
Die Grünen Guntramsdorf
Rieslinggasse 68
2353 Guntramsdorf

An die
Ma rktgemeínde Guntramsdorf
Rathausviertel 1/1
2353 Guntramsdorf

Guntramsdorf, 6. Juni 2016

Für das frei gewordene Mandat gebe ich als Ersatzmitglied Herrn Johannes Pressler, geb. am 11. Juli
1955, wohnhaft in Ozeanstrasse t4/t/7,2353 Guntramsdorf bekannt. lch ersuche um elektronische
Zustellung der Korrespondenz an seine E-Mailadresse:Johannes.pressler@hotmail.com.

Ebenso wird Herr Johannes Pressler als Wahlvorschlag für die Besetzung der Ausschüsse in denen GR

Kasim Kqurbanali Mitglied war vorgeschlagen. Das betrifft die Ausschüsse: Prüfungsausschuss und
Ausschuss für EU & Integration.

Weiters wird Herr Johannes Pressler als stv. Zustellungsbevollmächtigter bestellt.

wä;I*_^¡
Gf. GR Monika Hobek-Zimmermann
Grüne Guntramsdorf
Rieslinggasse 68
2353 Guntramsdorf
0664/4248664
m on ika. ho bek-zi m me rma n n (ôgrue ne.at
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Von: gebärdenraum libelle OG [mailto:gebaerdenraumlibelle@gmail.com]  
Gesendet: Donnerstag, 19. Mai 2016 16:59 
An: Weber Alexander 
Betreff: Ansuchen zur unentgeltlichen Nutzung des Gemeindewappens 

 
Sehr geehrter Herr Weber! 
 
Wir vom gebärdenraum libelle  
 
http://gebaerdenraumlibelle.weebly.com 
 
möchten um ein Ansuchen zur unentgeltlichen Nutzung des Gemeindewappens für 
unsere Homepage und Flyer bitten. 
 
Unser gebärdenraum libelle arbeitet mit dem Buch& Archiv zusammen und seit 
November 2015 veranstalten wir gemeinsam bilinguale Kinderbuchlesungen, wie Sie 
auf unserer Homepage sehen können. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir diese Möglichkeit bekommen, unsere 
Zusammenarbeit sichtbar machen zu können. 
 
Mit der Bitte um Rückantwort verbleiben wir mit 
 
freundlichen Grüßen 
 
Anna Cerncic & Marion Kovacs 
gebärdenraum libelle OG 
Rathaus Viertel 3/1 
2353 Guntramsdorf 
 

mailto:gebaerdenraumlibelle@gmail.com
http://gebaerdenraumlibelle.weebly.com/
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Postanschrift: 1043 Wien, Postfach 100

Firma
Guntramsdorf Marktgemeinde
Rathausplatz 1
2353 Guntramsdorf

AnsprechpartnerIn / Contact:

Tel.:
Fax:
e-mail:
Internet:

Hr. Fabian Standke
05 05 88 / 8900
05 05 88 / 98900
fabian.standke@unicreditleasing.at

Operngasse 21, 1040 Wien
LEASFINANZ GmbH

www.leasfinanz.at

Firmensitz/Principal place of business: Wien
Firmenbuch/Commercial register: Handelsgericht Wien, FN: 84046y, UID: ATU36797409 DVR: 0400394
Bankverbindung: UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, SWIFT/BIC: BKAUATWW, IBAN: AT95 1200 0509 7030 2701

Datum / Date
28.06.2016

Leasingvorschlag Nr.6040203953-1

Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Leasingfinanzierung und dürfen Ihnen wunschgemäß folgenden
Vorschlag legen.

Leasingobjekt

Kompaktkehrmaschine Swingo 200+

EUR 91.333,33Anschaffungskosten Netto 
EUR 18.266,67+20% USt. EUR 109.600,00Anschaffungskosten Brutto

Leasingvorschlag

EUR 1.116,95Monatlich netto
EUR 223,39+ 20% USt. EUR 1.340,34Monatliche Zahlung

Dauer des Leasingvertrages Leasingdauer in Monaten 86

Bitte beachten Sie, dass unsere Kalkulation auf Basis des von Ihnen bekannt gegebenen Modells (Marke,
Handelsbezeichnung, Type etc.) erstellt wurde. Jede Abweichung von den diesbezüglichen Angaben bedingt -
ebenso wie jede Änderung der Kalkulationsdaten - eine Neuberechnung dieses Leasingvorschlags.

Referenzzinssatz ist der 3-Monats-Euribor; Ausgangsbasis wäre dessen Wert vom Mai 2016 (d.s. -0,26%), da dieser
Wert negativ ist gilt jedoch stattdessen ein Wert von 0% als Ausgangsbasis. Sollzinssatz (Summe aus
Referenzzinssatz und Aufschlag) bzw. Leasingentgelt werden viermal im Jahr an Schwankungen des
Referenzzinssatzes angepasst. Es werden jedoch für den Referenzzinssatz als Untergrenze ein Prozentsatz von
0% (Null Prozent) und für den Sollzinssatz eine Aufrundung auf das nächste 1/8% vereinbart; das bedeutet: Ist oder
wird der Referenzzinssatz negativ (d.h. kleiner 0%), so gilt stattdessen ein Wert von 0% als Referenzzinssatz und
daher ein Sollzinssatz in Höhe des auf das nächste 1/8% aufgerundeten Aufschlages ist oder wird der
Referenzzinssatz positiv, so gilt dieser positive Wert als Referenzzinssatz und daher ein Sollzinssatz in Höhe der auf
das nächste 1/8% aufgerundeten Summe aus Referenzzinssatz und Aufschlag. Der Kalkulation liegt ein Restwert in
Höhe des letztgültigen Monatsentgeltes zugrunde. Das anteilige Nutzungsentgelt vom Tag der Übernahme bis zum
folgenden Monatsersten (Leasingbeginn) wird separat verrechnet. Die Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 99,00
inkl. USt wird mit der ersten Teilzahlung vorgeschrieben. Die Vertragsgebühr in Höhe von EUR 507,69 wird
unmittelbar nach Anzeige beim Finanzamt fällig.
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Firmensitz/Principal place of business: Wien
Firmenbuch/Commercial register: Handelsgericht Wien, FN: 84046y, UID: ATU36797409 DVR: 0400394
Bankverbindung: UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, SWIFT/BIC: BKAUATWW, IBAN: AT95 1200 0509 7030 2701

Dieser Leasingvorschlag ist unverbindlich und stellt KEINE Finanzierungszusage dar.
Die angegebenen Werte basieren auf den derzeitigen Geld- und Kapitalmarktverhältnissen.

Freundliche Grüße
LEASFINANZ GmbH
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Postanschrift: 1043 Wien, Postfach 100

Firma
Guntramsdorf Marktgemeinde
Rathausplatz 1
2353 Guntramsdorf

AnsprechpartnerIn / Contact:

Tel.:
Fax:
e-mail:
Internet:

Hr. Fabian Standke
05 05 88 / 8900
05 05 88 / 98900
fabian.standke@unicreditleasing.at

Operngasse 21, 1040 Wien
LEASFINANZ GmbH

www.leasfinanz.at

Firmensitz/Principal place of business: Wien
Firmenbuch/Commercial register: Handelsgericht Wien, FN: 84046y, UID: ATU36797409 DVR: 0400394
Bankverbindung: UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, SWIFT/BIC: BKAUATWW, IBAN: AT95 1200 0509 7030 2701

Datum / Date
28.06.2016

Leasingvorschlag Nr.6040203953-2

Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Leasingfinanzierung und dürfen Ihnen wunschgemäß folgenden
Vorschlag legen.

Leasingobjekt

Kompaktkehrmaschine Swingo 200+

EUR 91.333,33Anschaffungskosten Netto 
EUR 18.266,67+20% USt. EUR 109.600,00Anschaffungskosten Brutto

Leasingvorschlag

EUR 1.137,80Monatlich netto
EUR 227,56+ 20% USt. EUR 1.365,36Monatliche Zahlung

Dauer des Leasingvertrages Leasingdauer in Monaten 86

Bitte beachten Sie, dass unsere Kalkulation auf Basis des von Ihnen bekannt gegebenen Modells (Marke,
Handelsbezeichnung, Type etc.) erstellt wurde. Jede Abweichung von den diesbezüglichen Angaben bedingt -
ebenso wie jede Änderung der Kalkulationsdaten - eine Neuberechnung dieses Leasingvorschlags.

Dieser Leasingvorschlag wurde auf Basis eines Fixzinssatzes kalkuliert. Der Kalkulation liegt ein Restwert in Höhe
des letztgültigen Monatsentgeltes zugrunde. Das anteilige Nutzungsentgelt vom Tag der Übernahme bis zum
folgenden Monatsersten (Leasingbeginn) wird separat verrechnet. Die Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 99,00
inkl. USt wird mit der ersten Teilzahlung vorgeschrieben. Die Vertragsgebühr in Höhe von EUR 517,15 wird
unmittelbar nach Anzeige beim Finanzamt fällig.

Dieser Leasingvorschlag ist unverbindlich und stellt KEINE Finanzierungszusage dar.
Die angegebenen Werte basieren auf den derzeitigen Geld- und Kapitalmarktverhältnissen.

Freundliche Grüße
LEASFINANZ GmbH
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Ihr Versicherungsumfang
PKW, Kombi und LKW bis 1,5 T Nutzlast ohne besondere Verwendung

Versicherungsumfang €  Betrag
Pauschalversicherungssumme
Innerhalb der Pauschalversicherungssumme stehen jedenfalls € 5.800.000,00 für Personen- und
€ 1.200.000,00 für Sachschäden zur Verfügung.

15.000.000,00

Zusätzlich für bloße Vermögensschäden 70.000,00
VerkehrsSoforthilfe
Die Verkehrssoforthilfe steht Ihnen 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr zur Verfügung! Es werden Hilfeleisten wie z.b.
Unfall-/Notfallhilfe, Abschleppen, Bergen und vieles mehr organisiert. Details entnehmen Sie bitte den ABVS/RV.
Freischadengutschein in den Stufen -3 bis 3
Es entfällt einmalig bei einem leistungspflichtigen Schadenfall die Rückreihung im Bonus-Malus-System.

Versicherungsumfang Kaskoversicherung €  Selbstbehalt
Naturgewalten: Blitzschlag, Felssturz, Erdrutsch, Lawinen, Schneedruck, Hagel, Hochwasser,
Muren, Steinschlag, Überschwemmungen, Sturm, Dachlawinen, von Gebäuden herabfallende
Eiszapfen und Eisgebilde
Schäden durch Brand oder Explosion
Diebstahl, unbefugter Gebrauch, Raub
Schäden durch Tiere auf Straßen mit öffentlichen Verkehr, Tierbiss *
Bruch der Windschutz-, Seiten- und Heckscheiben und des Glasdaches *

350,00

Parkschäden
Vandalismusschäden
Unfall im Ausland bei Privatfahrten: ab 50 km Luftlinie von Wohnsitz, max. Dauer von 31 Tagen

350,00

Unfälle (Fremd- oder Eigenverschulden) 350,00
Zusatzbaustein:

Kleingläser
Gegenstände des persönlichen Bedarfs durch Einbruchdiebstahl bis € 1.000,00

kein

Kaufpreisversicherung im Totalschadenfall ** ja
GAP Deckung ja

Zusatzbaustein Lenkerschutz €  Selbstbehalt
Ersatzleistung bei Personenschäden bei eigenverschuldeten Unfällen bis zur Höhe von € 1 Mio.
Zusätzlich werden folgende Kosten übernommen: Pflegekosten und Heilungskosten,
Unterhaltsansprüchen, Schmerzensgeld nach Krankenhausaufenthalt, Verdienstentgang,
Kosten einer Haushaltshilfe, Umbaukosten der Wohnung (bis max. € 50.000,00)

kein

Fahrzeug-Rechtsschutzversicherung €  Selbstbehalt
Beinhaltet Schadenersatz-Rechtsschutz, Straf-Rechtsschutz inkl. Diversionsmaßnahmen,
Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz inkl. Versicherungsstreitigkeiten, Führerschein-Rechtsschutz und
Lenker-Rechtsschutz, Ersatzleistungen bis zu einer Versicherungssumme von € 120.000,00

kein

* Bei Schäden durch Tierbiss entfällt der Selbstbehalt generell, beim Baustein „Glasbruch“ bei Anwendung der
Reparaturmethode.

** Bei einem Kaskoschaden mit Reparaturkosten von mehr als 50 Prozent des Kaufpreises in den ersten 3 Jahren
nach Erstzulassung des Fahrzeuges vermittelt der Versicherer für das beschädigte Fahrzeug einen Käufer und
ersetzt (abzüglich Selbstbehalt) die Differenz auf den Kaufpreis. Die genauen Voraussetzungen und Details dazu
finden Sie in der Klausel Kaufpreisschutz. So erleichtern wir Ihnen im Totalschaden oder Diebstahlfall die
Fahrzeugneubeschaffung.

Die Raiffeisen-Leasing Österreich GmbH, Versicherungsagent der Raiffeisen Versicherung AG, Untere Donaustraße 21,
A-1029 Wien

Raiffeisen-Leasing Österreich GmbH
Mooslackengasse 12, 1190 Wien | t +43 1 71601-0 oder DW | f | leasing@rl.co.at | www.raiffeisen-leasing.at
Sitz der Gesellschaft in Wien | FN 373521x | Handelsgericht Wien | DVR 4007192 | UID ATU66952577 | Creditor-ID AT07ZZZ00000007667
Bankverbindung: Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien | BIC RLNWATWW | IBAN AT27 3200 0000 0030 1655
# 1391836/1 , DÜ-VERS-201605-V1 , Roman Reithmaier , NÖW - LGS Niederösterreich/Wien Seite 1 von 1
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Marktgemeinde Guntramsdorf
z. Hd. Herrn Bürgermeister Robert Weber
Rathaus Viertel 1/1
2353 Guntramsdorf
ÖSTERREICH
Fax: +43 2236

Ort, Datum: Guntramsdorf, 30.06.2016
Leasingberater: Prokurist Heinrich Wieser
Telefon: 43 2236 53202-239
Fax:
E-Mail: heinrich.wieser@rb-32250.raiffeisen.at
Angebot: 1391836/1

KFZ-Angebot

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weber,

wir danken sehr herzlich für Ihr Interesse und freuen uns, Ihnen hiermit unverbindlich folgendes
Angebot zu unterbreiten.

Ihre Angaben
Leasingobjekt: LKW < 3,5t, RENAULT Master L2H1 3,5t dCi 125 Einseitenkipper ,

Zustand: neu
Eckdaten: Laufzeit: 64 Monate, 20.000 km p.a.
Zahlungsweise: monatlich im Voraus

Unser Leasingangebot €  exkl. USt €  USt €  inkl. USt
Barzahlungspreis inkl. 0,00% NoVA: 23.720,00 4.744,00 28.464,00
Kalkulatorischer Restwert: Eine Rate - Eine Rate
Leasingrate: 398,79 79,76 478,55

Kalkulationsgrundlage des Angebotes ist der von Ihnen mit dem Lieferanten ausverhandelte Brutto-
Barzahlungspreis (inkl. USt und etwaiger NoVA).

Die Laufzeit des Vertrages beginnt mit dem 1. des Folgemonats nach Übernahme des Leasingobjektes
bei Ihrem Lieferanten. Für den Zeitraum zwischen Bereitstellung des Leasingobjektes und
Laufzeitbeginn verrechnen wir eine anteilige Leasingrate.

Die Leasingraten beinhalten nicht die gesetzliche Rechtsgeschäftsgebühr, die an das Finanzamt
für Gebühren zu entrichten ist. Diese beträgt € 175,56 . Die Rechtsgeschäftsgebühr und ein
laufzeitunabhängiges einmaliges Bearbeitungsentgelt in der Höhe von € 220,00  inkl. USt. werden
Ihnen mit der ersten Leasingrate vorgeschrieben.

Weiters wird eine jährliche Servicepauschale in Höhe von € 36,00  inkl. USt. verrechnet. Diese
beinhaltet einen jährlichen Kontoauszug sowie bei PKW-Verträgen eine Aktivpostenberechnung für
das vergangene Kalenderjahr. Des Weiteren werden auf Ihren Wunsch hin Kontoinformationen,
Tilgungsplan, Saldenbestätigung, diverse Kopien sowie simulierte Abrechnungen kostenfrei
übermittelt. Die Devinkulierung eines etwaigen Kaskovertrages sowie die Unterstützung in der
Schadensabwicklung bei Fahrzeug-Totalschaden und –Diebstahl sind ebenfalls enthalten.

Die Leasingrate wird an die Schwankungen des Geldmarktes angepasst. Als Basis dient der 3-Monats-
EURIBOR vom 31.05.2016 in Höhe von -0,261 %. Ist/wird der Basiszinssatz zum Zeitpunkt der

Raiffeisen-Leasing Österreich GmbH
Mooslackengasse 12, 1190 Wien | t +43 1 71601-0 oder DW | f | leasing@rl.co.at | www.raiffeisen-leasing.at
Sitz der Gesellschaft in Wien | FN 373521x | Handelsgericht Wien | DVR 4007192 | UID ATU66952577 | Creditor-ID AT07ZZZ00000007667
Bankverbindung: Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien | BIC RLNWATWW | IBAN AT27 3200 0000 0030 1655
# 1391836/1 , ANG-KFZ-201605-V1 , Roman Reithmaier , NÖW - LGS Niederösterreich/Wien Seite 1 von 3



erstmaligen Anpassung bei Vertragsaktivierung bzw. zu den Anpassungsstichtagen negativ, wird er
mit dem Wert 0,000 % angesetzt.

Unser Angebot gilt für einen Zeitraum von 14 Tagen.

Um Sie vor ungeplanten Vermögensschäden zu schützen, möchten wir Ihnen optional folgende
Versicherung anbieten. Die Prämien wurden auf Basis nachfolgender Daten ermittelt:

Versicherungsnehmer: Marktgemeinde Guntramsdorf
Fahrzeug: LKW < 3,5t, RENAULT Master L2H1 3,5t dCi 125 Einseitenkipper ,

Zustand: neu
Listenpreis (inkl. USt): € 37.320,00 Sonderausstattung: € 0,00
Antrieb: Vorderräder Leistung: 92 kW
Kennzeichen: MD- Verwendungszweck: keine besondere

Verwendung
Bonus/Malus-Stufe: 0 Zahlungsweise: Monatlich
Haftpflichtversicherung

Pauschalversicherungssumme € 15,0 Mio.
inkl. VerkehrsSoforthilfe
inkl. Freischadengutschein in den Stufen -3 bis 3

€ 42,35

Vollkasko mit Kaufpreisschutz
inkl. Neuwagenschutz für 36 Monate für Fahrzeuge jünger als 1 Jahr und
weniger als 10.000 km
inkl. GAP-Deckung, SB € 350,-  generell, Kleingläser sind SB-frei
mitversichert
Listenpreis (inkl. USt): 37.320,00
Sonderausstattung: 0,00

€ 121,37

Motorbezogene Steuer € 46,46
Lenkerschutzversicherung

Ersatzleistung bei Personenschäden des berechtigten Lenkers bis zu € 1,0
Mio. bei eigen verschuldeten Unfällen

€ 6,24

Gesamtprämie € 216,42

Wenn Sie bei der Raiffeisen Versicherung mehrere Verträge aus verschiedenen
Versicherungsbereichen abgeschlossen haben, sparen Sie bis zu 10% der Prämie als Vorteilsbonus
bei Schadensfreiheit. Der Vorteilsbonus wird für alle oben angeführten Versicherungsbestandteile
(mit Ausnahme der motorbezogene Versicherungssteuer) gewährt. Er gilt, solange die Kriterien zur
Teilnahme an "Mein sicherer Vorteil" erfüllt sind.

Der Versicherungsabschluss ist nicht Voraussetzung für den Abschluss der Leasingfinanzierung.

Die Prämien der Kfz-Haftpflicht-, Kfz-Kasko- sowie Kfz-Lenkerschutzversicherung unterliegen einer
Anpassung nach dem VPI 2010. Alle Prämien verstehen sich inkl. Versicherungssteuer. Grundlage für
das Angebot sind Ihre Angaben, die aktuellen Tarifbestimmungen und Versicherungsbedingungen.

Bei Abschluss der Versicherung schenken wir Ihnen die ersten drei Monatsprämien der Haftpflicht-
und Vollkaskoversicherung.

Dieses Versicherungsangebot gilt für einen Zeitraum von sechs Wochen.

Wir freuen uns, wenn unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht. Für Rückfragen stehen wir
selbstverständlich gerne zur Verfügung und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen

Raiffeisen-Leasing Österreich GmbH

# 1391836/1 , ANG-KFZ-201605-V1 , Roman Reithmaier , NÖW - LGS Niederösterreich/Wien Seite 2 von 3



Wichtige Informationen für Sie:

Wir zeigen Ihnen den kürzesten Weg zu Ihrem Traumauto!
In unserem Video unter www.raiffeisen-leasing.at/video/kfz-leasing erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe
von Raiffeisen-Leasing rasch und einfach zu Ihrem Wunschmodell kommen. Von der Auswahl des
Autos bis zur Übergabe der Schlüssel sind es nur wenige Schritte.

Darf Zubehör ins Fahrzeug eingebaut werden?
Ja, übliche Einbauten wie Autoradio, Anhängerkupplung, etc. sind jederzeit möglich.

Darf sonst noch jemand mit dem Fahrzeug fahren?
Wenn Sie das geleaste Fahrzeug verborgen, liegt das in Ihrem Ermessen und Ihrer Verantwortung -
Lenkerberechtigung vorausgesetzt.

Darf man mit einem Leasingfahrzeug auch ins Ausland fahren?
Mit Ihrem geleasten Fahrzeug können Sie fahren wohin Sie wollen. Bitte achten Sie jedoch im
eigenen Interesse auf entsprechenden Versicherungsschutz.

Was ist bei einem Unfall zu tun?
Bitte setzen Sie sich auf direktem Weg mit Ihrer Versicherung in Verbindung. Damit ist eine rasche
Bearbeitung des Schadens möglich.

www.raiffeisen-leasing.at

# 1391836/1 , ANG-KFZ-201605-V1 , Roman Reithmaier , NÖW - LGS Niederösterreich/Wien Seite 3 von 3



 

Rathaus Viertel 1/1, 2353 Guntramsdorf 

Tel.: +43/2236/535 01, Fax.: +43/2236/535 01 162 

IBAN: AT21 3225 0000 0000 6700, BIC: RLNWATWWGTD 

FN: 248207k LG Wiener Neustadt, UID: ATU 57951425 

DVR: 4011527 

Gebühr gem. § 33 TP 5 GebG. entrichtet 

 

 
Der Unterzeichnende, in Folge kurz “Mieter” genannt, stellt an die Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs- u. 
Liegenschaftsgesellschaft m.b.H., in der Folge kurz „Vermieter“ genannt, den Antrag zu den folgenden Seiten abgedruckten 
Bedingungen einen 
 

MOBILIEN – LEASINGVERTRAG 
 
abzuschließen. Der Vertrag kommt durch Annahme des Vermieters zustande. Die Vertragsgebühren gem. § 3 Abs.4 lit.a) 
GebG. wurden entrichtet, Höhe der Vertragsgebühr: siehe unten. 
 
I MIETER 

Mieter: Marktgemeinde Guntramsdorf 

Bankverbindung: Konto 91 bei der RRB Mödling 

 
II MIETGEGENSTAND 

Leasingobjekt: Renault Master, Fahrgestell, Kipperaufbau, Frontantrieb, L2H1 3,5t, dci 125 

Lieferant: Raiffeisen-Lagerhaus Wiener Becken eGen (lt. Anbot 231 v. 25.02.2016) 

 
III KONDITIONEN 
Der Leasingvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Eine Aufkündigung durch den Mieter kann frühestens zum Ende 
des 64. Monats, gerechnet ab dem Tag, ab dem die Miete zu bezahlen ist(Kündigungsverzichtsdauer), erfolgen. 
 

 Exkl. USt. in EUR USt. in EUR Inkl. USt. in EUR 

Kaufpreis inkl Nebenkosten: 23.720,00 4.744,00 28.464,00 

Kalkulatorischer Restwert: Eine Rate  Eine Rate 

Fixmiete: 
 

386,00 77,20 463,20 

 

Die Mietvorauszahlung / die Einmalkaution wurde gemäß Pkt. 8 der AGB bei der Mietenberechnung berücksichtigt. Die Mieten 

beinhalten nicht die Mietvertragsgebühr, die an das Finanzamt für Gebühren zu entrichten ist. Diese beträgt einmalig EUR 

183,43.  
Für die Bearbeitung des Vertrages ist eine einmalige Gebühr von EUR 0,00 inkl Ust. zu leisten, die ebenfalls in der Miete nicht 
enthalten ist. Die Miete ist monatlich im Voraus zu bezahlen. Falls es sich um keine Fixmiete handelt, unterliegt die 
Miete den Schwankungen des Geldmarktes (gem. Punkt 5 AGB). Bei der Rückstellung des Mietgegenstandes am 
Vertragsende ergeben sich für den Mieter zusätzliche Kosten, sofern der vereinbarte Restwert den Schätzwert bzw. 
Verkaufserlös des Mietgegenstandes übersteigt. 
 
Die umseitigen allgemeinen Geschäftsbedingungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Antrages. Der Mieter akzeptiert die 
AGB. Der Mieter ermächtigt den Vermieter, den gegenständlichen Vertrag im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen 
auszufüllen, zu ergänzen und bei Bedarf zu korrigieren. Der Mieter erklärt, dass er die Datenschutzklausel unter Pkt. 19 der 
AGB kennt und seine ausdrückliche Zustimmung zu deren Inhalt gibt. Der Mieter erklärt die Geschäftsbeziehung auf 
eigene Rechnung zu betreiben. Der Mieter ermächtigt den Vermieter hiermit ausdrücklich und widerruflich, die Miete 
sowie weitere Zahlungsverpflichtungen , die sich aus dem Vertrag ergeben, bei Fälligkeit zu Lasten seines oben unter 
Pkt. I. angeführten Kontos einzuziehen und seine Bank, Lastschriften einzulösen. Die Details der Einzugsermächtigung 
finden sich in Pkt. 4 der AGB. 
 
Guntramsdorf, am 
 
 
Marktgemeinde Guntramsdorf 
Betriebs-u. Liegenschafts- 
gesellschaft m.b.H.    Unterschrift des Mieters: (firmenmäßige Unterfertigung) 
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Kooperationsvereinbarung 

 

Präambel 

 

Die Gemeinde Kaumberg plant mit August 2016 Ihre Buchhaltung auszugliedern. Die 

Marktgemeinde Guntramsdorf bietet an diese Tätigkeit gegen Entgelt zu übernehmen. 

 

Tätigkeitsumschreibung/Inhalt 

Die Gemeinde Guntramsdorf übernimmt insbesondere 

 die gesamte Buchhaltung (aktueller Stand der übergebenen Belege) 

 die Steuern/Abgaben Vorschreibung und Einbuchung 

 Erstellung von Voranschlag und Nachtragsvoranschlag aufgrund der von der 

Gemeinde Kaumberg übermittelten Daten 

 Erstellung des Rechnungsabschlusses bis Mitte Februar jeden Jahres 

 Monatliche Umsatzsteuererklärung am 15. des Monats anhand des Monatsabschlusses 

 Erstellung Tagesabschlüsse und Monatsabschlüsse 

 Monatliche Vorschreibung der Kindergartenkosten anhand der von der Gemeinde 

Kaumberg monatlich übermittelten Daten. 

 

 

Ausgenommen ist die Lohnverrechnung, die nach wie vor bei der Gemeinde Kaumberg 

verbleibt. 

 

 

Pflichten der Gemeinde Kaumberg 

 

Die Gemeinde Kaumberg verpflichtet sich 

 

 Alle Buchungsbelege, Kontoauszüge, etwaige Einziehungsaufträge und dergleichen 

einmal pro Woche an die Gemeine Guntramsdorf zu übergeben. Die Gemeinde 

Kaumberg behält sich das Recht vor dies auch auf elektronischen Weg vorzunehmen 

sollte dies verwaltungstechnisch machbar sein. 

 Sämtliche Buchungsbelege werden mit rechnerisch und sachlich richtiger 

Unterfertigung und Unterschrift des Anordnungsbefugten übergeben. 

 Das komplette Buchhaltungsprogramm online zur Verfügung zu stellen.   

 

Pflichten der Gemeinde Guntramsdorf 

 

Die Gemeinde Guntramsdorf verpflichtet sich 

 

 Alle einlangenden Belege ordnungsgemäß zu verbuchen und mit fortlaufenden 

Nummern zu versehen. 

 Vorbereitung folgender Vorschreibungen für Druck und Versendung: Vorschreibung 

und Verlängerung der Grabbenützung (1xjährlich); Übertragung Benützungsrecht; 

Abrechnung / Beerdigungen anhand d. Daten, die übergeben werden. Das ein 

kuvertieren, ausdrucken und versenden der Vorschreibung obliegt der Gemeinde 

Kaumberg. 

 Die Gemeinde Guntramsdorf ist zur allerstrengsten Verschwiegenheit verpflichtet 

über sämtliche Informationen die Ihr auf Grund dieser Zusammenarbeit zukommen. 
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 Die Gemeinde Guntramsdorf haftet der Gemeinde Kaumberg für die ordnungsgemäße 

und gesetzeskonforme Führung der angeführten Dienstleistungen. Sollte auf Grund 

von Verstößen gegen diese Vereinbarung der Gemeinde Kaumberg ein Schaden 

entstehen, so ist die Gemeinde Guntramsdorf verpflichtet diesen zu ersetzen. 

Klar gestellt wird an dieser Stelle ausdrücklich, dass die Marktgemeinde 

Guntramsdorf allerdings nicht als Steuerberater fungiert. 

 Die Gemeinde Guntramsdorf verpflichtet sich weiters zur genauen Aufzeichnung 

darüber wie viele Wochenstunden diese Tätigkeit in Anspruch nimmt. Diese 

Aufzeichnungen sind in: Hoheitliche Buchhaltung, Nicht hoheitliche Buchhaltung und 

sonstige Tätigkeiten zu untergliedern und der Gemeinde Kaumberg monatlich zur 

Verfügung zu stellen. 

 Die Gemeinde Guntramsdorf wird einen Werktag pro Woche eine Dienstnehmerin vor 

Ort in der Gemeinde Kaumberg einsetzen um eine persönliche Betreuung zu 

gewährleisten. 

 

Kassenverwalter 

Festgehalten wird an dieser Stelle ausdrücklich, dass die Kassenverwaltung der Gemeinde 

Kaumberg weiterhin der Gemeinde Kaumberg obliegt. Sämtliche Überweisungen und 

Auszahlungen werden nach wie vor von einem Bediensteten der Gemeinde Kaumberg 

durchgeführt. Zu diesem Zweck stellt die Gemeinde Guntramsdorf entweder zumindest 

wöchentlich per Email oder mittels online zugriff eine Elda-taugliche Datei (elektronische 

Überweisung) zur Verfügung. 

 

 

 

Entgelt 

Die Gemeinde Kaumberg leistet der Gemeinde Guntramsdorf pro Monat den Betrag von EUR    

1.666,67 zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer für die Erbringung dieser Dienstleistung. 

 

Die Errichtungskosten wie beispielsweise Kosten für den Datentransfer der Daten der 

Gemeinde Kaumberg zur Gemeinde Guntramsdorf oder aber auch die Implementierung der 

notwendigen technischen Elemente bei der Gemeinde Guntramsdorf trägt die Gemeinde 

Kaumberg. Zu diesen Errichtungskosten zählen jedenfalls nicht Personalkosten der Fa. 

Guntramsdorf für die Vorbereitung dieser Dienstleistung. 

 

Wertsicherungsklausel 

Das monatliche Entgelt ist wie folgt wertgesichert: 

Als Wertmaßstab dient der vom Österreichischen Statistischen Zentralamt monatlich 

verlautbarte Index der Verbraucherpreise 2010. Schwankungen der Indexzahlen nach oben 

und unten sind jedes Mal zu berücksichtigen, sobald sie das Ausmaß von 5 % erreichen. 

Dieser 5%ige Spielraum ist erstmals auf der Basis jener Indexzahl, welche für den Monat 

August  2016 Geltung hat, zu berechnen. Das nach jeder 5%igen Indexänderung neu 

errechnete Entgelt, ist in der gleichen Höhe solange zu entrichten, bis eine weitere 

Indexänderung von mindestens 5% eintritt. Sollte der oben genannte Index nicht mehr 

veröffentlicht werden, ist die Gemeinde Guntramsdorf berechtigt, einen anderen 

vergleichbaren Index, wie er vom Österreichischen Zentralamt oder dessen Rechtsnachfolger 

oder ähnlichen Institutionen ermittelt wird, anzuwenden. 

Die rechtzeitige Vorschreibung dieser Erhöhung obliegt der Gemeinde Guntramsdorf. 
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Beginn 

1.8.2016 

 

Dauer 

 

Diese Vereinbarung wird unbefristet abgeschlossen.   

 

Kündigung 

 

Die Gemeinde Kaumberg hat das Recht diese Vereinbarung immer zum ersten des Monats 

ordentlich zu kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. 

Die Gemeinde Guntramsdorf hat das Recht diese Vereinbarung immer zum ersten des Monats 

ordentlich zu kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt 6 Monate. 

 

Eine ordentliche Kündigung hat jedenfalls mittels eingeschriebenen Briefs zu erfolgen. 

 

 

 

Datum, Unterschrift Gemeinde Guntramsdorf 

 

 

 

____________________________    ____________________________ 

Bürgermeister/in      geschäftsführender Gemeinderat 

 

 

 

____________________________    ____________________________ 

Gemeinderat       Gemeinderat 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift Gemeinde Kaumberg 

 

 

 

____________________________    ____________________________ 

Bürgermeister/in      geschäftsführender Gemeinderat 

 

 

 

____________________________    ____________________________ 

Gemeinderat       Gemeinderat 
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P A C H T V E R T R A G  
 

abgeschlossen zwischen 

der  

 

Marktgemeinde Guntramsdorf 

Rathaus Viertel 1/1 

2353 Guntramsdorf 

 

im Folgenden kurz als "Verpächterin" bezeichnet, 

einerseits  

 

und  

Herrn Remo Weiser, geb. am 24.03.1995 

wohnhaft Am Tabor 5 

in 2353 Guntramsdorf 

Im Folgenden kurz als „Pächter“ bezeichnet 

 

PRÄAMBEL 

 

Die Verpächterin ist Eigentümerin des Bauteils 2 mit der Adresse Rathaus Viertel 1/1  in 2353 

Guntramsdorf. 

Der Pächter betreibt im benachbarten Bauteil (Rathaus Viertel 3) einen Gastronomiebetrieb 

mit der Bezeichnung Wandelbar. Im Außenbereich vor diesen Geschäftsräumlichkeiten sind 

Tische und Stühle für die Gäste aufgestellt. 

 

I. 

PACHTGEGENSTAND 

 

Drei dieser Tische und die zugehörige Bestuhlung liegen auf dem Grund der 

Verpächterin. Verpachtet wird diese Fläche laut Beilage A. (Fotoaufnahme) 

 

Der Pächter bestätigt ausdrücklich, dass er den Pachtgegenstand für seinen Verwendungs-

zweck als geeignet erachtet. Die Verpächterin übernimmt keinerlei Haftung für die tat-

sächliche und/oder rechtliche Tauglichkeit des Pachtgegenstandes zu dem vom Pächter 

beabsichtigten Verwendungszweck sowie für sonstige nicht ausdrücklich zugesicherte 

Eigenschaften des Pachtgegenstandes. 

 

Der Pächter darf den Pachtgegenstand ausschließlich für das Aufstellen von drei Tischen 

nebst Bestuhlung und die Bewirtung der Gäste benutzen. 

 

II. 

ÜBERGABE 

 

Der Pachtgegenstand wurde bereits übergeben. 
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III. 

PACHTDAUER 

 

Das Pachtverhältnis beginnt am 1. Mai 2016 und wird auf unbestimmte Zeit begründet. 

Es kann unter Beachtung der jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen aufgelöst werden. 

 

Eine ordentliche Kündigung hat mittels eingeschriebenen Brief unter Einhaltung einer 

vierteljährlichen Kündigungsfrist zum Ende des Kalendermonats zu erfolgen. 

 

Eine vorzeitige Vertragsauflösung gemäß §§ 1117 bzw. § 1118 ABGB bleibt von den 

vorstehenden Vereinbarungen unberührt.   

 

Die Verpachtung erfolgt nur saisonal. Das Nutzungsrecht an der Grundfläche kann seitens 

des Pächters ausschließlich in der Zeit von 1. Mai bis einschließlich September ausgeübt 

werden. 

IV. 

PACHTENTGELT 

 

(1) Das vereinbarte Entgelt besteht aus dem Pachtzins und der Umsatzsteuer in der jeweils 

gesetzlichen Höhe. 

 

(2) Der monatliche Pachtzins beträgt netto 100 Euro p.a.  

 

(3) Es wird die Wertbeständigkeit des vereinbarten Pachtzinses vereinbart. Die 

Wertsicherung erfolgt derzeit auf Basis des von der Statistik Österreich, Bundesanstalt 

öffentlichen Rechts monatlich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2015, wobei als 

Ausgangszahl für diese Wertsicherung die im Monat Mai 2016 verlautbarte Indexzahl 

gilt.  

 

(4) Der Pachtzins wird einmal jährlich, jeweils im Jänner auf Basis des sodann zuletzt 

endgültig verlautbarten monatlichen Indicis angepasst. Senkungen des Indicis bleiben 

unberücksichtigt. 

 

(5) Sollte der Verbraucherpreisindex 2015 = 100 nicht mehr verlautbart werden, so ist die 

Wertsicherung auf Grundlage jenes Indices zu ermitteln, der dem Index 2015 nachfolgt 

oder diesem am meisten entspricht. Sollte überhaupt keine Indexberechnung mehr 

herangezogen werden können, dann sind die wertgesicherten Entgelte nach analogen 

Prinzipien zu berechnen, wie sie für die Indexberechnung zuletzt maßgebend waren. 

 

(6) Die Verpächterin ist berechtigt, die sich aus der Indexveränderung ergebenden Beträge 

von dem Pächter innerhalb der Verjährungsfrist auch rückwirkend einzufordern. Die 

Nichtberechnung bzw. Nichteinhebung gilt unabhängig von der Dauer nicht als Verzicht; 

ein Verzicht auf die Anwendung der Wertsicherungsvereinbarung bedarf zu seiner 

Rechtswirksamkeit der Schriftform. Ein Absinken des Pachtzinses unter den vertraglich 

vereinbarten Pachtzins wird einvernehmlich ausgeschlossen. 
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V. 

WEITERGABE, UNTERVERPACHTUNG 

 

Eine gänzliche oder teilweise Weitergabe, Vermietung, Verpachtung oder sonstige 

Überlassung des Pachtgegenstandes durch den Pächter an Dritte, entgeltlich oder 

unentgeltlich, ist nicht gestattet.  

 

VI. 

GEBRAUCH, INSTANDHALTUNG 

 

(1) Der Pächter ist der Verpächterin gegenüber für jede schuldhafte Beschädigung und 

Verunreinigung des Pachtobjektes durch ihn oder in seiner Sphäre, insbesondere 

Geschäftssphäre befindliche Dritte verantwortlich und zur Schadensbehebung 

verpflichtet, wobei die Beweislast für das fehlende Verschulden beim Pächter liegt.  

 

(2) Der Pächter hat jeden am Pachtgegenstand entstandenen Schaden, soweit er nicht zu des-

sen Beseitigung selber verpflichtet ist, der Verpächterin unverzüglich anzuzeigen. Für 

einen durch nicht rechtzeitige Anzeige entstandenen Schaden ist der Pächter 

ersatzpflichtig. Leitungsverstopfungen hat der Pächter bis zur Fallleitung auf seine Kosten 

zu beseitigen. 

 

(3) Der Pächter ist in Kenntnis, dass in unmittelbarer Nähe des Gesamtobjektes eine Linie der 

Wiener Lokalbahnen situiert ist. Der Pächter nimmt den Haftungsausschluss der 

Verpächterin in Hinblick auf jedwede Beeinträchtigungen und Immissionen aus 

vorerwähnten Anlagen, Einrichtungen, Bauwerken, Lokalen und Betrieben zustimmend 

zur Kenntnis und ist zu deren Duldung verpflichtet. Er ist gegenüber der Verpächterin 

nicht berechtigt, aus diesem Rechtsgrunde wie auch immer geartete Rechtsfolgen 

abzuleiten, den Pachtzins zu mindern, ein Zurückbehaltungsrecht auszuüben oder 

Schadenersatz zu verlangen. 

 

VII. 

RÜCKGABE DES PACHTGEGENSTANDES 

 

Bei Beendigung des Pachtverhältnisses ist der Pachtgegenstand geräumt unter 

Berücksichtigung der normalen Abnützung in ordnungsgemäßem Zustand zu übergeben.  

 

VIII. 

SICHERSTELLUNG 

 

(1) Auf eine Kaution wird verzichtet. 

 

IX. 

KOSTEN UND GEBÜHREN  

 

(1) Die Errichtung des Vertrages erfolgt durch die Verpächterin, wofür keine Kosten 

verrechnet werden. 

 

(2) Die mit der Vergebührung dieses Pachtvertrages verbundenen Kosten, Gebühren und 

Abgaben, insbesondere die Rechtsgeschäftsgebühr, trägt der Pächter. Die Kosten einer 

allfälligen rechtsfreundlichen Beratung und Vertretung trägt jeder Vertragsteil für sich.  
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X. 

VERZUG 

 

Gerät der Pächter mit einer Leistung aus diesem Vertrag in Verzug, so ist er zu vollem 

Schadenersatz verpflichtet. Für den Verzug von Geldleistungen werden Verzugszinsen in 

Höhe von 12 % p.a. in Anrechnung gebracht. 

 

 

XI. 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

(1) Der Bestand dieses Vertrages wird durch die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

desselben nicht berührt. Eine unwirksame Bestimmung ist von den Vertragsparteien durch 

eine andere gültige und zulässige Bestimmung zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der 

weggefallenen Bestimmung entspricht. 

 

(2) Sämtliche Zahlungen des Pächters an die Verpächterin haben für die Verpächterin 

spesenfrei zu erfolgen. 

 

(3) Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag gehen auf die beiderseitigen 

Rechtsnachfolger über bzw. sind von den Vertragsteilen auf die jeweiligen 

Rechtsnachfolger zu überbinden. Eine Aufkündigung dieses Pachtvertrages aus Anlass 

eines Wechsels auf der Bestandgeberseite (auch Einzelrechtsnachfolge) wird einvernehmlich 

für beide Vertragsteile ausgeschlossen. 

 

(4) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 

Schriftform.  

 

(5) Der Pächter hält die Verpächterin schad- und klaglos für den Fall, dass Dritte auf oder 

durch den Pachtgegenstand bzw. die darauf befindlichen Möbel zu Schaden kommen. 

 

  

(6) Dieser Pachtvertrag wird in 2 Ausfertigungen errichtet. Jeder Vertragsteil erhält eine 

Ausfertigung. 

 

(7) Gegenständlicher Vertrag wurde vor der Unterfertigung gelesen und gemeinsam erörtert. 

Bezüglich aller Vertragsbestimmungen wurde Übereinstimmung erzielt. Die 

Vertragspartner verzichten auf eine Anfechtung dieses Pachtvertrages wegen Irrtums oder 

Verkürzung um die Hälfte des wahren Wertes. 

 

Beilagenverzeichnis: 

Beilage A: Foto Tische und Bestuhlung 

 

...................................................   ................................................... 

Ort, Datum      Ort, Datum 
 

 

 

..................................................   ..................................................... 

Verpächterin     Pächter 
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Marktgemeinde Guntramsdorf, 
Verwaltungsbezirk Mödling; 
Gebarungseinschau 
 
 
Nachstehend wird das Ergebnis der durchgeführten Gebarungseinschau gemäß 

§ 89 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) zur Vorlage an den Gemeinderat 

übermittelt. 

 

Gegenstand der Prüfung waren vor allem die Gebarungen der Haushaltsjahre 2014 sowie 

2015 bis zum Zeitpunkt der Einschau. Die Überprüfung erfolgte stichprobenweise anhand 

der vorgelegten Kassen-, Buchführungs- und sonstigen Verwaltungsunterlagen:  

 

 

Feststellungen wurden zu folgenden Bereichen getroffen: 

 

1. Umsetzung der Feststellungen aus dem letzten Einschaubericht 

2. Kassenführung 

3. Mittelfristige Finanzplanung 

4. Darlehen Landes-Finanzsonderaktion 

5. Außer- und überplanmäßige Ausgaben 

6. Straßenbau 

7. WT80 Anleihenbegebung 

8. Abwasserservicebetrieb ASB 

9. Oberstufenrealgymnasium 

10. Subventionen 

11. Immobiliengeschäfte 

12. Abgaben; Steuern und Gebühren 

13. Dienst- und Besoldungsrecht 

14. Finanzielle Lage 

Mac2012
Schreibmaschinentext
Beilage S1



- 2 - 

 

1. UMSETZUNG DER FESTSTELLUNGEN AUS DEM LETZTEN EINSCHAUBERICHT 

 
Der letzte Prüfbericht der Aufsichtsbehörde vom 7. September 2009 wurde vom 

Gemeinderat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2009 behandelt und zur Kenntnis 

genommen.  

Die von der Marktgemeinde auf Grund des Überprüfungsergebnisses getroffenen 

Maßnahmen wurden der Aufsichtsbehörde in einer Stellungnahme des Bürgermeisters 

vom 3. Februar 2010 mitgeteilt. 

 

Anhand der angeführten Stellungnahme der Marktgemeinde sowie neuerlicher 

Erhebungen vor Ort wurde im Zuge der nunmehrigen Gebarungseinschau überprüft, ob 

und inwieweit die Empfehlungen der Aufsichtsbehörde aus dem Jahr 2009 umgesetzt 

wurden. 

 

 

1.1. umgesetzte Empfehlungen 
 

 Gutscheine: 

Seit der letzten Gebarungseinschau wurden keine Einkaufsgutscheine zur Vergabe 

an bedürftige Gemeindebürger angekauft. 

 

 Unterschriftenprobenblätter der Kreditinstitute – Doppelzeichnung: 

Die fehlenden Unterschriftenblätter für die Girokonten der Marktgemeinde (Zahlweg 

3 und 4) wurden vorgelegt. Bei diesen Zahlwegen ist auch eine Doppelzeichnung 

vorgesehen. Der Zahlweg 14 (Girokonto bei der Bank Austria) wurde aufgelöst.  

 

 Rücklage „FFW-TLFA“: 

Die aus der Gebarung ausgeschiedene Rücklage für die Kaufpreisrate TFLA (IBAN: 

AT93 3225 0081 0000 6700) ist im Nachweis der Wertpapiere der Marktgemeinde 

per 31. Dezember 2014 mit einem Betrag von € 71.304,80 ausgewiesen. Der 

ursprüngliche Rücklagenbetrag wurde an die Marktgemeinde Guntramsdorf 

Betriebs- und Liegenschaftsgesellschaft mbH zur Veranlagung in Kest-freien 

Wertpapieren (Nominale: € 68.000,--, Raiffeisen Nachr. Fixz. Kassenobligationen) 

übergeben. Der Nominalwert ist im Anlagevermögen der Gesellschaft ausgewiesen. 
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Der Betrag von € 71.304,80 (= Kurswert) ist wertmäßig der Marktgemeinde 

Guntramsdorf zuzurechnen.  

Im Wertpapiernachweis ist auch ein Pensionsvorsorgekonto (Lebensversicherung) 

in der Höhe von € 97.717,68 ausgewiesen. 

 

 Voranschlagsunwirksame Gebarung: 

Für die Sammelkonten „Diverse Vorschüsse“ und „Diverse Verwahrgelder“ werden 

die offenen Posten (Einnahmen- bzw. Ausgabenreste) detailliert aufgegliedert und 

den Rechnungsabschlüssen beigelegt. Die offenen Einnahmen- und 

Ausgabenreste der Konten „Div. Bedienstete, Bezüge“, „WC-Papier, Küchenrollen, 

Falthandt.“, „Nächtigungstaxe ab 2011“, „Lohnsteuer“, „BVA-Beamte, GR,VB neu 

(DANN+DGA)“, „Div. Einnahmen Volksschule II“, „Mitarbeitervorsorgekasse 

(Abfertigung NEU)“, NÖ Gebietskrankenkasse (DANN+DGA)“, „DGB zum 

Ausgleichsfonds f. VB 4,5 % (FBAF)“ und „Haftrücklässe“ wurden ebenfalls im 

Detail aufgegliedert. Laut Auskunft der Buchhaltungsabteilung können sämtliche 

schließliche Einnahmen- und Ausgabenreste im Detail den einzelnen offenen 

Forderungen und Verbindlichkeiten zugeordnet werden. 

 
 
 
1.2. teilweise umgesetzte Empfehlungen 
 

 Mittelfristiger Finanzplan – genauer führen und Ergebnisse der 

Gesellschaften berücksichtigen: 

Bei der stichprobeweisen Durchsicht der mittelfristigen Finanzplanung (MFP) für die 

Jahre 2016 bis 2019 (= erstellt mit dem Voranschlag 2015) war ersichtlich, dass 

dieser grundsätzlich ordentlich erstellt wurde. In einigen Bereichen wurde jedoch 

festgestellt, dass der MFP 2016 bis 2019 nicht mit realistischen Daten befüllt wurde 

(z. B. Beiträge zur Verlustabdeckung laut MPF entsprachen nicht den Beiträgen der 

Planrechnung der KG, Bedeckung von Ausgaben mit Sollüberschüssen aus 

Vorjahren bei Vorhaben 11 und 72 im MFP).  

In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2020 (erstellt mit dem 

Voranschlag 2016) wurden die Beiträge zur Verlustabdeckung entsprechend der 

Planrechnung der „Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs- und 

Liegenschaftsgesellschaft mbH & CoKG“ berücksichtigt. Im Bereich der 

„Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs- und Liegenschaftsgesellschaft mbH“ 
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weichen die Gewinnentnahmen der mittelfristigen Finanzplanung jedoch von der 

Planrechnung der Gesellschaft ab. 

Auf den Berichtsteil „Mittelfristige Finanzplanung“ (Punkt 3) wird verwiesen. 

 

 Ordentlicher Haushalt – außer- und überplanmäßigen Ausgaben – vorherige 

Beschlussfassung durch den Gemeinderat: 

Im Haushaltsjahr 2014 kam es im ordentlichen Haushalt zu Mehrausgaben (außer- 

und überplanmäßig Ausgaben) in der Höhe von rund € 242.400,-- und 

Minderausgaben von rund € 171.370,-- (jeweils ohne Investitions- und 

Tilgungszuschüsse). Diese Mehrausgaben (rund € 71.000,--) konnten im 

Haushaltsjahr 2014 durch Mehreinnahmen bedeckt werden.  

Etwaige Abweichungen zum jeweiligen Voranschlagsbetrag werden im Zuge der 

Erstellung eines Nachtragsvoranschlages angepasst. Auf den Berichtspunkt 

„Außer- und überplanmäßige Ausgaben“ (Punkt 5) wird verwiesen. 

 

 Gemeindeeigene Gesellschaften – Erstellung mehrjähriger Planrechnung und 

Erfassung im MFP: 

Die „Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs- und Liegenschaftsgesellschaft m.b.H.“ 

weist im Jahresabschluss 2014 einen Jahresüberschuss in der Höhe von 

€ 323.504,03 aus. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus dem Jahr 

2013 in der Höhe von € 385.796,34 ergibt sich ein Bilanzgewinn in der Höhe von 

€ 709.300,37.  

Aus der Planrechnung für die Jahre 2016 bis 2018 (inkl. Hochrechnung 2015) ist 

ersichtlich, dass der Bilanzgewinn des Jahres 2014 in der Höhe von rund 

€ 709.300,-- um eine Gewinnausschüttung in der Höhe von € 323.000,-- reduziert 

und der verbleibende Gewinnvortrag in der Höhe von € 386.000,-- in das Jahr 2015 

übernommen wird. In der Hochrechnung ist für das Jahr 2015 ein Bilanzgewinn von 

€ 429.000,-- ausgewiesen.  

Laut Planrechnung für die Jahre 2016 bis 2018 werden Bilanzgewinne in der Höhe 

von € 498.000,--, € 607.000,-- und € 710.000,-- erwartet.  

Die Gewinnausschüttung in der Höhe von € 323.000,-- ist im Voranschlag 2016 bei 

der Haushaltstelle 2/914+869060 „Gewinnentnahmen der Gemeinde von MBGL 

GmbH“ präliminiert.  
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In der mittelfristigen Finanzplanung der Marktgemeinde sind für die Jahre 2017 bis 

2020 Gewinnentnahmen vorgesehen. In der Planrechnung der „Marktgemeinde 

Guntramsdorf Betriebs- und Liegenschaftsgesellschaft m.b.H.“ sind bis zum Jahr 

2018 jedoch keine weiteren Gewinnausschüttungen vorgesehen. Die in der 

mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Gewinnentnahmen von der 

„Markgemeinde Guntramsdorf Betriebs- und Liegenschaftsgesellschaft m.b.H.“ 

entsprechen somit nicht der Planrechnung der Gesellschaft (siehe auch Punkt 3 

„Mittelfristige Finanzplanung“). 

 

Die „Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs- und Liegenschaftsgesellschaft m.b.H. 

& CoKG“ weist im Jahresabschluss 2014 eine Verlustabdeckung in der Höhe von 

€ 579.641,22 durch die Marktgemeinde Guntramsdorf aus.  

Im Budget der Marktgemeinde für das Jahr 2015 (Voranschlag 2015) sowie in der 

mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2019 war jedoch jeweils nur ein 

Betrag in der Höhe von € 98.000,-- als Kapitaltransferzahlung an Unternehmungen 

(an MGBL & CoKG) vorgesehen, obwohl laut Planbilanz 2015 bis 2017 der 

„Markgemeinde Guntramsdorf Betriebs- und Liegenschaftsgesellschaft m.b.H. & 

CoKG“ Beiträge zur Verlustabdeckung durch die Marktgemeinde in der Höhe von 

€ 361.000,--, € 482.000,-- bzw. € 392.000,--berücksichtigt wurden. Im Zuge der 

Erstellung des 1. Nachtragsvoranschlages für das Jahr 2015 wurde der Betrag zur 

Verlustabdeckung von der Marktgemeinde nicht angepasst.  

Der Betrag zur Verlustabdeckung in der Höhe von € 579.000,-- für das Jahr 2014 

wurde bis zum Zeitpunkt der Einschau nicht im Budget des Jahres 2015 der 

Marktgemeinde erfasst. Die Abdeckung des Verlustes der Gesellschaft für das Jahr 

2014 soll – nachdem der Betrag von € 579.000,-- im Voranschlag 2016 der 

Gemeinde vorgesehen ist – im Jahr 2016 erfolgen. 

 

Die in der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde ausgewiesenen Beträge zur 

Verlustabdeckung (2017 bis 2020) entsprechen den jeweiligen prognostizierten 

Verlusten des Vorvorjahres der MGBL & CoKG. 

Mit der Erstellung des Voranschlages 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung 

für die Jahr 2017 bis 2020 wurden erstmals die in der Planrechnung der 

„Markgemeinde Guntramsdorf Betriebs- und Liegenschaftsgesellschaft m.b.H. & 

CoKG“ ausgewiesenen Beträge zur Verlustabdeckung mit dem Voranschlag bzw. 
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der mittelfristigen Finanzplanung abgestimmt (siehe Punkt 3 „Mittelfristige 

Finanzplanung“).  

 

In Hinkunft sind die laut Planbilanzen der „Markgemeinde 

Guntramsdorf Betriebs- und Liegenschaftsgesellschaft m.b.H. & 

CoKG“ und der „Markgemeinde Guntramsdorf Betriebs- und 

Liegenschaftsgesellschaft m.b.H.“ präliminierten Beiträge zur 

Verlustabdeckung bzw. Gewinnentnahme in den Voranschlägen 

bzw. Nachtragsvoranschlägen sowie der mittelfristigen Finanz-

planung der Marktgemeinde zu berücksichtigen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Der Gemeinderat hat bei der Gründung der Marktgemeinde 

Guntramsdorf Betriebs und Liegenschafts GmbH & CoKG beschlossen, 

die Verlustabdeckungen grundsätzlich durchzuführen. Die Erstellung 

der Bilanzen ist laut Gesellschaftsvertrag bis spätestens zum 8. Monat 

des darauffolgenden Wirtschaftsjahres durchzuführen. Daher fließt das 

Ergebnis der Bilanzen 2015 in den Voranschlag der Gemeinde für 

2017. Davor ist die Frage zu klären, ob eine Verlustabdeckung aus 

Liquiditätsgründen überhaupt notwendig und sinnvoll erscheint. 

 

1.3. nicht umgesetzte Empfehlungen 
 

 Straßenbau – Ausschreibung der Leistung und Beschlussfassung der 

Auftragsvergaben im zuständigen Gremium: 

Auftragsvergaben für die Errichtung bzw. Sanierung von Straßenzügen erfolgen im 

nicht offenen Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung. Sogenannte 

„Regiearbeiten“ im Bereich des Straßenbaues werden laut Auskunft der 

Marktgemeinde auf Grundlage von Ausschreibungsunterlagen an den Bestbieter 

(im Jahr 2014: Firma „Ing. Walter Streit Bau Ges.m.b.H“) ohne Beschluss des 

zuständigen Gemeindeorganes vergeben.  

In diesem Zusammenhang wurde auch festgestellt, dass in den letzten Jahren 

durchgeführte Straßensanierungen in Millionenhöhe noch nicht von der Firma „Ing. 

Walter Streit Bau Ges.m.b.H“ in Rechnung gestellt wurden. 
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Auf den Berichtspunkt „Straßenbau“ wird verwiesen.  

 

 Darlehen im Rahmen der Landes-Finanzsonderaktion – vereinbarungsgemäße 

Tilgung durch den geplanten Grundverkauf: 

Zum Zeitpunkt der Einschau besteht ein Darlehen im Rahmen der 

Landes-Finanzsonderaktion in der Höhe von € 4,5 Millionen (Jahr der Aufnahme: 

2011). Für dieses Darlehen wird bis zum Jahr 2016 ein befristeter Zinsenzuschuss 

durch das Land Niederösterreich gewährt. Auf den Berichtspunkt „Darlehen 

Landes-Finanzsonderaktion“ (Punkt 4) wird hingewiesen. 

 

 Gemeindeeinrichtungen und wirtschaftliche Unternehmungen – 

Kostendeckung anstreben: 

Wie schon im Zuge der letzten Gebarungseinschau festgestellt wurde, ergeben sich 

bei zahlreichen Gemeindeeinrichtungen und –unternehmen erhebliche Abgänge, 

die den ordentlichen Haushalt wesentlich belasten. Als Beispiele für 

Abgangsbereiche des letzten Jahres werden angeführt: 

 

Bezeichnung Abgang im RA 2014 

Sporthalle (UA 2121) € 85.681,-- 

Krabbelstube (UA 2408) € 56.747,-- 

Schülerhorte (UA 2500) € 134.931,-- 

Bücherei (UA 273) € 19.402,-- 

Musikausbildung (UA 320) € 88.946,-- 

Musikpflege (UA 321 - Musikpavillon) € 114.404,-- 

Heimatmuseum (UA 360) € 87.428,-- 

Maßnahmen der Kulturpflege (UA 381) € 91.579,-- 

Freie Wohlfahrt (UA 429) € 19.595,-- 

Sonstige Badeanlagen (UA 835) € 142.262,-- 

Wohn- und Geschäftsgebäude (UA 853 

– ohne Maastricht-Umbuchungen) 
€ 132.667,-- 

Werbebetriebe (UA 882) € 189.333,-- 

Bestattungsunternehmen (UA 888) € 27.150,-- 

Gesamtsumme: € 1.190.125,-- 
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Werden die Abgänge dieser Gemeindeeinrichtungen und –unternehmen der letzten 

10 Jahre aufsummiert, ergeben sich Abgänge in der Gesamthöhe von rund 

€ 8.500.000,--. 

 

Wesentliche Einnahme- und Ausgabepositionen laut Rechnungsabschluss 2014:  

Sporthalle:  

 geringe Auslastung (Einnahmen aus Vermietung von rund € 1.600,--) 

 hohe Belastungen durch Personal-, Miet- und Betriebskosten (rund 

€ 87.200,--) 

 Tarifanpassung letztmalig im Juni 2015  

Krabbelstube: 

 geringe jährliche Mieteinnahmen von Volkshilfe (rd. € 4.000,--) 

 hohe Aufwendungen für Kinderbetreuung (rd. € 52.400,--) 

 wegfallende Leasingbelastung (Rückzahlung aus WT80) wird den Abgang 

um rund € 5.700,-- verbessern 

Schülerhorte Volksschulen: 

 Einnahmen aus Vermietung an Volkshilfe rund € 39.700,-- 

 Kosten für Hortbetreuung Volkshilfe von rund € 161.100,-- 

 Wegfallende Leasingbelastungen (Rückzahlungen aus WT80) werden den 

Abgang um rund € 36.800,-- reduzieren 

Bücherei: 

 Einnahmen aus Buchentlehnungen rund € 2.000,-- 

 Personalkosten rund € 19.700,-- 

Musikausbildung (Musikschule): 

 Einnahmen aus Elternbeiträgen rund € 67.600,-- 

 Ausgaben für Musikschulbeiträge rund € 155.100,-- 

 Letztmalige Tarifanpassung im März 2013 

Musikpflege (Musikpavillon): 

 Einnahmen aus Vermietung von rund € 6.500,-- 

 Hohe Belastung durch Personalkosten, Leasingraten und Rückkaufraten 

WT80 (rund € 105.400,--) 

Heimatmuseum: 

 Einnahmen aus der Vermietung rund € 11.300,-- 

 Hohe Belastung durch Leasingrate in der Höhe von rund € 75.000,-- 
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Maßnahmen der Kulturpflege: 

 Einnahmen aus der Vermietung und Kulturveranstaltungen rund € 15.800,-- 

 Ausgaben für Honorare, sonstige Leistungen, Kulturausgaben und interner 

Leistungsverrechnung: rund € 101.500,-- 

Freie Wohlfahrt: 

 Einnahmen aus Kostenbeiträgen und Spenden rund € 9.700,-- 

 Ausgaben für Kulturausflug, Feiern und interner Leistungsverrechnung rund 

€ 29.200,-- 

Sonstige Badeanlagen: 

 Eintrittserlöse rund € 117.000,-- 

 Einnahmen aus Kostenersatz von ASB für Rückkaufrate WT80 rund 

€ 52.400,-- 

 Personalausgaben € 71.300,-- 

 Ausgaben für Instandhaltungen € 18.300,-- 

 Ausgaben für Rückkaufrate Baurechtsmodell WT80 € 142.100,-- 

 In den Jahren 2010 bis 2013 konnten hier rechnerische Überschüsse erzielt 

werden 

Wohn- und Geschäftsgebäude: 

 Wegfallende Darlehensannuitäten im ordentlichen Haushalt von rund 

€ 17.200,-- 

 Sanierungskosten von rund € 56.000,-- 

 Rechnerischer Abgang unter Abzug der maastricht-relevanten Umbuchungen 

im Jahr 2014 in der Höhe von rund € 132.600,-- 

 Wohn- und Geschäftsgebäude können laut Auskunft der Marktgemeinde 

ohne anfallende größere Sanierungskosten mittelfristig kostendeckend 

geführt werden 

Werbebetriebe (Werbeschilder, Gemeindezeitung, Werbemaßnahmen und 

Internetauftritt): 

 Einnahmen aus Inseraten rund € 43.400,-- 

 Einnahmen aus Vermietung von Werbeschildern rund € 12.000,-- 

 Ausgaben für Schilder und Beschriftungen rund € 28.600,-- 

 Ausgaben für Druckwerke rund € 46.100,-- (davon für Gemeindenachrichten 

rund € 41.000,--) 

 Personalkosten rund € 107.900,-- 
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 Ausgaben für Inserate und sonstige Werbemaßnahmen rund € 43.500,-- 

Bestattung (Aufbahrungshalle): 

 Keine Einnahmen im Jahr 2014 erzielt! 

 Ausgaben für Personal rund € 13.400,-- 

 Ausgaben für Instandhaltung rund € 7.500,-- 

 
Im Hinblick auf die finanzielle Lage wird der Marktgemeinde 

empfohlen, sämtliche Gemeindeeinrichtungen und Geschäftsbe-

reiche laufend auf Einsparungspotenziale und Möglichkeiten zur 

Verbesserung der Kostendeckung zu prüfen. Gegebenenfalls sollte 

auch geprüft werden, ob Leistungen weiter angeboten werden sollen. 

Auf die regelmäßige Anpassung und Vorschreibung von Gebühren, 

Eintritts-, Miet- und Nutzungsentgelten ist höchstes Augenmerk zu 

legen. 

 

Bei dem Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit „Wohn- und 

Geschäftsgebäude“ sollte die Gemeinde bestrebt sein, laufend 

zumindest ausgeglichene Geschäftsergebnisse zu erzielen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Eine Aufsummierung der Defizite der Marktgemeinde Guntramsdorf, der 

letzten Jahre erscheint wenig zielführend zumal den Gemeinderäten diese 

bekannt sind und darüber hinaus im Nachhinein keine Maßnahmen 

ergriffen werden können. Des Weiteren handelt es sich um Bereiche wie 

Bildung und Kultur, die im öffentlichen Interesse liegen. 

Eine Aufstellung, der Einnahmen aus den Ertragsanteilen zeigt jedoch 

deutliche Mindereinnahmen für die Gemeinde in den letzten Jahren 

obwohl das Aufgabengebiet ständig angewachsen ist. 

Lediglich im Bereich der Werbebetriebe ist angedacht sowohl die 

Einnahmen aus Inseraten zu erhöhen, aber auch die Ausgaben zu 

reduzieren. 

Hinsichtlich der Wohn- und Geschäftsgebäude ist zu erwähnen, dass auf 

Grund der in den letzten Jahren erfolgten, ständigen Anpassungen der 

Mietentgelte (im GR) dieser Bereich kostendeckend geführt werden kann- 
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natürlich abhängig von allfälligen Sanierungsmaßnahmen, wie im Jahr 

2014 – hier mussten Steigleitungen in mehreren Wohnhäusern getauscht 

werden. 

Die Teichanlagen werden seit Jahren mit Ausnahme des Jahres 2014 mit 

tatsächlichen Überschüssen geführt, sämtliche Aufwendungen wurden 

auch unter diesem Ansatz verrechnet, trotzdem ist eine Anpassung der 

Entgelte in diesem Bereich geplant. 

 

 Freiwillige Leistungen der Marktgemeinde – Subventionen - Reduzieren: 

Wie schon in den vergangenen Jahren wurden auch im Jahr 2014 zahlreiche 

freiwillige Leistungen von der Marktgemeinde getätigt. Im Haushaltsjahr 2008 

betrugen die freiwilligen Leistungen (siehe Einschaubericht aus dem Jahr 2009) 

rund € 322.000,--. Im Rechnungsabschluss 2014 wurden freiwillige Leistungen der 

Marktgemeinde von rund € 396.000,-- verbucht. Eine Reduzierung dieser 

Ermessensausgaben (freiwilligen Leistungen) im Vergleich zum Jahr 2008 konnte 

nicht festgestellt werden. 

Auf den Berichtspunkt „Freiwillige Leistungen und Subventionen“ (Punkt 11) wird 

verwiesen.  

 

Folgende freiwillige Leistungen wurden im Haushaltsjahr 2014 getätigt: 

HH-Stelle Bezeichnung Betrag (€) 

061-777 Subventionen 42.873,00 

163-754 Subventionen - Gem. Mödling 8.140,35 

163-774 Subventionen für Investitionen 26.000,00 

2591-777 Subvention Jugendveranst. (netto) 6.070,31 

262-777 Subvention (Sondersubv.) Fußballverein 59.890,00 

262-77701 Subvention Fußballvereine 31.000,00 

262-77702 Subvention Sonst. Sportvereine 50.840,00 

320-777 Förderung Schüler in anderen Musikschulen 808,50 

390-7741 Subvention Religionsgemeinschaften 800,00 

441-7683 Freiwillige Zuwendungen 25.828,17 

782-729 Wirtschaftsförderungen 136.643,05 

782-7686 Zinsenzuschuss Gewerbebetriebe 7.723,84 

 Summe 396.617,22 
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Es wird empfohlen, sämtliche von der Marktgemeinde 

gewährten freiwilligen Leistungen im Hinblick auf deren 

Umfang, Notwendigkeit und zu erreichende Förderungsziele zu 

überdenken. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Derzeit bemüht sich die Marktgemeinde Guntramsdorf an der Aktion 

„Vereinsfreundlichste Gemeinde“ teilzunehmen. Diese Aktion wird 

vom Land NÖ initiiert. Darüber hinaus wird der GR über eine 

Reduzierung des Förderumfanges ins Auge fassen. 

 

2. KASSENFÜHRUNG 

 
Im Zuge der Einschau wurde eine Kassenbestandsaufnahme auf Grundlage des Standes 

der Buchhaltung vom 22. September 2015 durchgeführt. Dabei ergab sich unter 

Berücksichtigung der ungebuchten Barbewegungen sowie der Nebenkassen die 

vollständige Übereinstimmung zwischen den ausgewiesenen Soll- und den tatsächlich 

vorhandenen Istbeständen.  

 

Eine Abschrift der im Zusammenhang mit der Kassenbestandsaufnahme aufgenommenen 

Niederschrift wurde der Kassenverwalterin der Gemeinde übergeben. 

 

 

In der Niederschrift über die Kassenbestandsaufnahme wurden auch jene Verbindlich-

keiten aufgenommen, welche auf Grund von Vereinbarungen mit einer Baufirma bestehen, 

jedoch zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht in die Buchhaltung der Marktgemeinde 

aufgenommen wurden. Diese stammen aus dem Zeitraum 2013 bis 2015 und beliefen sich 

auf rund € 2.150.000,--. Näheres wird dazu unter dem Punkt „Straßenbau“ ausgeführt. 

 

Für den Abwasser-Service-Betrieb der Gemeinde wird ein eigener Rechnungskreis 

geführt. Auch für diesen wurde mit Buchungsstand vom 5. Oktober 2015 eine Kassenbe-

standsaufnahme durchgeführt, bei der sich die vollständige Übereinstimmung zwischen 

dem Kassensollbestand laut Buchhaltung und den nachgewiesenen Kassenistbeständen 

ergab. 
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3. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 

 

Aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich in den Jahren 2017 bis 2020 

Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt in der Höhe von € 182.500,--, 

€ 150.000,--, € 60.200,-- und € 50.000,--. Im gleichen Zeitraum sind auch Gewinnent-

nahmen der Marktgemeinde von der „Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs- und 

Liegenschaftsgesellschaft mbH“ in der Höhe von € 43.000,-- (2017), € 69.000,-- (2018), 

€ 109.000,-- (2019) und € 103.000,-- (2020) vorgesehen. 

In der Planrechnung der „Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs- und 

Liegenschaftsgesellschaft mbH“ sind für die Jahre 2016 bis 2018 jedoch keine 

Gewinnentnahmen vorgesehen. 

Würden entsprechend der Planrechnung der „Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs- und 

Liegenschaftsgesellschaft mbH“ mittelfristig keine Gewinnentnahmen der Marktgemeinde 

durchgeführt werden, könnten die im MFP prognostizierten Zuführungen zum 

außerordentlichen Haushalt nicht mehr bzw. nicht mehr in der vorgesehenen Höhe 

durchgeführt und zur Bedeckung von außerordentlichen Ausgaben der Marktgemeinde 

herangezogen werden.  

 

Im ordentlichen Haushalt der Marktgemeinde werden Zuschüsse an die „Marktgemeinde 

Guntramsdorf Betriebs- und Liegenschaftsgesellschaft mbH & Co KG“ für die Jahre 2017 

bis 2020 in der Höhe von € 763.000,-- (Jahr 2017 - Verlustabdeckung für das Jahr 2015), 

€ 573.000,--(Jahr 2018 – Verlustabdeckung für das Jahr 2016), € 516.000,-- (Jahr 2019 – 

Verlustabdeckung für das Jahr 2017) und € 270.000,-- (Jahr 2020 – Verlustabdeckung für 

das Jahr 2018) präliminiert, die auch den ausgewiesenen Verlusten der Planrechnung der 

„Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs- und Liegenschaftsgesellschaft mbH & CoKG“ 

entsprechen (zeitversetzt).  

 

In der mittelfristigen Finanzplanung der Marktgemeinde für die Jahre 2017 bis 2020 sind 

im außerordentlichen Haushalt lediglich die Vorhaben „Straßenbau“ (jährliche Kosten 

€ 500.000,-- - Bedeckung unter anderem mit jeweils € 400.000,-- Darlehensaufnahme), 

„Feuerwehr“ (Fahrzeugankauf – Bedeckung mit Zuführungen vom ordentlichen Haushalt 

(2017 und 2018 jeweils € 100.000,--)), „Rettungsdienste“ (Ankauf Fahrzeug – Bedeckung 

mit Zuführungen vom ordentlichen Haushalt (2017 mit € 32.500,--)) und „Brücken 

(jährliche Sanierungsmaßnahmen € 50.000,-- - Bedeckung mit Zuführungen vom 
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ordentlichen Haushalt) enthalten. Die in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 

2017 bis 2020 präliminierten außerordentlichen Ausgaben in der Gesamthöhe von 

€ 6.442.500,-- (davon für Kanalbau € 4 Mio.) sollen mit Zuführungen vom ordentlichen 

Haushalt (€ 442.500,-- = 6,9 %), Bedarfszuweisungen (€ 400.000,-- = 6,2 %) und 

Darlehensaufnahmen (€ 5.600.000,-- = 86,9 %; davon € 4.000.000,-- für Kanalbau) 

bedeckt werden. 

 

Im Zuge der Erstellung eines Nachtragsvoranschlages 2016 bzw. 

Voranschlages 2017 sind die oben angeführten Punkte bei der Erstellung 

bzw. Adaptierung des mittelfristigen Finanzplanes zu berücksichtigen. 

Der vorliegende mittelfristige Finanzplan zeigt, dass die Marktgemeinde an 

die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit angelangt ist und in Hinkunft kaum 

noch Investitionen getätigt werden können. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens „ORG“ und der damit verbundenen 

voraussichtlichen Übernahme durch den Bund wird sich, nachdem die Gemeinde 

ihre Eigenmittelanteile eingebracht hat (durch Grundverkäufe) eine Verbesserung 

der finanziellen Situation ergeben. Des weiteren geht die Gemeinde auf Grund von 

weiteren Betriebsansiedlungen von einer Steigerung der Einnahmen aus der 

Kommunalsteuer aus. 

 

4. DARLEHEN LANDES-FINANZSONDERAKTION 

 

Im Haushaltsjahr 2007 hat die Marktgemeinde ein Darlehen im Rahmen der 

Landes-Finanzsonderaktion – „Arbeitsmarktbelebung“ in der Höhe von vier Millionen Euro 

aufgenommen und der Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs- und Liegenschaftsge-

sellschaft GmbH & CoKG als Zuschuss überwiesen. Dieser Betrag wurde für den Ankauf 

der Liegenschaften der ehemaligen Druckfabrik AG (Kaufpreis: € 2.720.000,--), der 

Nebengebühren und für Sanierungsmaßnahmen verwendet. Für die Rückzahlung dieses 

endfälligen Darlehens (= Jahr 2011) hätten laufende Einnahmen aus der Vermietung von 

Büro- und Lagerflächen in der Druckfabrik verwendet werden sollen (Gemeinderatsbe-

schluss vom 1. Februar 2007, Tagesordnungspunkte 6 und 7). 

Anstelle der Rückzahlung des endfälligen Kredites in der Höhe von vier Millionen Euro 



- 15 - 

durch Mieteinnahmen im Jahr 2011erfolgte neuerlich eine Darlehensaufnahme im 

Rahmen der Landes-Finanzsonderaktion für Gemeinden in der Höhe von 4,5 Mio. Euro. 

Mit dieser Darlehensaufnahme wurde der bestehende Kredit in der Höhe von vier 

Millionen Euro getilgt (Gemeinderatsbeschluss vom 30. Juni 2011, TOP 13). 

Die verbleibenden € 500.000,-- wurden bei dem Vorhaben „Beteiligungen an 

Unternehmungen“ als Transferzahlung an die Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs- und 

Liegenschaftsgesellschaft mbH & CoKG zur Sondertilgung eines Darlehens zur Verfügung 

gestellt. Ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss für diesen Zuschuss an die 

Gesellschaft konnte nicht vorgelegt werden. 

 

Die Laufzeit des Darlehens in der Höhe von € 4.500.000,-- beträgt laut Krediturkunde 

25 Jahre, wobei die ersten fünf Jahre tilgungsfrei sind. Bis zum Jahr 2016 wird ein 

Zinszuschuss im Rahmen der Landes-Finanzsonderaktion gewährt.  

In den Gemeinderatssitzungen vom 13. Dezember 2012, 27. März und 3. Juni 2014 wurde 

festgelegt bzw. beschlossen, dass die der Gemeinde aus dem Emissionserlös von 

Grundstücken zufließenden Mittel vornehmlich zur Bedeckung von Darlehen, 

Dauerschuldverhältnissen und sonstigen Verbindlichkeiten aus Vorhaben eingesetzt 

werden. Aufgrund der von der Gemeinde erstellten und beschlossenen Tabelle über die 

Mittelverwendung ist auch das Darlehen (Darlehensnummer: 53187922199) in der Höhe 

von 4,5 Millionen Euro mit den Emissionserlösen zu tilgen.  

Im Sitzungsprotokoll des Prüfungsausschusses vom 4. Dezember 2014 wurde ebenfalls 

festgehalten, dass das Darlehen spätestens im Jahr 2017 getilgt wird, da bis zum Jahr 

2016 ein Zinsenzuschuss seitens der Landes Niederösterreich gewährt wird. Diesem 

Umstand wird auch Rechnung getragen, da schon im Voranschlag 2016 bei dem 

Vorhaben 75 „Sanierung Betriebsgebiet Druckfabrik“ eine außerordentliche 

Darlehenstilgung in der Höhe von € 4.500.000,-- vorgesehen ist.  

 

Zum Zeitpunkt der Einschau war bei dem Vorhaben 75 „Sanierung Betriebsgebiet 

Druckfabrik“ aufgrund des bereits verbuchten Emissionserlöses (= Teilbetrag) ein 

Überschuss in der Höhe von € 3.400.000,-- ausgewiesen, der zur Rückzahlung des 

Darlehens verwendet werden soll. Der Differenzbetrag in der Höhe von rund 

€ 1.100.000,-- (fehlender Teil des Emissionserlöses = Sollüberschuss in der Höhe von 

€ 1.082.865,80 bei dem Vorhaben 71 „Beteiligungen an Unternehmungen) liegt laut 

Auskunft der Marktgemeinde derzeit auf einem Treuhandkonto in der Marktgemeinde 
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Guntramsdorf Betriebs- und Liegenschaftsgesellschaft mbH & CoKG, um für eine allfällige 

Grunderwerbssteuerzahlung (= anhängiges Verfahren beim Finanzamt) keine 

Rückstellung bilden zu müssen.  

 

Der vom Gemeinderat im Jahr 2011 gefasste Beschluss über die 

Rückzahlung des ursprünglichen Darlehens der Höhe von vier 

Millionen Euro durch laufende Einnahmen aus der Vermietung 

von Büro- und Lagerflächen wurde von der Marktgemeinde 

nicht umgesetzt. 

 

Die vom Gemeinderat am 27. März und 3. Juni 2014 

beschlossene Mittelverwendungstabelle (Verkaufserlös aus dem 

Projekt WT80) mit den angeführten Verwendungszwecken ist 

von der Marktgemeinde jedenfalls umzusetzen. Die Tilgung des 

Darlehens in der Höhe von 4,5 Millionen Euro ist jedenfalls 

spätestens nach Ablauf der Gewährung des Zinsenzuschusses 

durch das Land Niederösterreich zur Gänze - entsprechend der 

Mittelverwendungstabelle und dem Voranschlag 2016 - zurück 

zu zahlen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Diese Maßnahme wird bereits umgesetzt. 

 

5. AUSSER- UND ÜBERPLANMÄSSIGE AUSGABEN 

 

Auf die Einhaltung des Voranschlages wird nicht immer geachtet. Im Rechnungsabschluss 

2014 sind unter Anderem nachstehende Überschreitungen der Voranschlagsansätze 

ausgewiesen: 

HH-Stelle Bezeichnung VA 2014 RA 2014 

1/262000-777000 Subvention (Sondersubvention) 
Fußballverein 

€ 5.000,00 € 59.890,00 

1/262000-777020 Subvention an sonstige Sportvereine € 25.000,00 € 50.840,00 

1/815000-523000 Bezüge Aushilfen € 242.000,00 € 270.186,34 

1/853400-614000 Sanierungsmaßnahmen € 0,00 € 54.747,26 
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Entsprechende Bedeckungsvorschläge für die außer- und überplanmäßigen Ausgaben im 

Zuge der Auftragsvergaben werden im Gemeinderat nicht gefasst. 

 

So wurde zum Beispiel in der Gemeinderatssitzung vom 16. Dezember 2014 unter dem 

Tagesordnungspunkt 4 eine Subvention an den SV Guntramsdorf in der Höhe von 

€ 54.000,--- beschlossen und auch ausbezahlt (23. Dezember 2014), obwohl zum 

Zeitpunkt der Beschlussfassung bzw. Auszahlung der Voranschlagsbetrag (VA-Betrag 

2014: € 5.000,--) des Haushaltskontos 1/262-777 „Subvention (Sondersubvention) 

Fußballverein“ bereits um € 890,-- überschritten war. Die vom Gemeinderat beschlossene 

Ausgabe (Subvention) an den SV Guntramsdorf war somit haushaltsmäßig nicht gedeckt. 

Ein entsprechender Bedeckungsvorschlag der außerplanmäßigen Ausgabe wurde im 

Rahmen der Beschlussfassung nicht festgelegt. 

 

Gemäß § 76 Abs. 5 NÖ GO 1973 hat der Bürgermeister bei 

unvorhergesehenen zwingenden Ausgaben, die im Voranschlag 

nicht vorgesehen sind (außerplanmäßige Ausgaben) oder den 

Voranschlag überschreiten (überplanmäßige Ausgaben), vor 

ihrer Leistung einen Beschluss des Gemeinderates zu erwirken. 

Anträge, deren Annahme außer- oder überplanmäßige Aus-

gaben auslösen, dürfen nur gestellt werden, wenn gleichzeitig 

für die Bedeckung vorgesorgt wird (§ 75 Abs. 2 leg. cit.).  

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Diese Maßnahme wird bereits umgesetzt. 

 

6. STRASSENBAU 
 
Wie bereits unter dem Punkt „Kassenführung“ angemerkt wurde, bestehen im Bereich des 

Straßenbaues erhebliche Verbindlichkeiten, die in der Buchhaltung nicht erfasst wurden. 

Dies war der Anlass, die Vergabemodalitäten im diesem Bereich näher zu untersuchen: 

 

Im Zeitraum zwischen 1. Jänner 2013 und dem Beginn der Gebarungseinschau im 

Oktober 2015 wurden vom Gemeinderat nachstehende Beschlüsse über Vergaben im 

Bereich des Straßenbaus gefasst: 
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GR-Sitzung Auftragssumme Zweck 

21.03.2013  TOP 13a   €  234.315,53  netto Möllersdorferstraße, Fa Streit 

21.03.2013  TOP 13b   €  107.705,57  netto Steinfeldgasse, Fa Streit 

20.06.2013  TOP 7   €    50.827,45  netto Brückensanierung Neugasse, Fa Komat, Fa Streit 

26.09.2013  TOP 12   €  100.480,72  netto Ziegelofengasse, Fa Streit 

25.09.2014  TOP 11   €  222.996,82  brutto J. Nestroygasse, Fa Streit 

16.12.2014  TOP 19   €  432.466,84  brutto Peter Mitterhofer-G., Fa Streit 

 

Bei der Kontrolle der Protokolle des Gemeindevorstandes wurden keine Beschlüsse über 

Auftragsvergaben im Zusammenhang mit dem Straßenbau vorgefunden. 

 

Zunächst fällt bei den Beschlüssen im Jahr 2013 auf, dass die Vergabesummen 

grundsätzlich netto, somit ohne Umsatzsteuer beschlossen wurden. Ein Vorsteuerabzug 

besteht bei diesen Leistungen jedoch für die Gemeinde nicht, sodass die Beschlüsse 

unvollständig sind. 

 

Mit Ausnahme der Brückensanierung durch die Firma Komat wurden die vergebenen 

Leistungen bisher nicht der Marktgemeinde verrechnet. Es wurden somit offensichtlich mit 

der Firma Streit Vereinbarungen abgeschlossen, wonach die Leistungen erst zu einem 

späteren Zeitpunkt in Rechnung gestellt werden. Da neben diesen größeren Aufträgen an 

die Firma Streit bis zum Zeitpunkt der Gebarungsprüfung noch zahlreiche kleinere 

Aufträge erfolgt sind, für die offensichtlich ebenfalls ein Aufschub für die Rechnungslegung 

vereinbart wurden, belief sich per Oktober 2015 die Summe der noch nicht verrechneten 

Straßenbauleistungen durch die Firma Streit auf die bereits angeführten rund 

€ 2.150.000,--. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Fest steht, dass bereits seit rund 2 Jahrzehnten und unter Wechsel der Personen aus 

Politik und Verwaltung, Forderungen der Fa. Streit seitens der Fa. Streit nicht fällig gestellt 

wurden. Aus diesem Grund wurden diese Forderungen nicht in die Buchhaltung 

aufgenommen. Jedenfalls ist an dieser Stelle ausdrücklich fest zu stellen, dass diese 

Vorgehensweise für der Marktgemeinde bis dato einen zinslosen Zahlungsaufschub 

bewirkt hat, ähnlich einer Zinsen und Spesenfreien Stundung. Nunmehr wurde den 

Grundsätzen der VRV Genüge getan und sämtliche Außenstände ins Soll gestellt, was 

allerdings zur Konsequenz hat, dass die Marktgemeinde ab nun die Zinsenlast voll trifft. 
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Die budgetmäßige Bedeckung für die Straßenbauaufträge war nur teilweise gegeben. Aus 

der nachfolgenden Aufstellung ist ersichtlich, dass bei Berücksichtigung der beauftragten 

aber bislang nicht in Rechnung gestellte Arbeiten der Firma Streit im Budget der 

Marktgemeinde eine erhebliche Unterdeckung bestand: 

 
2013 2014 2015 bis Okt. 

Aufträge gestundet  974.251,09   631.740,63   550.000,00  

Aufträge verrechnet  498.919,08   568.987,35   143.546,06  

Budgetiert  1.000.000,00   925.000,00   642.500,00  

VA-Überschreitung im HH-Jahr  473.170,17   275.727,98    51.046,06  

Stundungen aus Vorjahren 
 

 974.251,09   1.605.991,72  

VA-Überschreitung nach Aufträgen  473.170,17   1.249.979,07   1.657.037,78  

 

Die Auftragsvergaben ab dem Überschreiten der budgetmäßigen Bedeckung im Jahr 2013 

bis dato stehen somit im Widerspruch zu den Bestimmungen des § 76 der NÖ GO 1973.  

 

Ausgaben dürfen grundsätzlich nur im Rahmen des 

Voranschlages getätigt werden. Ausgaben, die im Voranschlag 

nicht vorgesehen sind oder dessen Ansatz übersteigen dürfen 

nur geleistet werden, wenn sie zwingend sind und vor der 

Vergabe ein Beschluss des Gemeinderates eingeholt wurde, in 

welchem die Bedeckung festgelegt wurde (vgl. § 76 Abs. 5 NÖ 

GO 1973).  

 

Gemäß § 72 Abs. 9 NÖ GO 1973 dürfen Vorhaben, deren Kosten 

ganz oder teilweise aus Mitteln des außerordentlichen 

Voranschlages zu decken sind, erst dann begonnen werden, 

wenn der Eingang der hiefür vorgesehenen Einnahmen 

gesichert ist sowie alle erforderlichen aufsichtsbehördlichen 

Genehmigungen nach § 90 vorliegen oder das Vorhaben im 

mittelfristigen Finanzplan dargestellt ist. 

 

Weitere Vergaben im Bereich des Straßenbaues sind daher erst 

wieder möglich, wenn sämtliche bereits vergebene 

Straßenbauprojekte im Voranschlag bzw. in der Buchhaltung 

enthalten sind und deren Bedeckung gesichert ist. 
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Die offenen Rechnungen sind von der Baufirma abzuverlangen 

und in der Buchhaltung der Marktgemeinde durch eine 

Sollstellung zu erfassen. In weiterer Folge sind diese Ausgaben 

entweder im Voranschlag oder in einem Nachtragsvoranschlag 

zu bedecken. 

 

Darüber hinhaus ist mitzuteilen, ob mit der Baufirma 

vertragsähnliche Vereinbarungen bei der Abwicklung der 

Straßenbauaufträge eingegangen wurden. Sollte dies der Fall 

sein ist weiters mitzuteilen, von welchen Personen diese 

Vereinbarungen getroffen wurden. 

 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Es liegt keine Vereinbarung mit der Fa. Streit im Gemeindeamt vor. 

Die Verwaltung hat auch keinerlei Kenntnis von einer solchen 

Vereinbarung. Richtig ist, dass die Fa. Streit, die Rechnungen zu 

einem späteren Zeitpunkt vorgelegt hat. 

 

7. WT80 - ANLEIHENBEGEBUNG 
 

Zur Entlastung des ordentlichen Haushaltes bzw. zur Vermeidung von Haushaltsabgängen 

hat der Gemeinderat der Marktgemeinde bereits im Jahr 2010 begonnen, den Schulden-

dienst für einzelne Darlehen auszusetzen und manche Darlehen mit Endfälligkeit 

aufzunehmen. Da die Tilgungsaussetzung nur vorübergehend möglich war, wurde nach 

einer Lösung gesucht, durch eine Verlängerung der Laufzeit von Darlehens- und 

Leasingverpflichtungen die laufenden Raten zu senken und somit den ordentlichen 

Haushalt zu entlasten.  

 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 13. Dezember 2012 beschlossen, einen Kauf- und 

Baurechtsvertrag abzuschließen und gleichzeitig den Auftrag an die WT 80 Realwerte 

GmbH erteilt, eine Schuldverschreibung durch die Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs- 

und Liegenschafts-GmbH und Co KG (MGBL KG) auszugeben. In der Sitzung des 

Gemeinderates vom 3. Juni 2014 wurden ein adaptierter Kauf- und Baurechtsvertrag 
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sowie ein Bürgschaftsvertrag beschlossen. Die Genehmigung des Rechtsgeschäftes 

durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 1. Juli 2014. 

 

Die Abwicklung erfolgte in der Form, dass von der Marktgemeinde an die MGBL KG 

Grundstücke im Wert von € 24.716.016,-- übertragen wurden und die Marktgemeinde für 

das Baurecht an diesen Grundstücken jährlich € 1.741.224,-- an die MGBL KG bezahlt. 

Dies entspricht jenem Betrag, den die MGBL KG für die Bedienung einer Anleihe in Höhe 

von € 30.500.000,--, mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einer fixen Verzinsung von 

nominell 3,9 % benötigt. Am Ende der Laufzeit gehen die Grundstücke, die der Anleihe 

auch als Sicherstellung dienen, kostenfrei an die Marktgemeinde zurück. 

 

Von der aufgelegten Anleihe im Gesamtnennwert von € 30.500.000,--, abzüglich einem 

Disagio von € 1.000.000,--, also netto € 29.500.000,-- sind bei der Marktgemeinde laut 

Rechnungsabschluss 2014 € 28.988.976,79 eingelangt.  

Der Verbleib des Differenzbetrages von € 511.023,21 konnte während der Einschau nicht 

aufgeklärt werden.  

 

Grundsätzlich muss die Darstellung der Anleihenbegebung in der Buchhaltung der 

Marktgemeinde als fehlerhaft und intransparent bezeichnet werden. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Die Anleihe wurde im VA, NVA RA dargestellt und kund gemacht. Beratung und 

Beschlussfassung dazu fanden jeweils in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

statt. Ebenso wurde die Anleihe in der Bilanz der gemeindeeigenen KG dargestellt. (Auch 

über das Firmenbuch einsehbar für jedermann.) 

Über die Bilanzen der Gesellschaften wurde in der öffentlichen Sitzung des 

Gemeinderates ebenso berichtet. Inwiefern hier eine Intransparenz vorliegen soll, ist in 

keinster Weise nach zu vollziehen und wird die Aufsichtsbehörde ersucht der 

Marktgemeinde Guntramsdorf darzulegen wie man noch transparenter agieren könnte. 

 

 

Im Zuge der Schlussbesprechung zur Gebarungsprüfung wurde von der Gemeinde die 

Aufklärung der aufgezeigten Differenzen zugesichert. Am 9. März 2016 wurde von der 

Gemeinde eine Auflistung sämtlicher Buchungen in Zusammenhang mit der 
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Anleihenbegebung vorgelegt. Am 14.  April 2016 wurde der zur Beschlussfassung 

aufgelegte Rechnungsabschluss 2015 elektronisch übermittelt. 

 

Aus den Rechnungsabschlüssen ergibt sich folgendes Bild: 

 

WT 80 Verkaufserlöse RA 2014 RA 2015 gesamt 

Vorhaben 15  24.506.110,99   603.992,09   25.110.103,08  

Vorhaben 71/75  3.400.000,00   1.100.000,00   4.500.000,00  

gesamt  27.906.110,99   1.703.992,09   29.610.103,08  

Verwendung der Mittel 
   

Darlehenstilgungen  21.645.154,42  
 

 21.645.154,42  

Grundankäufe  1.523.718,41  
 

 1.523.718,41  

Spesen  299.661,27   321.417,78   621.079,05  

div. ao. Investitionen  1.006.178,40   692.357,38   1.698.535,78  

Zuführung an oH 
 

 47.765,93   47.765,93  

Überschuss Vh 15, 71, 75  3.431.398,49   642.451,00   4.073.849,49  

gesamt  27.906.110,99   1.703.992,09   29.610.103,08  

 

Der Erlös wurde somit zunächst bei zwei Vorhaben eingenommen (Vorhaben 15 und 

Vorhaben 71) und von dort an diverse andere Vorhaben bzw. in den ordentlichen Haushalt 

zugeführt. Fehlten nach dem Rechnungsabschluss 2014 vom Gesamterlös von 

29.500.000,-- noch € 511.023,21, so ergeben sich unter Berücksichtigung des 

Rechnungsabschlusses 2015 Mehreinnahmen von € 110.103,08, die nicht den Tatsachen 

entsprechen können. (Siehe Seite 15) 

 

Die von der Marktgemeinde mit Mail vom 9. März 2016 übermittelte Auflistungen 

sämtlicher in der Buchhaltung der Gemeinde erfassten Ausgaben aus diesem Projekt 

ergibt folgendes Bild: 

 

 
2014 2015 gesamt 

Tilgungen  21.645.154,42  
 

 21.645.154,42  

Grundankauf Universale  1.053.000,00  
 

 1.053.000,00  

Spesen 
 

 296.883,00   296.883,00  

Sonstige Verw. a.o.H  394.444,99   710.077,08   1.104.522,07  

Sonstige Verw. o.H  1.307.364,59   30.046,23   1.337.410,82  

Zinsengutschrift - 7.865,80  - 2.953,93  - 10.819,73  

Rücklage für Tilgung  3.400.000,00  - 740.123,31   2.659.876,69  

Restbestand Konto 
 

 1.413.972,73   1.413.972,73  

 
 27.792.098,20   1.707.901,80   29.500.000,00  
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Mit Ausnahme der Darlehenstilgungen von € 21.645.154,41 und der Tilgungsreserve von 

€ 4.073.849,79 für die noch nicht erfolgte Rückzahlung eines Darlehens für die Druckfabrik 

bestehen erhebliche Abweichungen zwischen dem Ergebnis der Rechnungsabschlüsse 

und der Buchungsaufstellung der Gemeinde: 

 

 
Darstellung im 

Rechnungsabschluss 
laut Auflistung der 
Einzelbuchungen 

Differenz 

Grundankäufe  1.523.718,41   1.053.000,00   470.718,41  

Spesen  621.079,05   296.883,00   324.196,05  

Investitionen im a.o.H.  1.698.535,78   1.104.522,07   594.013,71  

Verwendung im o.H.  47.765,93   1.337.410,82   1.289.644,89  

 

Der Gemeinderat legte in der Sitzung am 27. März 2014 unter dem Tagesordnungspunkt 

12 fest, dass eine Differenz zur ursprünglichen Mittelverwendung zur Begleichung weiterer 

budgetärer finanzieller Verpflichtungen verwendet wird, sodass durch die Mittelver-

wendung insgesamt der in wirtschaftlicher Hinsicht verfolgten Zielsetzung der Haushalts-

konsolidierung entsprochen wird und der wirtschaftliche Zweck der ursprünglichen 

„Mittelverwendung“ erfüllt wird. In der Sitzung des Gemeinderates vom 3. Juni 2014 wurde 

die Verwendung der Anleihenerlöse nochmals präzisiert. 

 

Da zwischen der Darstellung des Projektes im Rechnungsabschluss und dem Nachweis 

der Einzelbuchungen derart große Differenzen bestehen, wurde für den Vergleich der 

Einhaltung der vom Gemeinderat in der Sitzung vom 3. Juni 2014 festgelegten 

Verwendung der Anleihenerlöse die Aufstellung der Gemeinde herangezogen: 

 

 

 

laut Aufstellung 
Gemeinde 

 laut GR-Beschluss 
vom 3. Juni 2014  Differenz 

Tilgungen  21.645.154,42   21.892.361,00  - 247.206,58  

Grundankauf Universale  1.053.000,00   1.253.000,00  - 200.000,00  

Spesen  296.883,00   637.784,00  - 340.901,00  

Sonstige Verw. a.o.H  1.104.522,07   484.500,00   620.022,07  

Sonstige Verw. o.H  1.337.410,82   731.355,00   606.055,82  

Rücklage für Tilgung  2.659.876,69  
 4.500.000,00  - 426.150,58  

Restbestand Konto    1.413.972,73  

 

Wie aus der oben stehenden Tabelle ersichtlich ist, weicht die von der Gemeinde 

mitgeteilte Mittelverwendung von den Vorgaben des Gemeinderates erheblich ab. 
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Für die Tilgung eines im laufenden Jahr endfälligen Darlehens in Höhe von € 4.500.000,-- 

besteht derzeit laut Aufstellung der Gemeinde sowie des Rechnungsabschlusses 2015 nur 

mehr eine Reserve in Höhe von € 4.073.849,49, auch das ist eine Folge der 

widmungswidrigen Mittelverwendung. 

 

In dem Bewusstsein, dass für diese Finanzierungsform unter 

Berücksichtigung der Spesen und Nebenkosten rund 4,5 % Zinsen 

pro Jahr zu entrichten sind, ist die widmungsgemäße Erfüllung der 

der Genehmigung des Rechtsgeschäftes zugrundeliegenden 

Mittelverwendung unerlässlich. Bei der derzeitigen Verwendung der 

nicht gewidmeten Mittel ist zu hinterfragen, ob für das finanzierte 

Projekt im Normalfall eine Darlehensaufnahme über 30 Jahre mit 

4,5 %iger Verzinsung gewählt werden würde. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Eine konkrete Aussage über die Wirtschaftlichkeit dieses 

Finanzierungsinstrumentes kann erst nach Ablauf der Laufzeit 

getätigt werden. Darüber hinaus hat zum damaligen Zeitpunkt kein 

Kreditinstitut eine alternative Finanzierung mit dieser Laufzeit 

angeboten. 

 

Es sind daher unverzüglich folgende Maßnahmen zu treffen: 

 

 Für die bisher nicht entsprechend der Gemeinderats-Beschlüsse 

verwendeten WT80-Erlöse (rund € 1.200.000,--) ist im Sinne des 

TOP 12 der Sitzung des Gemeinderates vom 27. März 2014 durch 

Umschichtungen im Budget 2016 die ordnungsgemäße 

Verwendung (z.B. durch vorzeitige Darlehenstilgungen) wieder 

sicher zu stellen. 

 

 Der Stand des derzeitigen Überschusses aus der WT80 

Begebung ist soweit aufzustocken, dass die Tilgung des 

Darlehens für die Druckfabrik von € 4.500.000,--, die auch Teil der 
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vom Gemeinderat festgelegten Mittelverwendung ist, für das 

laufende Haushaltsjahr sichergestellt ist. 

 Alle aufgezeigten Differenzen zwischen den vorgenommenen 

Einzelbuchungen und der Darstellung im Rechnungsabschluss 

sind lückenlos aufzuklären. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Die Tilgung des Darlehens für die Druckfabrik in Höhe von € 4.500.000,-- 

ist im außerordentlichen Haushalt im 1. Nachtragsvoranschlag 2016 - 

sowie auch bereits im Voranschlag 2016 - dargestellt.  

Die Mittel sind auf einem Festgeldkonto und am Treuhandkonto „WT80“ 

vorhanden. 

Die aufgezeigten Differenzen wurden lückenlos mittels einer Excel-

Aufstellung samt allen dazugehörigen Beilagen am 11. März 2016 an die 

NÖ. Landesregierung weitergeleitet.  

 

8. ABWASSERSERVICEBETRIEB (ASB) 

 

Der Betrieb gewerblicher Art „ASB“ für die Abwasserbeseitigung wird in einem eigenen 

Rechnungskreis geführt. Hierzu wurde vom Gemeinderat am 19. Dezember 2008 ein 

Grundsatzbeschluss gefasst. Für die ASB wird nach Doppischen Gesichtspunkten von der 

Gemeinde gebucht und von der KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatung eine 

Bilanz erstellt. Der Jahresabschluss wird mit jeweiligem jahresgleichen Rechnungsab-

schluss dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. Zum 31. Dezember 2014 betrugen laut 

„Bilanz“ die Verbindlichkeiten € 5.262.029,55 wobei in der Bilanz zusätzlich Verbindlich-

keiten zur Gemeinde in Höhe von € 10.449.790,36 aufscheinen. 

Im elektronischen Datenträger (Gemeindehaushaltsdatenträger, 

Gebarungsstatistik-Verordnung BGBl II Nr. 345/2013 idgF) ist die ASB als Beteiligung der 

Gemeinde geführt. Die Schulden sind nicht direkt als Schulden der Gemeinde ausge-

wiesen. 

 

Entsprechend den Bestimmungen der VRV 1997 ist der ASB im 

Haushalt der Marktgemeinde darzustellen. Somit müssen alle 



- 26 - 

Nachweise auch im entsprechenden Datenträger der Gemeinde 

ausgewiesen sein. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Es ist leider keine EDV-technische Möglichkeit gegeben, die Daten 

des ASB in den entsprechenden Datenträger der Gemeinde 

einzuspielen. 

 

9. OBERSTUFENREALGYMNASIUM 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2014 zur Bedeckung des 

Eigenanteils beim Oberstufenrealgymnasium (ORG) folgendes mitbeschlossen: 

„Der Gemeindeanteil in der Höhe von 5,4 Millionen, der aus den Bereichen ORG Anteil 

Gemeinde, Umbau Mittelschule und Neubau Turnhalle resultiert wird zur Gänze aus der 

Verwertung der Liegenschaft ´Druckfabrik´ finanziert.“ 

 

Des Weiteren wurden in der Gemeinderatsitzung vom 25. März 2015, 

Tagesordnungspunkt (TOP) 7, zur Finanzierung des ORG folgendes 

ausgeführt: „Vorgesehen ist die Verwertung der Liegenschaft Taborgasse 2-10 zu 4.650 

m² um ca. € 1,600.000,-- durch die Gemeinde. Darüber hinaus ist angedacht die 

Liegenschaft Steinfeldgasse 49 zu 5.654 m² um ca. € 1,700.000,-- durch die MGBL GmbH 

& CoKG zu veräußern. 

Damit kann der ORG-Anteil der Gemeinde abgedeckt werden.“ (Vgl. Protokoll des GR 

vom 25. März 2015, TOP 7, Seite 12) 

 

Im Voranschlag 2016 wurde vom Gemeinderat nun ein Grundverkauf budgetiert, jedoch 

nicht in der vom Gemeinderat festgelegten Höhe. Es ist vorgesehen, einen Teil der Kosten 

durch Umschuldung (vgl. Voranschlag 2016; TOP GR vom 17. Dezember 2015, TOP 6) 

mit einem „internen“ Darlehen in Höhe von 2.000.000,-- zu bedecken.  

 

Der Gemeinderat hat sich an seine selbst auferlegten Vorgaben 

bei den Grundstückverkäufen nur teilweise gehalten.  

Inwieweit die im Beschluss des Gemeinderates vom 

16. Dezember 2014 angestrebten Grundverkäufe überhaupt 
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realistisch waren konnte nicht ermittelt werden und auch nicht 

nachgewiesen werden. Durch die nunmehr gewählte 

Finanzierung über ein Darlehen von € 2.000.000,-- wird die 

Gemeinde nachhaltig belastet und der daraus resultierende 

Schuldendienst wird die Gemeinde nicht unerheblich belasten. 

Sollten weitere Grundverkäufe realistisch und machbar sein 

sollten allfällige Verkaufserlöse nicht für Neuinvestitionen 

sondern unmittelbar zur Tilgung bestehender Schulden 

herangezogen werden. 

 

Um die (laufenden) finanziellen Belastungen der Gemeinde so 

gering wie möglich zu halten ist auch bei diesem Vorhaben die 

Bedeckung mit Fremdmitteln so niedrig wie möglich zu halten.  

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Diese Maßnahme wird bereits umgesetzt. 

 

10. SUBVENTIONEN 

 

Von der Marktgemeinde wurden in den letzten Jahren teilweise sehr hohe Subventionen 

vergeben. In Anbetracht der wirtschaftlichen Lage ist die Höhe dieser Förderungen als 

kritisch zu sehen. Beispielsweise werden angeführt:  

 
Sitzung TOP Inhalt Betrag in € 

25.03.10 2 Energieförderung, Diverse         5.676,00  

25.03.10 3 Schriefl - Einrichtung und Warenerstausstattung       20.000,00  

25.03.10 3 Dr. Filz, Einrichtung Umbau Ordination, 

Druckfabrik 

      50.000,00  

25.03.10 3 Dr. Zimmerl Einrichtung Umbau Ordination, 

Druckfabrik 

      50.000,00  

25.03.10 3 Dr. Mellek Einrichtung Umbau Ordination, 

Druckfabrik 

      40.000,00  

25.03.10 3 Dr. Sonnleithner, Einrichtung Umbau Ordination, 

Druckfabrik 

      35.000,00  

25.03.10 3 Held GmbH - Ausbau und Erweiterung Lokal       25.000,00  
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20.06.13 3 1. SV Guntramsdorf       60.000,00  

20.06.13 3 1. Guntramsdorfer Schützenverein        10.000,00  

20.06.13 3 Guntramsdorf TTC          9.000,00  

        

26.09.13 18 Walter KRÜCKL, KRÜCKL Gesellschaft M.B.H 

und Liegenschaftsverwertungs Gesellschaft 

M.B.H- 2 Lokale, Kammerring 6 

    100.000,00  

        

17.12.13 2 1. SV Guntramsdorf       53.000,00  

17.12.13 2 ASK Eichkogel       15.000,00  

        

27.03.14 3 Schützenverein       24.000,00  

        

25.09.14 3 Guntramsdorfer Tennisverein       10.490,00  

25.09.14 3 1. SV Guntramsdorf         5.900,00  

25.09.14 4 Kulturausflug Senioren       14.400,00  

        

16.12.14 4 1. SVGuntramsdorf       54.000,00  

16.12.14 4 ASK Eichkogel       16.000,00  

16.12.14 4 Guntramsdorfer Tennisverein       15.000,00  

16.12.14 4 TENDER       16.600,00  

16.12.14 4 Schützenverein       25.000,00  

    

18.06.15 4 Beachvolleyballverein       14.007,00  

18.06.15 4 Weinbauverein Jakobi …       90.000,00  

    

17.12.15 7 Schützenverein       25.000,00 

17.12.15 7 ASK Eichkogel       16.000,00 
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Die Gemeinde befindet sich in einer prosperierenden Region. 

Sie wird sich jedoch auf Grund der vorliegenden Unterlagen 

spätestens ab dem nächsten Jahr in einer schwierigen 

finanziellen Lage befinden. Bei der ausgezeichneten 

verkehrstechnischen Lage ist die Förderung von Betrieben kein 

grundsätzliches Investitionskriterium. Förderungen in dieser 

Höhe sind der Konsolidierung nicht dienlich und sind zu 

überdenken. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Bei einem Großteil der hier abgebildeten Förderungen handelt es 

sich um zinsengestützte Darlehen, im Bericht wird hier eine 

Darstellung gewählt, die missverständlich wirken könnte. Hier 

wurden größteils lediglich Zinsen für Investition gewährt. Es wurden 

2015 € 5.922,53 aufgewendet. 

Die Aufwendungen für Vereine, wie z.B. dem SVG, decken gerade 

das Mindesterfordernis für die getätigten Investitionen. 

In einigen Bereichen z.B. ASK wurden Jugendförderungen gewährt. 

Die Subvention an den „Jakobikreis“ ergibt sich aus den gesetzlichen 

Vorgaben (Gebrauchsabgabe) die bei einer Nichtsubventionierung 

dazu führen würde, dass kein Weinfest in Guntramsdorf mehr 

stattfinden könnte. 

 

11. IMMOBILIENGESCHÄFTE 

 

11.1 Rathausviertel  

 

Im Bereich des alten Rathauses und des Rathausparks wurden Wohn- und 

Geschäftsgebäude errichtet. Aus den Protokollen des Gemeinderates ergibt sich folgender 

chronologischer, auszugsweiser Ablauf: 

 

Organ Sitzung TOP Inhalt 

GR 07.05.09 5 

Verkauf einer Teilfäche des Rathausplatzes von 5.523 m² zu 

€ 311,--/m² in Summe € 1.717.653,-- an die EPS Rathausplatz 

Guntramsdorf Errichtungs- und Beteiligungsgmbh & Co KG 
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(EPS).  

Zwei Gutachten hierzu waren laut Gemeindeverwaltung 

vorhanden, jedoch nicht im Protokoll ersichtlich 

GR 31.03.11 14 

Beschluss einer Grundsatzvereinbarung zum 

"Immobilienprojekt Ortszentrum" zwischen den Wiener Lokal-

Bahnen, EPS, Raiffeisen Regionalbank Mödling (RAIBA) und 

der Marktgemeinde Guntramsdorf (MG) über 

Infrastrukturmaßnahmen. 

1) Verkauf durch die MG von Teilen der Parznr. 124/11 sowie 

eines weiteren Grundstücks an die Raiba zu € 67.000,-- als 

Beitrag zum Projekt (Gleisabbau, Sicherungsanlagen).    

2) Verkauf eines Teiles des Grundstückesnr. 124/11, an die 

EPS um € 110,--/m². MG tauscht eine Teilfläche der 

Parznr. 118, mit der EPS. Der daraus entstehenden Überhang 

von 73 m² wird um zu € 311,--/m² abgegolten. 

3.) Die MG trägt am Kreuzungsbereich Friedhofstraße die 

Kosten der Entfernung der Masten und Schienen sowie die 

Kosten der Fahrbahn- und Gehwegherstellung, dies 

unabhängig von einer Realisierung des Gesamtprojektes 

GR 30.06.11 12 

Beschluss der Änderung des Teilbebauungsplanes Bereich 

"Ortszentrum" (z. B.-12m Gebäudehöhe) 

GR 15.05.12 

2 u. 

3 

Änderung des Flächenwidmungsplanes und ÖRP im Bereich 

Ortskern auf „Bauland-Kerngebiet-Handelseinrichtung und 

priv. Verkehrsflächen“, da im entsprechenden Bescheid vom 

05.01.2012 die Baugenehmigungen für die EPS und die 

Gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft Mödling (GW 

Mödling) im Rathausviertel (R4G) aufgehoben wurde. 

Laut Sachverständigen (SV) ZT Büro DI Lust: „ist davon 

auszugehen, dass durch die geplante Maßnahme keine 

erheblich negativen siedlungs- oder verkehrsstrukturellen 

Auswirkungen verursacht werden und auch die 

´Raumverträglichkeit hinsichtlich der Verkehrserfordernisse´ 

als gegeben angenommen werden kann.“ 

GR 15.05.12 7 

Kaufvertrag über eine Teilfäche am Rathhausplatzes 

(Parznr. 118) für das Bauvorhaben Lunzer. An die Wertheimer 

Immobilien werden 31 m²  zu € 311,--/m² verkauft und der 

Parznr. 112 (Hauptstraße 36) zugeschlagen. 

GR 27.09.12 

5 u. 

6 

Servitutsvertrag zur Sicherstellung der Leitungsführung über 

die betreffenden Grundstücke der EPS (Kanal, LWL, 

Errichtung und Betrieb) 

GR 06.10.12 2 

Verzicht auf das Vorkaufsrecht und Wiederkaufsrecht bei 

Parznr. 124/15, EZ 3909 (1.473 m²) zugunsten der 

GW Mödling 

GR 13.12.12 8 Straßenbenennung "Rathaus-Viertel" 
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GR 13.12.12 13 

Grundsatzbeschluss über das Eintreten in 

Detailverhandlungen mit der EPS betreffend Mietvertrag im 

Bauteil 2 

Hierzu wurde dem Gemeinderat ein Gutachten von "Team 

Bauphysik & Lutz ZT" vorgelegt, aus welchem hervorgeht, 

dass eine Sanierung des bestehenden Rathauses € 1.600 bis 

€ 1.800 pro m² Nutzfläche kosten wurde.  

GR 13.12.12 15 

Beschluss über die Durchführung einer Volksbefragung 

(gemäß § 63 Abs. 2  NÖ GO 1973). Der genaue Wortlaut der 

Fragestellung ist aus dem Protokoll nicht ersichtlich (Vgl. § 63 

Abs. 2  NÖ GO 1973) 

GR 13.12.12 16 

Bei der Gründung der MGBL - Marktgemeinde Guntramsdorf 

Betriebs- und LiegenschaftsGmbH, wurde ein Anteil von 20 % 

der Beteiligung an der Gesellschaft von der damaligen 

Raiffeisenkasse Guntramsdorf übernommen. 

Abtretung der Raiffeisen Regionalbank Mödling: ein 

Abtretungsangebot über 15 % an die Marktgemeinde 

Guntramsdorf und von weiteren 5 % an Herrn Rechtsanwalt 

Dr. Rudolf Beck 

GR 20.06.13 16 

Mietvertrag der MG mit der EPS samt Nebenabsprachen für 

Räumlichkeiten in Bauteil 2 mit dem Hinweis im Sachverhalt, 

dass der erste Stock für die Polizei und (nicht näher 

genannte) Dritte angemietet werden soll. Für den Mietpreis 

wurde ein Gutachten der Fa. ÖRAG (Mag. Rainer) vorgelegt. 

Für die EPS wird der MG ein befristetes Ankaufsrecht 

eingeräumt. 

GR 26.09.13 9 Servitutsvertrag für die FF-Zufahrt am Rathausplatz 

GR 26.09.13 

13 

u. 

14 

Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag mit der Polizei (läuft bis 

2067) sowie Beschlussfassung über die Beauftragung von 

baulichen Änderungen im neuen Rathaus sowie von 

Einrichtungsgegenständen in Summe € 309.646,47, eine 

Bedeckung hierfür soll im Nachtragsvoranschlag 2013 

vorgesehen werden. 

GR 27.03.14 4 

Beauftragung der NONCONFORM für die Begleitung des 

Bürgerbeteiligungsprozesses "Rathausplatz" über € 56.236,--. 

Da die Umsetzung für Ende März geplant war erfolgt die 

Beauftragung im Nachhinein. 

GR 27.03.14 14 

Der Prüfungsausschuss stellte Kostenüberschreitungen der 

Umzugskosten im RA 2013 fest. Es gab Mehrausgaben von 

€ 151.069,44 für das Konto "5/029-040 Amtsgebäude-

Büroausstattung" und bei "5/029-729 Amtsgebäude Umzug" 

entstanden höhere Ausgaben für die Verkabelungen, welche 

zusätzliche Abweichungen von € 237.842,38 ergaben.  Es 

wurde festgehalten dass 2014 noch weitere Kosten 
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hinzukommen. 

GR 25.09.14 15 

Vom Prüfungsausschuss wurde festgehalten, das zusätzliche 

Kosten für die Übersiedelung der Polizei anfallen, welche 

ursprünglich noch nicht bekannt waren, auf eine 

Kostenschätzung von € 100.000,-- wurde verwiesen. Es 

wurde vom Ausschuss auch auf die noch offene Verwertung 

der Polizeiinspektion Kirchengasse hingewiesen 

GR  16.12.14 2 

Verkauf der Anteile d Kirchengasse 2 (Polizeistation, 

Parznr. 46) an die MGBL GmbH 

GR 29.10.15 6 

Kauf- und Wohnungseigentumsvertrag Rathaus (Anteile an 

Parz 124/1 und 124/16). Darlehensaufnahme zur 

Finanzierung des Rathauses 

GR 17.12.15 6 

Voranschlag 2016: 9,5 Mio€ veranschlagt beim Vorhaben 

„Amtsgebäude“ zum Ankauf des Rathauses um 9,5 Mio€. 

 

Seitens der Gemeinde wurde bisher noch kein Konzept für die vollständige 

Verwendung/Untervermietung des Bürogebäudes vorgelegt. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Sämtliche im Rathaus zur Verfügung stehende Freiflächen sind bereits vermietet. 

 

In diesem Zusammenhang wurden  

 der Verkauf des Grundstückes Nr. 124/1 (5.523 m²) der Marktgemeinde 

Guntramsdorf an die EPS (am 30. Juli 2009, IVW3-G-3171001/026-2009) sowie  

 eine dauerhafte Zahlungsverpflichtung zur Anmietung des Rathaus-Neu (am 

19. November 2013, IVW3-L-3171001/11-2013) und  

 die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von € 9.500.000,--zur einer Umwandlung 

des zweiten Geschäftsfalls in einen Kaufvertrag für den Ankauf des Rathauses (am 

15. Dezember 2015, IVW3-D-3171001/018-2015) 

von der NÖ Landesregierung genehmigt. 

 

Dazu wird der vollständigkeitshalber festgehalten, dass die Aufsichtsbehörde im 

Genehmigungsverfahren gemäß § 90 Abs. 5 NÖ Gemeindeordnung 1973 zu prüfen hat, 

ob die Maßnahme mit der Gefahr einer dauernden Schmälerung des Gemeindever-
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mögens oder einer übermäßigen Verschuldung der Gemeinde verbunden wäre oder einer 

Bestimmung der NÖ Gemeindeordnung 1973 widerspricht und die Genehmigung der 

Maßnahme gegebenenfalls zu versagen hat.  

Aus anderen als den in § 90 Abs. 5 NÖ Gemeindeordnung 1973 genannten Gründen darf 

die Genehmigung nicht versagt werden. Dies ergibt sich schon aus Art.119a Abs. 8 B-VG, 

welcher den Gesetzgeber verpflichtet, die Versagungstatbestände erschöpfend aufzu-

stellen. Die Genehmigung wurde nach Prüfung entsprechend den bestehenden 

gesetzlichen Vorgaben erteilt.  

 

Die Aufsichtsbehörde ist unter dem Titel der Gebarungskontrolle nicht dazu berufen, 

Grundsatzentscheidungen der demokratisch legitimierten Gemeindeorgane und deren 

Prioritätensetzungen, die gesellschafts- wirtschafts- oder sozialpolitische Zielsetzungen 

zum Gegenstand haben, zu beurteilen. Es muss jedoch bei rückwirkender Betrachtung 

des Projektverlaufs festgehalten werden, dass eine vorausschauende zusammen-

hängende Planung in diesen Angelegenheiten durch die Gemeinde nicht dargelegt werden 

konnte.  

 

Hinkünftig ist bei solchen Vorhaben eine genaue weitreichende 

Planung unbedingt notwendig, insbesondere ist in diesem 

Zusammenhang unbedingt auch eine entsprechende 

Budgetierung im Mittelfristigen Finanzplan vorzunehmen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Zusammenfassung des Projektes: Die Marktgemeinde verkauft um 

1,7 Millionen Euro eine Liegenschaft und räumt sich ein 

Vorkaufsrecht an den zu errichtenden Bürogebäuden ein. Der Käufer 

errichtet diese und die Gemeinde zieht (für einen relativ kurzen 

Zeitraum) als Mieterin ein. Die Gemeinde nutzt ihr Vorkaufsrecht und 

erwirbt Eigentum an einem der Bürogebäude um ca. 9,5 Millionen 

Euro (inklusive Nebenkosten und Umsatzsteuer). Aktuell wurde der 

Gebäudewert gutachterlich auf 8,5 Millionen Euro geschätzt. (Darin 

sind die Freiflächen und der Grundanteil nicht enthalten.) Selbst bei 

vorsichtiger Betrachtungsweise, hat die Gemeinde so hin ihr 

Vermögen keinesfalls geschmälert und so hin Bestimmungen der NÖ 
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GO vollinhaltlich Rechnung getragen. Die Aufsichtsbehörde bleibt 

jedenfalls auch schuldig was bei der Planung des Projektes konkret 

zu kritisieren ist. 

 

Auf dieser Fläche ist ein neues Ortszentrum mit Büros, 

Geschäftsflächen in denen Nahversorger untergebracht sind und 

Wohnungen entstanden. Die Gemeinde selbst hat sich zuerst 

eingemietet und später einen Teil der Liegenschaft wieder erworben. 

Somit konnte ein Projekt, dass bereits seit mehreren Jahrzehnten 

verfolgt wurde (siehe Finanzierungsbesprechung Land NÖ) positiv 

abgeschlossen werden. 

Ein mittlerweile vorliegendes Gutachten eines 

Versicherungsunternehmens weist für das Rathaus einen Wert in der 

Höhe von (€ 8,5 Mio.) aus (siehe Beilage). 

Zusammenfassend wird festgehalten, dass 

 ein wesentlicher wirtschaftlicher Impuls im Ortskern gesetzt 

wurde.  

 Die Gemeinde ein neues Rathaus erhalten hat, dessen Wert 

mittlerweile gestiegen ist. 

 

 

11.2 Grundstückstransaktionen 

Im Bereich des Kammerrings, des Angerteichs und des Brown-Boveri-Teichs wurden 

mehrere Grundstücke angekauft. Aus den Protokollen des Gemeinderates ergibt sich 

folgender chronologischer, auszugsweiser Ablauf: 
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Organ Sitzung TOP Inhalt 

GR 27.03.2008 4 Beschluss zum Ankauf diverser Grünlandflächen von 

der Firma Universale International Realitäten GmbH 

(„Universale“) im Ausmaß von 125.083 m² (Parznr.  

133/3, 140/1, 142/1, 1404/1, 2135/l und 2134/1, alle 

EZ 895; Grundstücke Nr. 126/2, 1408/1, 1408/2 und 

2416, alle EZ 896; Grundstück Nr. 1629/21, EZ 2811; 

Grundstück Nr. 141, EZ 1416 und Grundstück Nr. 2268 

EZ 671) in Höhe von € 2.003.000,-- (€ 16 /m²). Ein 

Gutachten ist im Protokoll nicht angeführt. Betroffene 

Parzellen werden als  

* Areal Schwarze Lacken - Sicherung der ökologisch 

wertvollen  Flächen beim Naturdenkmal  

 * Areal Alter Hafen – erforderlich  für Bau eines 

Retentionsbeckens  

 * Flächen beim Aignerteich -  Sicherung des 

Naturdenkmales  

 * Aushubdeponie Kammeringstraße – Sicherung des 

Grundstückes. (inkl. Verbindungsstraße von 

Kammering- zu Anningerstraße) 

    bezeichnet. 

Unter selbem TOP wurde ein Zusatzantrag  über „die 

Aufnahme eines erstellten Gutachtens betreffend der 

Kontaminierungen im Bereich Kammeringstraße, in 

den Gemeinderatsbeschluss“, abgelehnt. 

Die Käuferin verzichtet weitreichend auf Gewährleistung 

und nimmt zur Kenntnis, dass der Kaufgegenstand 

seinerzeit als Bauschuttdeponie verwendet wurde. 

GR 25.03.10 10 Erlassung eines Bebauungsplanes (Aigner Teich / 

Kammerring etc.) mit den Hinweisen: fallweise 

Überschwemmungszonen, Auflassen des Grüngürtels; 

teilweise Verhängung einer Bausperre: "Grund eines 

von der Wildbach – und Lawinenverbauung 

zwischenzeitlich aufgelegten Entwurfs des 

´Gefahrenzonenplanes Guntramsdorf´ sind Teilbereiche 

des „Kammerings“ als gelbe bzw. rote Zonen 

ausgewiesen 

 

GR 30.09.10 42 Schaffung drei neuer 

Verkehrsflächen/Straßenbezeichnungen "Am 

Aignerteich", „In der Wögling"; "An der Südbahn“ 

(Anmerkung: "An der Südbahn“ wird später auf Wunsch 

der „Universale“ auf „Am Eichkogel" umbenannt) 
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GR 30.09.10 37 Beschluss der Vorausszahlung der 

Aufschließungsabgabe für die "Universale" betr. neu 

aufgeschlossene Parznr. 133/7, 2265/18 und 2243/37 

GR 22.12.11 9 Ankauf der neuen Parznr. 2132/12, 2132/13 im Ausmaß 

von 2.760 m² um € 339.480,-- zuzügl. Abgaben und 

Kosten von der Firma Stasni – (Teilverkauf 2132/1) 

sowie den Besitzern Guttmann/Prodinger 

(Abtausch 2132/11) zur Errichtung eines 

Retentionsbeckens – Universaleteich. 

Im Sachverhalt wird auch ein Gutachten von DI Hinker 

für den Hochwasserschutz erwähnt. 

 

Unter demselben TOP wurden (Parznr. 2132/13) 

648 m² davon in den öffentliches Gut übergeben, 

weitere 461 m² befanden sich zu diesem Zeitpunkt im 

Grüngürtel.  

Hinweis: Die Flächen (2132/1 und 2132/11) waren laut 

Teilungsplan landwirtschaftlich genutzt. Aus der 

Naturaufnahme ist ersichtlich, dass diese zum Zeitpunkt 

der Einschau aufgeteilt bzw. schon bebaut wurden.) 

GR 13.12.12 8 Straßenbenennung/Errichtung der Verkehrsfläche: 

Guttmannstraße (2132/13). Diese Verkehrsfläche dient 

der Errichtung/Zufahrt des Rückhaltebeckens und für 

die Zuleitung zum Rückhaltebecken „alter Hafen“ 

GR 21.3.2013 12 Teilweise Aufhebung einer Bausperre für „einen großen 

Teil“ der Siedlung „Am Aignerteich“ 

GR 20.06.13 12 Beschluss einer Grundabtretung an den ASB für die 

Errichtung eines Retentionsbeckens am "Alten Hafen", 

Parznr. 2416 mit 10.323 m². Auf Grund eines 

Sachverständigen wurde als Entschädigung vom ASB 

eine Zahlung in Höhe von € 208.000,-- (ca. € 20 /m² 

geleistet werden) festgesetzt.  

GR 

Kauf-

vertrag 

26.09.13 

 

11.06.13 

5, 6 Sideletter Drainagesammler Stilllegung am Grundstück 

Kammerring 6 (2132/14) 

GR 26.09.13 18 Wirtschaftsförderung an die Fa. Krückl 2mal je 

€ 50.000,-- für Geschäftslokale am Kammerring 6 

 

GR 17.12.15 12 Grundabtretung Münchendorferstraße Parznr. 2516 mit 

4.019 m² an ASB, als Tauschgrund für weitere 

Hochwasserschutz-Projekte 

 
 



- 37 - 

Im Zuge der Einschau konnten von der Gemeinde keine 

wirtschaftlichen Überlegungen darlegt werden, auf welchen 

diese Grundankäufe zu Beginn standen.  

 

Den Bemühungen der Gemeinde, Retentionsflächen und den 

Hochwasserschutz zu verbessern wird Verständnis 

entgegengebracht. Es scheint jedoch (auch in Hinblick auf die 

entsprechenden Grundstückspreise) nicht zweckmäßig und 

wirtschaftlich, Grundstücke anzukaufen und Retentionsflächen 

(wenn auch mit Förderung) zu schaffen, damit der Wert der 

Grundstücke für Dritte steigt.  

 

Die weiteren im Zusammenanhang mit diesen Rechtsgeschäften 

angekauften Grundstücke sind wohl nur schwer einer weiteren 

Verwertung zuzuführen.  

Bei einem eventuellen Weiterverkauf ist seitens der Gemeinde 

auch darauf Bedacht zu nehmen, dass Verkäufer nach der 

aktuellen Rechtsprechung des OGH weitreichend für 

Dekontaminierungsleistungen herangezogen werden können. 

 

Ein Gutachten über den Grundstückwert und ein 

Wirtschaftsplan über die weitere Verwertung dieser Flächen 

sind vorzulegen. Entsprechende Einnahmen sind im 

Mittelfristigen Finanzplan der Gemeinde zu budgetieren 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Grundsätzlich ist die Gemeinde bestrebt seit mehreren Jahrzehnten 

Grünraum und Naherholung für die Bürger anzubieten. Es wurden 

bereits in der Vergangenheit immer wieder Teiche angekauft um 

diese auch zu erhalten und als Erholungsgebiet zur Verfügung zu 

stellen (z.B. Figurteich). Dahinter steht keine wirtschaftliche 

Überlegung. 
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In den letzten Jahren ist die Gemeinde davon ausgegangen Servituts 

für Retentionsflächen einzugehen, da die Durchsetzung der eigenen 

Rechte immer schwieriger wurde (z.B. permanente Verbauungen). 

Daher werden diese Flächen durch die Gemeinde angekauft um 

diese Schwierigkeiten in Zukunft zu vermeiden. 

Darüber hinaus waren die Retentionsflächen notwendig um 

entsprechende Gewerbeansiedlungen zu ermöglichen aus denen in 

weiterer Folge Kommunalsteuer lukriert werden konnte. 

Der Wert, der Grundstücke in Guntramsdorf ist durch andere 

Maßnahmen gestiegen, (z.B. durch Investition von Privaten im 

Wohnbaubereich) aber auch durch Investitionen in die Infrastruktur. 

Ein neuerliches Gutachten würde nur Kosten produzieren, denen 

momentan keine Einnahmen gegenüberstehen. 

 

 

12. ABGABEN; STEUERN UND GEBÜHREN 

 

12.1. Umgesetzte Empfehlungen: 

 

 Der Einheitssatz zur Berechnung der Aufschließungsabgaben wurde mit 

Wirksamkeit 1. November 2011 auf € 720,-- angehoben (siehe Kapitel 

„Aufschließungsabgaben“). 

 Die Ergänzungsabgabe anlässlich der Grundteilung vom 25. März 2009, 

GT-23391-2009, in der Höhe von € 6.852,77 wurde mit Bescheid vom 2. Mai 2012 

vorgeschrieben. 

 Die Stellplatz-Ausgleichsabgabe wurde mit Verordnung vom 30. Juni 2011 auf 

€ 10.600,-- für einen Abstellplatz von 30 m² Nutzfläche angehoben. 

 Die Kommissionsgebühr für den vom Bauamtsleiter als Bausachverständigen 

durchgeführten Ortsaugenschein wird nunmehr korrekt eingehoben. 

 Für die Bewilligung zur Errichtung eines Swimmingpools wird eine 

Verwaltungsabgabe gemäß Tarifpost 30 NÖ Gemeindeverwaltungsabgabentarif 

eingehoben. 

 Die Verständigung des Finanzamtes zur Neubewertung bebauter Grundstücke 

erfolgt nunmehr bereits zum Zeitpunkt der tatsächlichen Benützung. 
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 Interessentenbeiträge werden seit 2011 eingehoben (siehe Kapitel 

„Fremdenverkehrsabgaben“). 

 

 

12.2. Teilweise umgesetzte Empfehlungen: 

 

 Für die Erklärung eines Grundstückes im Bauland zum Bauplatz wurde nicht in 

allen überprüften Fällen eine Verwaltungsabgabe gemäß Tarifpost 28 

NÖ Gemeinde-Verwaltungsabgabentarif vorgeschrieben (siehe Kapitel 

„Verwaltungsabgaben“). 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Für die Erklärung eines Grundstückes im Bauland zum Bauplatz wird üblicherweise die 

Verwaltungsabgabe vorgeschrieben. Die stichprobenartige Überprüfung hat einen 

Ausnahmefall betroffen. 

 

12.3. Nicht umgesetzte Empfehlungen: 

 

 Die Kanalbenützungsgebühren werden weiterhin erst nach Einlangen der 

Fertigstellungsanzeige rückwirkend ab der Benützungsmöglichkeit vorgeschrieben. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Grundsätzlich wird festgehalten, dass die Kanalbenützungsgebühr ab Entstehung der 

Abgabenschuld gemäß NÖ Kanalgesetz vorgeschrieben wird, die Festsetzung und 

erstmalige Vorschreibung jedoch nach wie vor nach Einlangen der 

Fertigstellungsanzeige erfolgt. 

Begründet wird dies damit, dass sich in der Praxis herausgestellt hat, dass sich bei 

sehr vielen Objekten die Bestandspläne von den Einreichplänen unterscheiden, 

wodurch sich bei einer Vorgangsweise, wie von der Aufsichtsbehörde gefordert ein 

bedeutend höherer Verwaltungsaufwand ergeben würde – der bedeutend höhere 

Kosten bedeuten würde, als eventuelle Zinsen einbringen würden. 

In der Praxis würde das heißen viele Objekte zweimal zu berechnen, 

Korrekturbescheide zu erstelle, Guthaben oder Nachzahlungen zu berechnen etc. 
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Auch die allfällige Vorgehensweise die Flächen von den Bauwerbern mittels 

Erhebungsbögen einzufordern, hat sich als nicht praxistauglich erwiesen, da immer 

wieder falsche Flächenangaben (Wohnnutzfläche, Geschoßfläche, usw.) seitens der 

Bauwerber zurückgesandt werden. 

Die seitens der Marktgemeinde Guntramsdorf seit der Gebarungsprüfung 2004 

gewählte Vorgehensweise hat sich in den vergangenen Jahren gut bewährt, es gab nie 

einen Forderungsausfall, und es ist  grundsätzlich Wille der Marktgemeinde 

Guntramsdorf die Vorgehensweise so beizubehalten. 

 

 Mit der gerichtlichen Einforderung (Exekution) von Gemeindeabgaben wird 

weiterhin ein Rechtsanwalt beauftragt (siehe Kapitel „Mahnwesen“). 

 

12.4. Aufschließungsabgaben 

 

Der Einheitssatz zur Berechnung der Aufschließungsabgaben beträgt seit 

1 November 2011 € 720,--. Vorher betrug er acht Jahre hindurch € 580,--. 

 

Da sich der Baukostenindex (und auch der Verbraucherpreis-

index) laufend erhöht, sollte der Einheitssatz zur Berechnung 

der Aufschließungsabgabe erneut valorisiert und angepasst 

werden. 

 

Dies sollte künftig in kürzeren Abständen erfolgen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Der Einheitssatz für die Aufschließungsabgabe wurde 2011 von  

€ 580,00 auf € 720,00 erhöht. Zu diesem Zeitpunkt lag die 

Marktgemeinde Guntramsdorf im Bezirk mit der Höhe des 

Einheitssatzes im Spitzenfeld. Eine aktuelle Umfrage ergab, dass wir 

derzeit mit der Höhe des Einheitssatzes in der oberen Hälfte des 

Bezirkes liegen (ca. € 580,- bis € 790,00). Wir werden jedoch die 

Höhe des Einheitssatzes überprüfen.  
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Am 1. November 2011 wurden die Verordnungen über die Einhebung einer Voraus-

zahlung auf die Aufschließungsabgabe im Ausmaß von 80% sowie die Verordnung über 

die Festsetzung des (derzeit gültigen) Einheitssatzes zur Berechnung der Aufschließungs-

abgabe in der Höhe von € 720,-- rechtswirksam. 

Im Juli 2011 wurden bei einer großflächigen Grenzänderung in den Bereichen „In der 

Wögling“, „An der Südbahn“ und „Am Aigner Teich“ 37 Grundstücke im Bauland sowie die 

erforderlichen Verkehrsflächen geschaffen. In diesem Monat wurde auch mit dem Bau der 

Gemeindestraßen begonnen. 

Aus diesem Anlass wurden mit Bescheid vom 2. November 2011 für 36 Grundstücke 

Vorauszahlungen auf die Aufschließungsabgabe in der Höhe von insgesamt € 515.866,-- 

vorgeschrieben. 

Die Berechnung der Vorauszahlungen erfolgte noch mit dem zum Zeitpunkt des 

Baubeginns der Gemeindestrassen rechtswirksamen Einheitssatzes in der Höhe von 

€ 580,--. 

 

Da zum Zeitpunkt der Rechtswirksamkeit der Verordnung über 

die Einhebung der Vorauszahlung (die rechtliche Voraussetzung 

für eine bescheidmäßige Vorschreibung) bereits der Einheits-

satz zur Berechnung der Aufschließungsabgabe in der Höhe 

von € 720,-- rechtswirksam war, hätten die Vorauszahlungen mit 

diesem Einheitssatz berechnet werden müssen. 

Die Abgabenbeträge hätten dadurch mit € 640.385,38 das ist um 

insgesamt € 124.519,38 höher, festgesetzt werden müssen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Hinsichtlich der rechtswirksamen Höhe von € 720,00 mit € 580,00 bei 

der Berechnung von Vorauszahlungen wird folgendes festgehalten: 

In den gegenständlichen Bereichen wurde die Flächenwidmung auf 

Bauland-Wohngebiet im Einvernehmen mit der NÖ Landesregierung 

geändert, weil seitens des Grundeigentümers noch immer eine Klage 

auf Entschädigung für eine Rückwidmung in einem anderen Bereich 

angedroht war.  

Die Parzellierung der neugewidmeten Grundstücke wurde im 

Einvernehmen mit der Marktgemeinde Guntramsdorf durchgeführt, 



- 42 - 

die Aufschließungstätigkeit samt der Verlegung der notwendigen 

Ver- und Entsorgungsleitungen in unzähligen Gesprächen 

vorbesprochen. Die Grundstücksteilung wurde mit Bescheid vom 

22.07.2010 genehmigt, und bei Bekanntgabe der genauen Flächen 

wurden die ersten Vorausberechnungen angestellt. Zu diesem 

Zeitpunkt wurde immer der gültige Einheitssatz von € 580,00 

angesetzt, die Finanzierung des Straßenbaus über Vorauszahlungen 

wurde mit dem Grundeigentümer vorbesprochen.  

Dass bei der bescheidmäßigen Vorschreibung der Vorauszahlungen 

nicht der erhöhte Einheitssatz vorgeschrieben wurde, welcher in der 

gleichen Sitzung wie die Verordnung für die Vorauszahlung 

beschlossen wurde, ist zwar richtig, aber moralisch zu vertreten, 

zumal ein gesamtes Projekt mit seiner Finanzierung in der Zeit vor 

der Erhöhung beschlossen wurde.  

 

 

Mit der am 17. Dezember 2010 nicht untersagten Grenzänderung wurden vom Grundstück 

A drei Teilflächen abgetrennt und mit den Grundstücken B, C und D vereinigt. Sämtliche 

von der Grenzänderung betroffenen Flächen befinden sich im Bauland, sämtliche 

Grundstücke besitzen Bauplatzeigenschaft gemäß § 11 Abs. 1 Z. 4 NÖ Bauordnung 2014 

(am 1. Jänner 1989 als Bauland gewidmet und mit einem baubehördlich bewilligten 

Gebäude bebaut). 

Für diese Grenzänderung wurden mit den Bescheiden vom 10. Jänner 2012, 

Zl. 26655/2012, Zl. 26656/2012 und Zl. 26657/2012 Ergänzungsabgaben in der Höhe von 

€ 1.897,56, € 1.819,62 und € 1.873,35 vorgeschrieben. 

 

Da durch die vorliegende Grenzänderung weder die 

Gesamtanzahl noch das Gesamtausmaß der Bauplätze 

vergrößert wurde, wurde kein Tatbestand des § 39 Abs. 1 NÖ 

Bauordnung erfüllt. Für die Vorschreibung von 

Ergänzungsabgaben war daher der gesetzlich vorgesehene 

Anlass nicht gegeben. 
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Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Hinsichtlich der angeblich unbegründeten Vorschreibung von 3 

Ergänzungsabgaben zur Aufschließungsabgabe im Zuge einer 

Teilung, bei der weder die Gesamtanzahl noch das Ausmaß der 

Flächen vergrößert wurde, wird folgendes festgehalten: 

Die drei gegenständlichen Grundstücke wurden jeweils um eine 

Fläche von 115, 120 und 121 m² vergrößert, welche zum Teil von der 

Fläche des ehemaligen Grünland-Park Grundstückes abgetrennt 

wurden. Die Grenze zu einem Bauland-Sondergebiet für einen neu 

zu errichtenden Kindergarten wurde neu festgelegt. Die 

gegenständlichen Grundstücksbereiche wurden bereits seit längerer 

Zeit von den Eigentümern genutzt, die Vorschreibung der 

Ergänzungsabgaben wurde mit den Kaufinteressenten 

vorbesprochen. Die Abgabenbescheide wurden nicht beeinsprucht.  

 

Die Entrichtung von Aufschließungsabgaben wird dem Grundbuchsgericht nicht angezeigt. 

 

Die Gemeinde hat gemäß § 38 Abs. 9 NÖ Bauordnung 2014 die 

Entrichtung der Aufschließungsabgabe dem Grundbuchsgericht 

bekannt zu geben, das diese Tatsache im Gutsbestandsblatt 

ersichtlich zu machen hat. 

Es ist dadurch auch nach Jahren die Entrichtung von 

Aufschließungsabgaben für ein bestimmtes Grundstück einfach 

nachvollziehbar. 

 

 

12.5. Verwaltungsabgaben 

 

Für die Erklärung eines Grundstücks im Bauland zum Bauplatz anlässlich der 

Baubewilligung eines Wohnhauses, wurde in mehreren Fällen keine Verwaltungsabgabe 

vorgeschrieben (beispielsweise: Bauverfahren AZ.: BAU-0066-2013). 

 

Künftig ist daher darauf zu achten, dass in allen Fällen für die 

Erklärung eines Grundstückes im Bauland zum Bauplatz eine 
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Verwaltungsabgabe gemäß Tarif B 28 NÖ Gemeinde-

Verwaltungsabgabentarif vorgeschrieben wird. Im Jahr 2016 

beträgt diese € 29,70. 

 

 

12.6. Fremdenverkehrsabgaben 

 

Die jährlichen Interessentenbeiträge werden verspätet eingehoben und dadurch auch der 

5%-Anteil des Landes NÖ oftmals verzögert angewiesen. So sind die Umsatzerklärungen 

für die Interessentenbeiträge der Jahre 2013 und 2014 erst in den Monaten September, 

Oktober und November eingelangt. Die Interessentenbeitrage sind am 12. Dezember 2013 

bzw. 4. Dezember 2014 mit Bescheid vorgeschrieben worden. Die Einnahmen an 

Interessentenbeiträgen schwankten sehr stark. So betrugen in den Rechnungsab-

schlüssen 2012, 2013 und 2014 die Einnahmen bei Haushaltstelle 2/920+8502 

€ 6.740,72, € 85.754,91 und € 8.300,--. Die Rückstände dabei sind stetes Null. Die 

Rückstände an Interessentenbeiträgen betragen aufgrund der Personenkonten per 

29. Oktober 2015 € 2.935,83. Im Rechnungsabschluss 2014 besteht in der 

durchlaufenden Gebarung bei Verwahrgeldkonto 0+3692 ein schließlicher Rest von 

€ 16.016,91, also ein Einnahmenrückstand und bei Verwahrgeldkonto 9-3692 ein Rest von 

€ 55.928,17. 

 

Nach § 13 Abs. 13 lit. a NÖ Tourismusgesetz 2010 sind die 

Abgabenerklärungen jährlich bis 31. Mai bei der Gemeinde 

einzureichen. Danach könnten die Interessentenbeiträge noch 

im ersten Halbjahr vorgeschrieben werden. Die Einnahmen 

würden dadurch jährlich kontinuierlich rund € 45.000,-- 

betragen. 

 

Die starken Schwankungen im ordentlichen Haushalt sind 

aufzuklären. In den Rechnungsabschlüssen ist bei den 

Einnahmen an Interessentenbeiträgen auch ein Rückstand 

auszuweisen. 

 



- 45 - 

Ebenso sind die hohen Rückstände bei den aufgezeigten 

Durchläuferkonten aufzuklären. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Im Jahr 2016 wurden die Abgabenerklärungen rechtzeitig 

ausgeschickt um bis 31. Mai 2016 die Erklärungen eingereicht zu 

bekommen. Jetzt wurde noch einmal ein Schreiben an die 

ausgeschickt, die die Abgabenerklärung noch nicht abgegeben 

haben, mit dem Hinweis, wenn sie auch dieser Forderung nicht 

rechtzeitig nachkommen, der Höchstbeitrag vorgeschrieben wird. Mit 

Anfang Juli werden die Bescheide aufgrund der Erklärungen an die 

Abgabenpflichtigen versandt. 

Somit werden dann ab dem nächsten Jahr die Interessentenbeiträge 

im Haushaltsjahr korrekt ausgewiesen werden. 

 

Durch diese Maßnahme sind dann auch auf dem Durchläuferkonto 

ab dem nächsten Jahr keine hohen Rückstände mehr offen, da sich 

diese Rückstände durch die späte Vorschreibung am Ende des 

Jahres immer wieder in das nächste Haushaltsjahr mitgenommen 

wurden. 

 

12.7. Gebrauchsabgabe 

 

Für etliche Gebrauchsarten wie Werbeschilder, Schanigärten, Leuchtschilder, etc. wird auf 

Antrag die Gebrauchsabgabe mit Abgabenbescheid vorgeschrieben, aber keine 

Gebrauchserlaubnis erteilt. 

 

Nach § 1 Abs. 1 NÖ Gebrauchsabgabegesetz 1973 ist für den 

Gebrauch von öffentlichem Grund in der Gemeinde vorher ein 

Gebrauchsrecht zu erwirken. Nur der Träger einer Gebrauchser-

laubnis hat nach § 10 Abs. 1 leg. cit. eine Gebrauchsabgabe zu 

entrichten (auf Abs. 2 wird hingewiesen). 
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Ohne Erteilung der Gebrauchserlaubnis (oder der baube-

hördlichen oder straßenpolizeilichen Bewilligung, vgl. § 1 Abs. 2 

letzter Satz leg. cit.) ist die Vorschreibung einer Gebrauchsab-

gabe rechtswidrig, da der Abgabenanspruch nicht entsteht. 

 

Der Antrag auf Erteilung der Gebrauchserlaubnis ist daher mit 

AVG-Bescheid zu bewilligen. Der Antrag ist zu vergebühren und 

für die Bewilligung ist eine Gemeindeverwaltungsabgabe von 

derzeit € 8,80 nach Tarif  1 NÖ Gemeinde-

Verwaltungsabgabentarif 2016 vorzuschreiben. 

 

 

Die jährlichen Gebrauchsabgaben für Zeitungsverkaufseinrichtungen werden erst gegen 

Ende jeden Jahres vorgeschrieben, nachdem von den Abgabepflichtigen die aktuelle 

Anzahl von Zeitungsverkaufseinrichtungen bekanntgegeben werden. So langte die 

Gebrauchsabgabe für Zeitungsverkaufseinrichtungen der Steuernummer 4779 in der Höhe 

von je € 1.240,-- für die Jahre 2012, 2013 und 2014 erst am 4. Jänner 2013, 

29. November 2013 und 17. Dezember 2014 ein. Bei Steuernummer 4619 wurden die 

Gebrauchsabgaben für 2012 am 20. Dezember 2012 (€ 2740,--), für 2013 (€ 2.740,--) am 

25. November 2013 und für 2014 (€ 2.880,--) am 31. Dezember 2014 entrichtet. 

 

 

Die jährlichen Gebrauchsabgaben sind per Ende März für das 

laufende Jahr zu entrichten (§ 12 NÖ 

Gebrauchsabgabegesetz 1973). 

Die aktuelle Anzahl von Zeitungsverkaufseinrichtungen sollte 

daher bereits Anfang jeden Jahres erfragt werden. Werden keine 

Änderungen bekanntgegeben, ist bis Ende März die Gebrauchs-

abgabe aufgrund des letzten gültigen Abgabebescheides 

einzuheben. 
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Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Im Jahr 2016 wurde bereits laut § 12 NÖ Gebrauchsabgabengesetz 

1973 die jährliche Gebrauchsabgabe so vorgeschrieben, dass bis 

Ende März alles erledigt war. 

 

Für Leitungslängen wird jährlich neben einer Gebrauchserlaubnis (AVG-Bescheid) auch 

ein neuer Abgabenbescheid erlassen, selbst wenn sich die Leitungslängen nicht geändert 

haben. 

 

Ändert sich keine der Bemessungsgrundlagen (Anzahl der 

Standorte bei Zeitungsverkaufseinrichtungen, Rohrnetzlängen 

oder der Tarif), so ist lediglich jährlich eine Lastschriftanzeige 

so rechtzeitig zuzustellen, dass die Abgabe bis Ende März 

entrichtet werden kann. 

 

Es ist weder eine Gebrauchserlaubnis zu erteilen noch sind 

Abgabenbescheide zu erlassen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Betreffend die Vorschreibung der Gebrauchsabgabe für 

Leitungslängen wird zukünftig für nicht geänderte Leitungslängen, 

also keine Änderung der Bemessungsgrundlage, jährlich eine 

Lastschriftanzeige so rechtzeitig zugestellt, dass die Abgabe bis 

Ende März entrichtet werden kann.  

 

Für ein jährliches mehrtägiges Fest auf öffentlichen Gemeindegrund werden erstmalig im 

Jahr 2015 auf Haushaltstelle 2/9200+8410 € 86.100,-- Einnahmen an Gebrauchsabgaben 

nach Tarifpost 2 des NÖ Gebrauchsabgabegesetzes 1973 und gleichzeitig dafür eine 

Subvention auf Haushaltstelle 1/3810-7770 (Gemeinderat vom 18. Juni 2015) verbucht. 

Die Gebrauchsabgabe wurde zwar berechnet, jedoch wurde keine Gebrauchserlaubnis 

erteilt und kein Abgabenbescheid erlassen. Die straßenpolizeiliche Bewilligung nach 

§ 82 StVO 1960 wurde bisher auch mangels Antrages nicht bescheidmäßig erteilt. Es liegt 

lediglich eine diesbezügliche Verhandlungsschrift von der Bezirkshauptmannschaft 

Mödling vom 18. Mai 2000 auf. 
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Da keinerlei Bescheide (straßenpolizeiliche Bewilligung nach 

§ 82 StVO 1960 bzw. Gebrauchserlaubnis sowie Abgabenbe-

scheide) an den Gebrauchsnehmer ergangen sind, ist auch kein 

Abgabenanspruch auf die Gebrauchsabgabe entstanden. 

Es hat daher zukünftig der Gebrauchsnehmer die Gebrauchser-

laubnis bzw. die straßenpolizeiliche Bewilligung zu beantragen 

und sind die entsprechenden Bescheide zu erlassen. 

 

Da in der Verordnung des Gemeinderates vom 

30. September 2010 die Höchstsätze der Tarife beschlossen 

wurden, sind für Schanigärten nach Tarif 2 pro angefangene 

10m² der bewilligten Fläche und je begonnenem Monat € 150,-- 

vorzuschreiben. 

Die Höhe der Abgabe führt fast zu einer Verdoppelung der 

Einnahmen an Gebrauchsabgaben und erhöht somit die 

Finanzkraft. Die Vorschreibung und Verbuchung erfolgte in den 

Vorjahren nicht. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Für ein jährliches, mehrtägiges Fest auf öffentlichem Gemeindegrund 

wird künftig die straßenpolizeiliche Bewilligung nach § 82 StVO 1960 

erteilt. Ein dementsprechender Antrag wird vom Veranstalter 

eingeholt. Die entsprechende Gebrauchsabgabe wird ebenfalls auf 

Antrag vorgeschrieben.  

Im Jahr 2016 wurde bereits für das alljährliche Fest der Jakobi-Tage 

die Erteilung einer Gebrauchserlaubnis aufgrund eines Antrages 

mittels Bescheid vorgeschrieben. Ebenso wurde die 

Verwaltungsabgabe vorgeschrieben. 

 

Für mobile Zeitungsverkaufseinrichtungen wurde die Gebrauchsabgabe auch noch im 

Jahr 2014 nach Ziffer 36 lit. b des Tarifes Teil B des NÖ Gebrauchsabgabegesetzes 1973 

vorgeschrieben. 
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Seit der 6. Novelle zum NÖ Gebrauchsabgabegesetzes 1973, 

LGBl. 3700-7, ist ab dem Jahr 2011 der Tarif 13 des 

NÖ Gebrauchsabgabegesetzes 1973 anzuwenden. 

 

 

12.8. Hundeabgabe 

 

Die Hundeabgabe für alle übrigen Hunde beträgt seit 1.Jänner 2006 € 50,--. 

 

Die Hundeabgabe als Steuer für alle übrigen Hunde sollte 

valorisiert werden. 

 

Da sich der Verbraucherpreisindex 2005 vom Jänner 2006 bis 

Dezember 2015 um 21,5% verändert hat, müsste die 

Hundeabgabe statt € 50,-- nunmehr € 60,75 betragen, um den 

Wert aus 2006 kaufkraftbereinigt beizubehalten. Bei derzeit rund 

600 übrigen Hunden würden die Mehreinnahmen bei einer 

Hundeabgabe von € 60,-- rund € 6.000,-- jährlich betragen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Dies sollte dem Gemeinderat vorgelegt werden, welcher darüber 

entscheidet, ob diese Indexierung gemacht werden soll oder nicht. 

Die Anpassung an den Verbraucherpreisindex 2005 vom Jänner 

2006 bis Dezember 2015 erfolgt, sofern diese vom Gemeinderat 

beschlossen wird. 

 

Wenn ein Hund zuzieht und der Hundehalter nachweist, dass die Hundeabgabe bereits in 

einer anderen Gemeinde für das laufende Jahr entrichtet wurde, verzichtet die Gemeinde 

auf die Hundeabgabe für das laufende Jahr. 

 

Nur wenn ein Hund, für den bereits für das laufende Jahr eine 

Abgabe entrichtet worden ist, entgeltlich oder unentgeltlich 

erworben wird, so ist vom Erwerber für das gleiche Jahr keine 

weitere Abgabe mehr zu entrichten, wenn der Hund in derselben 
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Gemeinde gehalten wird. Wird an Stelle eines nachweislich 

verendeten, getöteten, abgegebenen oder sonst wie 

abhandengekommenen Hundes, für welchen die Abgabe für das 

laufende Jahr in derselben Gemeinde bereits entrichtet wurde, 

von demselben Besitzer ein anderer Hund gehalten, so entsteht 

im gleichen Jahr in derselben Gemeinde für diesen Hund keine 

Abgabepflicht. (vgl. § 4 Abs. 6 NÖ Hundeabgabegesetz 1979). 

 

Da die Abgabepflicht nach § 4 Abs. 8 leg. cit. im Zeitpunkt des 

Zuzuges zu einem dauernden Aufenthalt entstand, ist die 

Hundeabgabe nach § 6 Abs. 2 leg. cit. im Falle eines Zuzuges zu 

einem dauernden Aufenthalt innerhalb eines Monates zu 

entrichten. Die Entrichtung der laufenden Hundeabgabe für 

denselben Hund in einer anderen Gemeinde ist daher kein 

Anlass, bei Zuzug keine Hundeabgabe für dasselbe Jahr 

vorzuschrieben. Allerdings ist § 6 Abs. 4 leg. cit. zu beachten. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Bisher wurde dem Abgabenpflichtigen die Hundeabgabe nicht 

vorgeschrieben, wenn dieser bereits eine Hundeabgabe in einer 

anderen Gemeinde für das geltende Jahr entrichtet hatte. Ab dem 

Jahr 2016 wird die Abgabenabteilung angewiesen, bei einem Zuzug 

die Hundeabgabe an den Abgabepflichtigen vorzunehmen. 

 

Wird bei Vorschreibung der Hundeabgabe die Hundeabgabe nicht einbezahlt, sondern 

mitgeteilt, dass der Hund bereits verendet ist, so wird die Hundeabgabe für das laufende 

Jahr ausgebucht. 

 

Bei der Hundeabgabe entsteht der Abgabenanspruch jedes Jahr 

mit 1. Jänner. Fällig zur Zahlung wird die Abgabe am 

15. Februar. 

 

Nach § 4 Abs. 9 NÖ Hundeabgabegesetz 1979 ist hinsichtlich 

jedes Hundes, welcher abgegeben worden, abhandenge-
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kommen oder eingegangen ist, bei der Abgabenbehörde 

schriftlich eine Meldung zu erstatten und die Hundeabgabe-

marke abzugeben. Solange diese Meldung nicht erfolgt ist, 

besteht die Abgabepflicht weiter. 

 

Wird daher der Hund erst ab 1. Jänner abgemeldet, so ist die 

Hundeabgabe noch für das ganze laufende Jahr zu entrichten. 

 

 

12.9. Abwasserbeseitigung 

 

Auf Grund der seit 1. Jänner 2012 rechtswirksamen Satzungsänderung obliegt die 

Berechnung, Vorschreibung, Einhebung und zwangsweise Einbringung der 

Kanalerrichtungsabgaben und Kanalbenützungsgebühren dem Gemeindeverband für 

Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Mödling. 

 

Tatsächlich wurden aus Effizienzgründen die Kanalerrichtungsabgaben 

(Kanaleinmündungs- und Ergänzungsabgaben) weiterhin von der Marktgemeinde 

vorgeschrieben und eingehoben. 

Am 18. Juni 2015 beschloss der Gemeinderat die Rückübertragung der Vorschreibung 

und Einhebung der Kanalerrichtungsabgaben an die Marktgemeinde Guntramsdorf ab  

1. Jänner 2016. 

 

Die laufende Vorschreibung der Kanalbenützungsgebühren wird durch den 

Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Mödling 

durchgeführt, die Berechnung und Festsetzung erfolgt jedoch weiterhin in der 

Marktgemeinde Guntramsdorf mit Bescheiden des Verbands. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der derzeit gültigen 

Satzungen ausschließlich der Gemeindeverband für 

Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Mödling für die 

Festsetzung und Einhebung der Kanalbenützungsgebühren 

zuständig ist und dies grundsätzlich auch durchzuführen hat. 
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Soll aus Gründen der Verwaltungsökonomie die Ermittlung der 

Berechnungsflächen weiterhin bei der Marktgemeinde 

Guntramsdorf verbleiben, müsste der Gemeinderat einen 

entsprechenden Beschluss fassen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Es wird im September 2016 eine Besprechung mit dem 

Gemeindeverband für Abgabeneinhebung und Umweltschutz im 

Bezirk Mödling stattfinden um die optimale Vorgehensweise 

festzulegen. 

 

Die Kanalbenützungsgebühren für Neubauten werden weiterhin erst nach Einlangen der 

Fertigstellungsanzeige vorgeschrieben. Die Festsetzung erfolgt aber rückwirkend ab dem 

Zeitpunkt der erstmaligen Benützungsmöglichkeit des Kanals. 

So wurde beispielsweise beim Bauverfahren AZ.: BAU-0034-2007 nach Einlangen der 

Fertigstellungsanzeige am 19. November 2009 für das neu errichtete Doppelwohnhaus 

eine jährliche Kanalbenützungsgebühr in der Höhe von € 628,68 rückwirkend ab 

1. November 2008 bzw. € 580,27 rückwirkend ab 1. Juni 2009 vorgeschrieben. 

 

Der Abgabenanspruch auf die Kanalbenützungsgebühr entsteht 

mit der erstmaligen Möglichkeit der Benützung der Kanalanlage. 

Es wäre daher künftig die Kanalbenützungsgebühr bereits zum 

Zeitpunkt des Entstehens des Abgabenanspruches geltend zu 

machen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Grundsätzlich wird festgehalten, dass die Kanalbenützungsgebühr 

ab Entstehung der Abgabenschuld gemäß NÖ Kanalgesetz 

vorgeschrieben wird, die Festsetzung und erstmalige Vorschreibung 

jedoch nach wie vor nach Einlangen der Fertigstellungsanzeige 

erfolgt. 

Begründet wird dies damit, dass sich in der Praxis herausgestellt hat, 

dass sich bei sehr vielen Objekten die Bestandspläne von den 

Einreichplänen unterscheiden, wodurch sich bei einer 
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Vorgangsweise, wie von der Aufsichtsbehörde gefordert ein 

bedeutend höherer Verwaltungsaufwand ergeben würde – der 

bedeutend höhere Kosten bedeuten würde, als eventuelle Zinsen 

einbringen würden. 

In der Praxis würde das heißen viele Objekte zweimal zu berechnen, 

Korrekturbescheide zu erstelle, Guthaben oder Nachzahlungen zu 

berechnen etc. 

Auch die allfällige Vorgehensweise die Flächen von den Bauwerbern 

mittels Erhebungsbögen einzufordern, hat sich als nicht 

praxistauglich erwiesen, da immer wieder falsche Flächenangaben 

(Wohnnutzfläche, Geschoßfläche, usw.) seitens der Bauwerber 

zurückgesandt werden. 

Die seitens der Marktgemeinde Guntramsdorf seit der 

Gebarungsprüfung 2004 gewählte Vorgehensweise hat sich in den 

vergangenen Jahren gut bewährt, es gab nie einen 

Forderungsausfall, und es ist  grundsätzlich Wille der Marktgemeinde 

Guntramsdorf die Vorgehensweise so beizubehalten. 

 

Die Einheitssätze für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgaben für den Anschluss 

an den öffentlichen Misch-, Schmutz- und Regenwasserkanal betragen seit 

1. Jänner 2006 € 18,64, € 15,34 und € 6,86. 

 

Es wäre ehestens eine Neuberechnung und Anhebung der 

Einheitssätze durchzuführen. Da sich der Baukostenindex und 

auch der Verbraucherpreisindex laufend erhöhen, sollten die 

Einheitssätze künftig in kürzeren Abständen (ca. 5 Jahre) neu 

berechnet bzw. angepasst werden. 

 

Hinsichtlich der Baukostensummen und der Rohrnetzlängen 

wäre vor Beschlussfassung das Einvernehmen mit der 

Abteilung Siedlungswasserwirtschaft (WA4) herzustellen.  

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 
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Derzeit findet in Abstimmung mit der Abteilung Siedlungswasserwirtschaft (WA4) 

eine Neuberechnung der Einheitssätze für die Kanaleinmündungsabgaben statt. 

Eine allfällige Erhöhung soll noch im Jahr 2016 im Gemeinderat beschlossen 

werden. 

 

12.10. Abfallwirtschaft 

 

Die Gemeinde verkauft 60-Liter Restmüllsäcke um brutto € 4,00. 

 

In der Abfallwirtschaftsverordnung vom 13. Dezember 2012 ist 

für einen Restmüllsack eine Grundgebühr von € 3,64 enthalten. 

Die Grundgebühr, vermehrt um 15% Abfallwirtschaftsabgabe 

und 10% Umsatzsteuer, ergeben einen Endpreis von € 4,61. Im 

Jahr 2015 wurden bisher etwa 630 Restmüllsäcke verkauft. Die 

Mindereinnahmen betrugen demnach € 302,40 an Abfallwirt-

schaftsgebühren und € 50,40 an Abfallwirtschaftsabgaben. 

 

 

12.11. Friedhof 

 

In der nachstehenden Aufstellung sind die Einnahmen und die Ausgaben vom 

Gebührenhaushalt „Friedhof“ im Zeitraum 2010 bis 2014 (RA 2010 – 2014) 

inkl. 1. Nachtragsvoranschlag 2015 dargestellt: 

 

Jahr RA 2010 RA 2011 RA 2012 RA 2013 RA 2014 2010 - 2014 NVA 2015 

Einnahmen 237.531,06  273.699,27 258.555,02  297.918,90  300.501,44  1.368.205,69  280.300,00 

Ausgaben 268.784,89  269.600,62 294.690,10 319.923,96  384.749,65  1.537.749,22  338.900,00 

Differenz -31.253,83  4.098,65  -36.135,08  -22.005,06  -84.248,21  -169.543,53  -58.600,00  

Der Friedhofsektor wurde im angeführten Zeitraum in Summe nicht kostendeckend 

geführt. Auch im Voranschlag 2015 wurden beim Unterabschnitt 817 „Friedhöfe“ 

Mehrausgaben budgetiert. 

Die derzeit gültigen Friedhofsgebühren wurden in der Gemeinderatssitzung vom 

30. September 2010 beschlossen und sind seit 1. November 2010 rechtskräftig. 
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Bereits im Zuge des Verordnungsprüfungsverfahrens (Schreiben der Abt. Gemeinden vom 

18. Juli 2012, mit der Aktenzahl IVW3-FGO-317001/007-2010) wurde auf kostendeckende 

Friedhofsgebühren bzw. auf eine Anhebung der Friedhofsgebühren hingewiesen. 

 

Der Gebührenhaushalt „Friedhof“ sollte grundsätzlich im 

mehrjährigen Durchschnitt (ca. 5 Jahre) in Summe kosten-

deckend geführt werden. Um dieses Ziel erreichen zu können, 

wären die Friedhofsgebühren künftig in kurzen Zeitabständen 

(ca. 2 – 3 Jahre) neu zu kalkulieren und entsprechend anzu-

heben. 

 

Eine neue Friedhofsgebührenordnung ist unter Einbeziehung 

der 3. Novelle zum NÖ Bestattungsgesetzes 2007 zu erlassen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Dieser Punkt wird dem Gemeinderat vorgelegt werden, der dann die 

Entscheidung über eine Erhöhung der Friedhofsgebühren treffen soll. 

 

Im § 6 der Friedhofsgebührenordnung wurde die Gebühr für die Benützung der 

Leichenkammer für jeden angefangenen Tag mit € 80,--, jedoch höchstens € 320,-- 

festgesetzt. 

Im Zuge der Vorschreibung dieser Gebühr wird der angefangene Tag an dem die 

Bestattung (Beerdigung) stattfindet nicht miteinbezogen. 

Da in der Gemeinde pro Jahr ca.an die 60 Begräbnisse stattfinden, beträgt der 

Einnahmenverlust jährlich ca. € 4.800,--. 

 

 

Es wäre künftig, so wie es in der Friedhofsgebührenordnung 

festgelegt wurde, für jeden angefangenen Tag, die Gebühr für 

die Benützung der Leichenkammer vorzuschreiben und 

einzuheben. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 
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Dies wird zur Kenntnis genommen und auch sofort umgesetzt. Ab 

sofort wird jeder angefangene Tag wie im § 6 der 

Friedhofsgebührenordnung festgesetzt vorgeschrieben. 

 

Im Rechnungsabschluss 2014 bestehen auf dem Sachkonto 2/817000+852400 

„Grabstellengebühren“ ein anfänglicher Rest von € 12.584,67 und ein schließlicher Rest 

von € 14.266,01, d. s. ca. 13,2 % des Anordnungssolls (€ 107.896,82). 

Im Rechnungsabschluss 2013 besteht auf dem angeführten Konto ein anfänglicher Rest 

von € 13.331,--. 

 

Der Rückstand an Grabstellengebühren ist aufzuklären. Sollte 

es sich um Sollstellungen von Verlängerungsgebühren handeln, 

wären die Beträge bei Erlöschen des Benützungsrechtes auszu-

buchen.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Benützungsrecht nicht 

automatisch erlischt, wenn die Verlängerungsgebühr nicht bis 

31. Dezember einbezahlt wird. Auf § 27 Abs. 7 2. Satz 

NÖ Bestattungsgesetz 2007 wird hingewiesen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Die Rückstände, die im RA 2014 ausgewiesen waren, wurden im 

Jahr 2015 bis auf 3 Abgabepflichtige einbezahlt. Bei den 3 

Abgabepflichtigen wird nun die weitere Vorgangsweise geprüft. 

 

Die Friedhofsordnung wurde in der Sitzung des Gemeinderates vom 30. September 2010 

beschlossen und ist seit 1. November 2010 rechtswirksam. 

 

Nach § 38 Abs. 1 Z. 2 NÖ Gemeindeordnung 1973, ist die 

Friedhofsordnung vom Bürgermeister zu erlassen. 

 

Um die Rechtssicherheit zu gewährleisten, wäre daher vom 

Bürgermeister eine neue Friedhofsordnung zu erlassen. 
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Dazu wäre das Einvernehmen mit der Abt. Sanitätsrecht und 

Krankenanstalten (GS4) beim Amt der NÖ Landesregierung 

herzustellen. 

 

 

12.12. Mahnwesen 

 

In der folgenden Tabelle sind die Außenstände an diversen ausschließlichen 

Gemeindeabgaben mit Stand 31. Dezember 2014 (RA 2014) ausgewiesen: 

 

RA 2014 Anordnungssoll Reste Prozente 

Hundeabgaben 30.739,62 2.312,37 7,52% 

Gebrauchsabgaben 87.535,60 4.115,18   4,70% 

Nebengebühren 166,90 1.196,88   717,12% 

Aufschließungsabgaben 39.670,72 12.980,02 32,72% 

Verwaltungsabgaben 39.809,05 3.559,56 8,94% 

Kommissionsgebühren 2.139,00 648,60   30,32% 

Summen 200.060,89 24.812,61   12,40% 

 

Die Außenstände werden erstmalig in Form einer schriftlichen Zahlungserinnerung 

eingefordert. Mahngebühren und Säumniszuschläge werden im Zuge einer weiteren 

Mahnung vorgeschrieben. Werden die Abgaben weiterhin nicht entrichtet, wird von der 

Gemeindeverwaltung ein Rückstandsausweis mit einem Zahlungsziel dem 

Abgabepflichtigen zugestellt. Mit der weiteren Einforderung (Exekution) wird ein 

Rechtsanwalt beauftragt. Die Rechtskosten werden von der Gemeinde getragen. Diese 

betrugen im Rechnungsabschluss 2014 € 10.679,61. 

 

Damit sich das Ausmaß der Rückstände nicht noch weiter 

erhöht bzw. eine bessere Quote erzielt wird, sind künftig 

Mahnungen ohne vorherige Zahlungserinnerungen 

durchzuführen. 

 

Bei jedem Mahnlauf sind, wie in der BAO vorgesehen, 

Mahngebühren und im Anlassfall Säumniszuschläge 

vorzuschreiben und einzuheben. 
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Nach der Bundesabgabenordnung ist die Beiziehung eines 

Rechtsanwaltes durch eine Abgabenbehörde nicht vorgesehen. 

Gemäß Art 18 Abs. 1 B-VG gilt auch auf dem Gebiete der 

Selbstverwaltung der Gemeinden das Legalitätsprinzip, weshalb 

die Betrauung eines Rechtsanwaltes mit der Vertretung der 

Gemeinden im Exekutionsverfahren über offene Abgaben-

forderungen – mangels gesetzlicher Grundlage – als nicht der 

Rechtslage entsprechend zu beurteilen ist.  

 

Auf die diesbezüglichen Rundschreiben vom 16. August 2012, 

Zl. IVW3-BG-8060016/052-2012, und vom 11. Dezember 1996, 

Zl. IVW3-1934/28-96, wird hingewiesen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Die schließlichen Reste von 2014 in der Gesamtsumme  von  

€ 24.812,61 wurden im Jahr 2015 auf eine Summe von € 4.690,89 in 

den von Ihnen aufgelisteten Abgaben verringert. 

 

13. DIENST- UND BESOLDUNGSRECHTLICHE FESTSTELLUNGEN 

 

13.1. Dienstpostenplan 

 

Im Dienstpostenplan für das Haushaltsjahr 2015 sind insgesamt 117,5 Dienstposten 

ausgewiesen. 1 Dienstposten ist für ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis nach den 

Bestimmungen der NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976 (GBDO), LGBl. 2400, und 

der NÖ Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976 (GBGO), LGBl. 2440, vorgesehen. Die 

Dienstposten der Vertragsbedienstete gliedern sich auf in 39 Dienstposten der 

Verwaltung; 20 Dienstposten in den Kindergärten, 11 Dienstposten in den Schulen, 

35,5 Dienstposten für handwerkliche Verwendungen oder Hilfsdienste und 11 

Dienstposten für sonstige Vertragsbedienstete (zB. Aushilfen).  

 

Der Dienstpostenplan ist gemäß § 2 Abs. 4 GVBG iVm § 2 Abs. 1 GBDO jener Teil des 

jährlich vom Gemeinderat zu beschließenden Voranschlages, der die Zahl jener Stellen 
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der Gemeindeverwaltung, die zur Besorgung der Geschäfte der Gemeinden mit einer 

physischen Person zu besetzen sind, festsetzt. Der Dienstpostenplan der Marktgemeinde 

Guntramsdorf ist als sog. SOLL-IST-Dienstpostenplan erstellt. Jedoch wird bei der 

Darstellung der einzelnen Dienstposten nicht unterschieden zwischen SOLL-Bewertung 

(entsprechend § 2 Abs. 1 GBDO) und IST-Besetzung. Wurde beispielsweise im konkreten 

Einzelfall eine sondervertragliche Vereinbarung abgeschlossen (z.B. Amtsleitungs-

stellvertretung, Sekretariat), dann wird nicht nur im IST, sondern auch im SOLL der 

Abschluss eines Sondervertrages dargestellt. Im SOLL wäre jedoch die dem jeweiligen 

Dienstposten entsprechend dem Dienstzweig zugeordnete Entlohnungs-(Verwendungs-

)gruppe vorzusehen und nicht die individuell mit der Person getroffene Regelung. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Aus den erwähnten gesetzlichen Bestimmungen der GBDO bzw. der GVBG ist kaum 

abzuleiten, dass ein Dienstpostenplan als Soll Ist zu führen ist. . Auch bleibt die 

Aufsichtsbehörde eine etwaige Rechtsquelle zum Begriff „SOLL-Bewertung“ zur Gänze 

schuldig. 

Siehe auch § 5 Absatz 3 der VRV: 

(3) Die Grundlage für die Veranschlagung der Ausgaben für die Dienstbezüge der 

Beamten, der Vertragsbediensteten und der ständigen sonstigen Bediensteten hat der 

Dienstpostenplan zu bilden. Die Bezüge dieser Bediensteten sind in der gesetzlichen, 

vertragsmäßigen oder durch sonstige Bestimmungen festgesetzten Höhe zu 

veranschlagen. 

Sämtliche Dienstposten sind in der vertragsmäßig festgesetzten Höhe angeführt. Da es 

sich bei den sonstigen Elementen um eine alternative Aufzählung handelt, ist 

konsequenterweise daraus zu schließen, dass jede weitere Unterscheidung unterbleiben 

kann. (Anmerkung: Bei der VRV handelt es sich um ein Bundesgesetz) 

 

 Lediglich aus den Bestimmungen des § 17 Absatz 2 VRV ist zu schließen, dass beim RA 

der „Plan“ des Dienstpostenplanes, also das SOLL, dem IST (also wie viele Bedienstete 

tatsächlich tätig waren) gegenüber zu stellen ist.  

§ 17 (2) Dem Rechnungsabschluß sind – unbeschadet der Nachweise in der 

Vermögens- und Schuldenrechnung – anzuschließen: 

10. ein Nachweis, in dem die Anzahl der am 31. Dezember des Finanzjahres ständig 
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beschäftigten Dienstnehmer der Anzahl der im Dienstpostenplan vorgesehenen 

Dienstposten gegenübergestellt wird; 

 

Hinzu kommt, dass der Dienstpostenplan seit mehreren Jahren als Beilage für den 

Rechnungsabschluss bzw. den Voranschlag in genau dieser Form dem Land als 

Aufsichtsbehörde vorgelegt wurde und eine Beanstandung in dieser Hinsicht bis dato 

ausgeblieben ist. Tatsächlich wird der Dienstpostenplan beim RA richtigerweise mit 

SOLL/IST dargestellt, allerdings beim Voranschlag ebenso, was nicht zweckmäßig 

erscheint da beim Voranschlag das IST am Jahresende noch nicht feststeht.  

 

Der Dienstpostenplan entspricht auch nicht den Erfordernissen des § 2 Abs. 4 GVBG iVm 

§ 2 Abs. 2 GBDO. Demnach sind im Dienstpostenplan die Dienstposten nach 

Dienstzweigen, Verwendungsgruppen (Entlohnungsgruppen) und Funktionsgruppen zu 

trennen. Überdies sind im Dienstpostenplan gemäß § 2 Abs. 4 GVBG iVm § 2 Abs. 3 

GBDO die Funktionsdienstposten gesondert zu bezeichnen. Nach § 20 Abs. 1 GVBG iVm 

§ 20 Abs. 1 GBGO hat weiters eine gesonderte Bezeichnung jener Funktionsdienstposten 

im Dienstpostenplan zu erfolgen, für die ein Personalzulagenanspruch vorgesehen ist. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Auch hier sei vorab festgehalten, dass die Aufsichtsbehörde diese Punkte bei der 

jährlichen Vorlage des Dienstpostenplanes nicht moniert hat. Weiters findet sich im 

Dienstpostenplan die gesetzlich definierten Erfordernisse wie Dienstzweige und 

Verwendungsgruppen. Richtig ist jedoch, dass jene Funktionsdienstposten, welche 

Anspruch auf Personalzulage haben nicht gesondert mit diesem Anspruch angeführt 

wurden. Dies wird nachzuholen sein. Anmerkung: Durch den Wechsel des EDV 

Programmes wird der Dienstpostenplan ohnehin neu gestaltet werden. 

 

Konkret ist im Dienstpostenplan nicht erkennbar, welche Dienstposten als 

Funktionsdienstposten vorgesehen sind, da einige Bezeichnungen der Dienstposten auf 

einen Funktionsdienstposten hindeuten (zB. Bereichsleitung Sozialamt), diesen 

Dienstposten mit Verordnung des Gemeinderates aber keine Funktionsgruppe zugeordnet 

wurde, weil sie nicht als Funktionsdienstposten gesehen werden.  
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Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Tatsächlich werden die erwähnten Dienstposten tituliert mit „Amtsleiter, Bauamtsdirektor, 

u.ä. so dass aus dieser Formulierung hervorgeht, dass es sich dabei um einen 

Funktionsdienstposten handelt. Eine zweckmäßige Verbesserung wäre es jedoch wenn 

man dies in Zukunft mit einem Extra-Vermerk anführt. Dieser Hinweis wird dankend zur 

Kenntnis genommen. 

 

Des Weiteren werden bei einigen Funktionsdienstposten (z.B. Amtsleitung) nur die mit 

Verordnung des Gemeinderates den Funktionsdienstposten zugeordneten Funktions-

gruppen im Dienstpostenplan dargestellt, nicht aber auch die für den jeweiligen 

Dienstposten vorgesehene Entlohnungs-(Verwendungs-)gruppe. Umgekehrt ist bei 

anderen Funktionsdienstposten (z.B. Amtsleitungsstellvertretung) im Dienstpostenplan nur 

die individuelle sondervertragliche Regelung, nicht aber die mit Verordnung des 

Gemeinderates zugeordnete Funktionsgruppe dargestellt. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Amtsleiter und Amtsleiter Stellvertreter sind korrekterweise angeführt mit ihrer 

vertraglichen Einstufung und jener laut Verordnung des Gemeinderates über die 

Funktionsdienstposten, also mit 9 bzw. 8. Richtig ist, dass die Verwendungsgruppe (ohne 

Dienstposten) nicht extra angeführt wurde. Dies ist beim nächsten Dienstpostenplan 

umzusetzen. 

 

Bei der Darstellung der Dienstposten im Dienstpostenplan ist 

auf die Trennung der Sollvorgabe entsprechend § 2 Abs. 2 

GBDO zur individuell getroffenen Regelung mit der Person, die 

diesen Dienstposten besetzt (IST-Darstellung) zu achten.  

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Abschließend sei nochmals festgehalten, dass ein Dienstpostenplan 

als Teil des Voranschlages lediglich eine Weisung des 

Gemeinderates an den Bürgermeister darstellt und dort nur eine Soll 

Zeile anzuführen ist, während beim Rechnungsabschluss eine 

zusätzliche IST Zeile anzuführen ist. Der Gemeinde liegt ein Email 

vor, von einem Mitarbeiter der Aufsichtsbehörde Abteilung 
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Dienstrecht in welchem ein Muster für einen Dienstpostenplan an 

eine andere Gemeinde übersendet wurde. Auch darin findet sich 

keine SOLL/IST Unterscheidung.  

 

In Hinblick auf die Verpflichtung des Gemeinderates nach § 2 

Abs. 4 GBDO den Funktionsdienstposten per Verordnung eine 

Funktionsgruppe zuzuordnen, ist eine klare gesonderte 

Bezeichnung der Funktionsdienstposten im Dienstpostenplan 

vorzunehmen. Die mit Verordnung des Gemeinderates erfolgte 

Zuordnung der Funktionsgruppen ist bei den als Funktions-

dienstposten bezeichneten Dienstposten darzustellen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Zusätzlich zur Bezeichnung (Amtsleiter, Bauamtsdirektor etc.) wird in 

Zukunft auch eine Spalte mit Funktionsdienstposten ja/nein angeführt 

werden. 

 

Weiters hat eine gesonderte Bezeichnung jener 

Funktionsdienstposten zu erfolgen, für die ein 

Personalzulagenanspruch vorgesehen ist. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Das wird in Zukunft, wie oben erwähnt, auch so gemacht werden. 

 

Im Dienstpostenplan entsprechen bei einigen Dienstposten die vorgesehenen 

Entlohnungsgruppen nicht den zugeordneten Dienstzweigen bzw. wurden teilweise 

Dienstzweige zugeordnet, die nicht der tatsächlichen Verwendung entsprechen. So wurde 

für einige Dienstposten des Kindergartenhilfsdienstes (Dienstzweig Nr. 12) die 

Entlohnungsgruppe 4 vorgesehen. Für Schulwarte des Dienstzweiges Nr. 7 wurde die 

Entlohnungsgruppe 5 vorgesehen. Für als „Schulwart-Helfer“ bezeichnete Dienstposten 

wurde der Dienstzweig Nr. 11 (angelernte Arbeiter) zugeordnet. Bei einem 

Schulwartdienstposten des Dienstzweiges Nr. 7 wurde die Entlohnungsgruppe 3 

vorgesehen. 
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Entsprechend § 2 Abs. 4 sowie § 8 Abs. 2 GVBG in Verbindung mit § 6 GBDO und der 

Anlage 1a zur GBDO ist für Bedienstete im Kindergartenhilfsdienst (Dienstzweig Nr. 12) 

die Entlohnungsgruppe 3 und für Schulwarte des Dienstzweiges Nr. 7 (Schulwart mit 

Zusatzverwendung im handwerklichen Bereich) die Entlohnungsgruppe 4 vorgesehen. Für 

Schulwarte die sich nicht im Dienstzweig Nr. 7 befinden ist der Dienstzweig Nr. 16 

(Schulwart) maßgeblich und die Entlohnungsgruppe 2 vorgesehen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Der Gemeinderat kann einzelne Dienstnehmer per Beschluss in eine höhere 

Verwendungsgruppe um reihen. Dies ist auch bei jedem einzelnem erfolgt und haben die 

zuständigen Prüfer vor Ort auch Einsicht in diese Gemeinderatsprotokolle genommen. 

Angemerkt wird an dieser Stelle, dass der Gemeindevertreterverband seit mehreren 

Jahren auf eine Gesetzesänderung drängt, so dass Kindergartenhelferin in Zukunft 

gesetzlich in die Verwendungsgruppe 4 eingereiht werden sollen. 

 

Im Dienstpostenplan sind den Dienstposten im SOLL die 

Dienstzweige und Entlohnungsgruppen entsprechend den 

gesetzlichen Bestimmungen darzustellen.  

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Dazu siehe Ausführungen oben. 

 

13.2. Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger 

 

Im Voranschlag ist entsprechend § 9 Abs.2 Z. 1 lit. b der Voranschlags- und 

Rechnungsabschlussverordnung 1997 (VRV 1997) die Anzahl der Ruhe- und 

Versorgungsgenussempfänger (2 Ruhestandsbeamte) angeführt. 
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13.3. Personalkosten 

 

Die Personalkosten einschließlich der Nebengebühren sind im Sammelnachweis der 

Ausgaben für Personal mit € 5.339.100,- ausgewiesen. Dies sind 23 % der 

voraussichtlichen Ausgaben des ordentlichen Haushaltes für 2015 (€ 23.211.000,-).  

 

Dem Sammelnachweis für die Leistungen für Personal ist zu entnehmen, dass die 

Gemeinde voraussichtlich Ruhegenüsse im Ausmaß von € 242.000,- zu leisten hat. Darin 

enthalten ist jedoch auch eine Bürgermeisterpension in Höhe von € 12.000,-. Diese 

Ausgaben zählen aber nicht zu den Personalkosten.  

 

Die Bürgermeisterpension ist künftig im Sammelnachweis der 

Leistungen für Personal nicht mehr anzuführen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Wird übernommen. Dadurch sinken die Kosten für das aktive 

Personal. 

 

Abzüglich der Ausgaben für die Bürgermeisterpension ergeben sich reine Ausgaben für 

Ruhegenüsse der Gemeindebeamten in Höhe von € 230.000,--; dies sind 4,13 % der 

Personalkosten einschließlich der Ruhegenüsse (€ 5.569.100,--) 

 

Die Personalausgaben pro Einwohner belaufen sich auf rund € 590,-. Damit liegt die 

Marktgemeinde Guntramsdorf um rund 20 % über dem österreichweiten Durchschnitt (€ 

509,-) und rund 33 % über den niederösterreichischen Durchschnittswert von € 445,-. Mit  

13 Bediensteten auf 1000 Einwohner hingegen liegt die Gemeinde in ihrer Größenordnung 

durchaus im Durchschnittsbereich (Quelle: Gemeindefinanzbericht 2015).  

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Zur Höhe der Personalausgaben pro Einwohner ist eine genauere Betrachtungsweise 

notwendig. Ein Vergleich mit ähnlich großen Gemeinden würde ein anderes Ergebnis 

bringen, insbesondere dann wenn man diesen Vergleich mit den umliegenden Gemeinden 

im Bezirk Mödling vollziehen würde. Die Gemeinde Vösendorf hat beispielsweise bei 6500 

Einwohnern, Personalkosten von 6.200.000 und damit eine Kopfquote von EUR 950 pro 



- 65 - 

Einwohner. Allerdings sei auch hier angemerkt dass eine isolierte Betrachtungsweise 

irreführend ist, da die Gemeinde Vösendorf beispielsweise eine Musikschule betreibt.  

Wiener Neudorf kommt auf eine Kopfquote von ca. 640 Euro. 

Was den Personalausgabenvergleich pro Einwohner allerdings völlig ad absurdum führt, 

ist die, der Aufsichtsbehörde im Übrigen wohlbekannte Tatsache, dass man wegen der 

Verwaltungskooperationen und auch Dienstleistungen für Dritte auch Mehreinnahmen hat. 

Diese sind selbstredend von den Kosten in Abzug zu bringen, so dass sich bei ca 9.400 

HWS (+1.200 NWS)  nunmehr eine niedrigere Kopfquote ergibt. Zur Veranschaulichung 

sei das Bespiel eines Personalüberlaßers angeführt, welcher 5 Mitarbeiter im Büro hat und 

100 Dienstnehmer welche an andere Firmen verliehen und verrechnet werden. Wenn man 

die damit erzielten Erlöse nicht von den Personalkosten in Abzug bringt, müsste man das 

Unternehmen als höchst defizitär und insolvenzgefährdet betrachten unabhängig davon ob 

dieses einen stattlichen Gewinn abwirft oder nicht. Auf Seite 48 der von der Aufsicht 

genannten Quelle (Gemeindefinanzbericht 2015) wird im Übrigen auch ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass im Hinblick auf Ausgliederungen die angegebenen 

Durchschnittswerte zu Verzerrungen führen.  

 

Zur Anzahl der Bediensteten, welche laut Bericht ja im Durchschnittsbereich liegt: 

Ausgangslage Guntramsdorf: ca 10.600 Wohnsitzer bzw. 9400 Hauptwohnsitzer davon. 

Die Aufsichtsbehörde führt 116,5 Mitarbeiter an. Daraus folgt, dass das Prüfungsorgan die 

Saisonarbeiter als Ganzjahresmitarbeiter gezählt hat und sämtliche Teilzeitbeschäftigte 

bzw. Aushilfen nicht aliquotiert hat  um auf den Durchschnittswert  von 13 zu kommen. 

Ferner wurden nur die Hauptwohnsitzer bedacht und nicht dass die Nebenwohnsitzer 

auch zu verwalten sind) Das ist in gleich zweifacher Hinsicht ungenau: Erstens wurde 

wieder nicht bedacht, dass mit diesem Personalstamm Verwaltungskooperationen mit 

Gießhübl, Achau und Kaumberg betreut werden und beispielsweise Winterdienst für Dritte 

durchgeführt wird. Zweitens hat die Gemeinde ca 20 Saisonarbeiter und 56 Aushilfen bzw. 

Teilzeitbeschäftigte. Zieht man diesen Vollzeitäquivalent ab kommt man auf einen 

Vollzeitäquivalent von ca. 110. Das bedeutet bei konsequenter Rechnung, dass die 

Marktgemeinde Guntramsdorf lediglich 11 Mitarbeiter pro 1.000 Einwohner benötigt 

anstatt 13. So hin deutlich unter dem Durchschnitt liegt und damit auch noch die 

erwähnten Verwaltungskooperationen und Dienstleistungen betreibt. 

Anzumerken ist auch, dass der Personalstamm sich in den letzten 10 Jahren nur 

unwesentlich verändert hat, was in Anbetracht der Tatsache, dass regelmäßig neue 
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Verwaltungsaufgaben durch den Gesetzgeber beschlossen werden und sonstige 

Tätigkeiten wie beispielsweise Amtshilfeverfahren für die BH Mödling stark zunehmen, 

durchaus hervorzuheben ist. 

 

Mit 10 Bediensteten wurden Sonderverträge abgeschlossen, die vorrangig eine höhere 

Entlohnung zum Inhalt haben. Bei acht privatrechtlichen und einem öffentlich-rechtlichen 

Bediensteten wurden vom Gemeinderat Zulagen gewährt, die eine Verlängerung des 

Entlohnungsschemas zum Ziel haben. Einerseits wurde damit im privatrechtlichen 

Dienstverhältnis eine sondervertraglich vereinbarte Entlohnung über der letzten 

Entlohnungsstufe der jeweiligen Entlohnungs- oder Funktionsgruppe dargestellt und 

andererseits wird dadurch weitere Vorrückungen nach Erreichen der letzten 

Entlohnungsstufe – als Überzahlungen – ermöglicht. In einem Fall wurde die 

turnusmäßige Erhöhung einer derartigen Zulage jeweils im Ausmaß des doppelten 

Differenzbetrages von der vorletzten auf die letzte Entlohnungsstufe zu jedem 

Vorrückungstermin vorgesehen. 

 

Die Gemeinde sollte dringend Maßnahmen zur Senkung der 

Personalkosten setzen. Zudem wäre künftig von sonderver-

traglichen Vereinbarungen Abstand zu nehmen und sollten 

Überzahlungen, wie sie derzeit vorwiegend bei Funktionsdienst-

posteninhabern aber auch bei Bediensteten im Kindergarten-

hilfsdienst und Schulwarten erfolgen, nicht mehr vorgesehen 

werden. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Prinzipiell sei angemerkt, dass der Gesetzgeber den Gemeinden das 

Recht eingeräumt hat mittels Sonderdienstvertrag Bedienstet 

einzustellen die in der freien Marktwirtschaft deutlich höhere Bezüge 

erhalten würden als es die schlichte Einstufung nach dem Gesetz 

erlaubt. Sonderdienstverträge finden sich in den meisten größeren 

Gemeinden. Zwei Sonderdienstverträge wurden  bereits beendet.   

Sonstige Maßnahmen zur Verringerung der Personalkostenwurden 

wurden bereits durchgeführt: 
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Streichung Bereichsleiter Kommunikation, Streichung zweiter 

Amtsleiter Stellvertreter, Leitung der Buchhaltung neu besetzt, 

Streichung Bereichsleiter Innerer Dienst, Auslagerung 

Lohverrechnung statt Karenzvertretung, stellvertretender Amtsleiter 

Gruppe 8 statt Gruppe 9, Amtsleiter Verwendungsgruppe 9 statt wie 

davor Gruppe 10,  etc.. Diese Maßnahmen haben (unter 

Gegenrechnung der zusätzlichen Ausgaben) zu jährlichen 

Einsparungen in Höhe von über 100.000 Euro geführt. 

 

 

13.4. Dienstverhältnisse der Vertragsbediensteten 

 

13.4.1. Dienstzettel 

 

Die Aufnahme von Vertragsbediensteten erfolgt regelmäßig befristet durch den 

Bürgermeister. Im Zuge der Aufnahme wird dabei jeweils ein Dienstzettel (iSd § 2 

Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes (AVRAG) ausgestellt. Schriftliche 

Dienstverträge ergehen zumeist erst bei Verlängerung des Dienstverhältnisses auf 

unbestimmte Zeit. 

 

Die Bestimmungen des AVRAG finden auf Arbeitsverhältnisse zu Ländern, 

Gemeindeverbänden und Gemeinden keine Anwendung. Für Bedienstete, die 

nach den Bestimmungen des GVBG beschäftigt werden, sehen die 

Bestimmungen des § 2 GVBG vor, dass ein schriftlicher Dienstvertrag ausgestellt 

wird. 

 

Unabhängig davon ob ein befristetes oder ein unbefristetes 

Dienstverhältnis vorliegt, ist bei Dienstverhältnissen nach den 

Bestimmungen des GVBG ein schriftlicher Dienstvertrag zu 

erstellen. Der Dienstvertrag sollte dabei in einem zeitlichen 

Naheverhältnis zum Eintrittstag ausgestellt werden. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Das wird bereits seit Mitte 2014 so gehandhabt. 
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13.4.2. Stichtag 

 

13.4.2.1. Berechnung 

 

Ein Bediensteter (PNr. 8544) ist seit seiner Aufnahme am 23. März 2015 in die 

Entlohnungsstufe 1 der Entlohnungsgruppe 5 eingestuft. Im Dienstvertrag vom 

20. März 2015 wurde als Stichtag des Bediensteten unter Anrechnung einer Vordienstzeit 

im Ausmaß von einem Jahr und acht Monaten der 23. Juli 2013 festgesetzt. Die bei der 

Berechnung angerechnete Vordienstzeit bei der Marktgemeinde Guntramsdorf im 

Zeitraum vom 1. April 2012 bis 30. November 2014 beträgt jedoch insgesamt zwei Jahren 

und acht Monaten. Zusätzlich wäre die Anrechnung der sonstigen Zeiten gemäß § 4 Abs.2 

GBDO im Höchstausmaß von drei Jahren vorzunehmen gewesen. Dadurch ergibt sich als 

richtiger Stichtag der 23. Juli 2009. 

 

Aufgrund dieses Stichtages wäre die Einstufung zum Eintrittstag bereits in der 

Entlohnungsstufe 2 der Entlohnungsgruppe 5 vorzunehmen gewesen. Als Termin der 

nächsten Vorrückung ergibt sich der 1. Juli 2016. 

 

Der Stichtag dieses Bediensteten ist mit Nachtrag zum 

Dienstvertrag neu festzusetzen. Die Einstufung ist entsprechend 

dem Stichtag in die Entlohnungsstufe 2 der 

Entlohnungsgruppe 5 vorzunehmen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Wurde bereits von Amts wegen behoben. 

 

13.4.2.2. Berechnung, Überstellung 

 

Eine Bedienstete (PNr. 7185) wurde mit Wirkung vom 5. September 2011 befristet auf die 

Dauer von 6 Monaten als Stützkraft im Kindergarten IV mit einem  Beschäftigungsausmaß 

von 25 Wochenstunden durch den Bürgermeister angestellt. Der Bediensteten wurde im 

Zuge der Aufnahme ein Dienstzettel ausgestellt. Mit Beschluss des Gemeindevorstandes 

vom 15. Dezember 2011 und 20. Juni 2012 wurde dieses Dienstverhältnis jeweils auf 
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weitere 6 Monate befristet und der Bediensteten ein Dienstvertrag ausgefolgt. Als Stichtag 

wurde im Dienstvertrag der 11. Juli 2012 festgesetzt und die Bedienstete in die 

Entlohnungsgruppe 3, Entlohnungsstufe 3, eingestuft. Aufgrund der anzurechnenden 

Vordienstzeiten für die Bedienstete ergibt sich als richtiger Stichtag der 5. März 2010.  

 

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 20. Juni 2013 wurde das befristet eingegangene 

Dienstverhältnis der Bediensteten in ein unbefristetes Dienstverhältnis umgewandelt. In 

weiterer Folge wurde die Bedienstete von der Entlohnungsgruppe 3 in die Entlohnungs-

gruppe 4 überstellt. Im Dienstvertrag wurde (scheinbar irrtümlich) der Dienstzweig Nr. 11 

„angelernter Arbeiter“ angeführt. 

 

Für Bedienstete des Kindergartenhilfsdienstes ist entsprechend § 8 GVBG iVm der Anlage 

1 zur GBDO die Entlohnungsgruppe 3 vorgesehen. Eine Überstellung in die 

Entlohnungsgruppe 4 kann mangels entsprechendem Dienstzweig nicht in Betracht 

kommen. Im übrigen ist der im konkreten Fall im Dienstvertrag vorgesehene Dienstzweig 

Nr. 11 (angelernte Arbeiter) nach dem Dienstzweigeverzeichnis der Anlage 1 zur GBDO – 

ebenso wie der Dienstzweig des Kindergartenhilfsdienstes –der Entlohnungsgruppe 3 

zugeordnet. 

 

Der Stichtag sowie der Dienstzweig sind mit schriftlichem 

Nachtrag zum Dienstvertrag zu berichtigen. Als Termin für die 

nächste gesetzliche Vorrückung ist der 1. Jänner 2018 

vorzusehen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Wurde bereits von Amts wegen behoben. 

 

Überstellungen von Bediensteten des Kindergartenhilfsdienstes in 

die Entlohnungsgruppe 4 sind künftig nicht mehr vorzunehmen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Die Beschlussfassung über eine Um Reihung obliegt unverändert 

dem Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf. Der 

Gemeinderat hat am 7.7.2005 (bei einer Gegenstimme) die Weisung 
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erteilt, dass alle Kindergartenhelferinnen umgereiht werden sollen. 

Diese Weisung wurde vom Bürgermeister auch vollzogen. 

Anzumerken ist, dass der Gemeinderat in seinem 

Grundsatzbeschluss am 7.7.2005 auch gleichzeitig die 

Kindergartenzulage in Höhe von EUR 123 (derzeit) pro Monat 

gestrichen hat. Jedenfalls hat der Gemeinderat jede Dienstnehmerin 

individuell zu beschließen. Das wird in der heutigen Sitzung des 

Gemeinderates im nicht öffentlichen Teil nachgeholt. Anzumerken ist 

weiters, dass noch von Amts wegen geprüft wird ob bei jenen 

Kindergartenhelferinnen welche nach diesem Grundsatzbeschluss 

um gereiht wurden auch entsprechende Beschlüsse im Gemeinderat 

gefasst wurden. Falls dies nicht der Fall sein sollte, ist dies ebenso 

nachzuholen. Auch hier wurde vom Land bis dato bei der jährlichen 

Vorlage des Dienstpostenplanes die Diskrepanz zwischen 

Verwendungsgruppe und Dienstzweig gerügt. 

 

 

13.4.3. Befristetes Dienstverhältnis, Fristablauf 

 

Eine Bedienstete (PNr. 7203) wurde durch den Bürgermeister befristet auf die vom 19. 

September 2011 bis 18. März 2012 als Vertragsbedienstete mit einem 

Beschäftigungsausmaß von 15 Wochenstunden aufgenommen und in die 

Entlohnungsgruppe 5, Entlohnungsstufe 1, eingereiht. Infolge der Weiterbeschäftigung der 

Bediensteten über den vorgesehenen Fristablauf hinaus ohne vorheriger Befassung eines 

Kollegialorgans ist das Dienstverhältnis der Bediensteten bereits mit 19.3.2012 gemäß § 3 

Abs. 4 GVBG ex lege in ein unbefristetes Dienstverhältnis übergegangen. Die Erstellung 

eines Dienstvertrages sowie die Ermittlung des Stichtages erfolgten bislang nicht.  

 

Als Stichtag ergibt sich unter Anrechnung von „sonstigen Zeiten“  im Ausmaß von 1 Jahr 

und 6 Monaten der 19. März 2010. Den Lohnkonten des Jahres 2015 ist zu entnehmen, 

dass die Bedienstete derzeit in der Entlohnungsstufe 2 eingereiht ist. Als nächster 

Vorrückungstermin wurde im Lohnkonto der 1. Jänner 2016 vorgesehen. Auf Grund der 

Stichtagsberechnung wäre die Bedienstete bereits mit 1. Jänner 2014 in die 

Entlohnungsstufe 3 einzureihen gewesen.  
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Gemäß § 3 Abs. 1 GVBG ist der Bediensteten ein schriftlicher Dienstvertrag (der von 

beiden Teilen zu unterfertigen ist) auszufolgen. Die besoldungsrechtliche Stellung 

bestimmt sich gemäß § 28 Abs. 1 GVBG nach einem Stichtag, der unter sinngemäßer 

Anwendung der für die Gemeindebeamten geltenden gesetzlichen Vorschriften 

festzusetzen und im Dienstvertrag anzuführen ist. 

 

Auf Dienstverhältnisse von Bediensteten, die auf bestimmte Zeit 

aufgenommen werden und deren Dauer des Dienstverhältnisses 

ein Monat übersteigt, sind die Bestimmungen des GVBG 

anzuwenden. Für die Bedienstete ist ein Stichtag zu ermitteln und 

im auszufolgenden schriftlichen Dienstvertrag anzuführen. Die 

Einstufung sowie die gesetzlichen Vorrückungen der Bediensteten 

sind entsprechend dem ermittelten Stichtag vorzunehmen.  

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Dienstvertrag wurde von Amts wegen erstellt und die Beschlussfassung 

dazu folgt im nicht öffentlichen Teil der nächsten Sitzung. 

 

Bei befristeten Dienstverhältnissen ist künftig auf den Zeitpunkt 

des Fristablaufes zu achten und rechtzeitig vor Fristablauf ein 

Kollegialorgan mit einer allfälligen Verlängerung des 

Dienstverhältnisses zu befassen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Wurde bei allen anderen Bediensteten richtig gehandhabt. 

 

13.4.4. Außerordentliche Vorrückungen 

 

Aufgrund der Anlage zur Nebengebührenordnung des Gemeinderates vom 7. Juli 2005 

erhalten alle Gemeindebediensteten der Marktgemeinde Guntramsdorf nach fünfzehn 

Dienstjahren einen Vorrückungsbetrag und nach zwanzig Jahren einen weiteren 

Vorrückungsbetrag als außerordentliche Vorrückung. 
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Die außerordentliche Vorrückung wird bei den Bediensteten automatisch nach Erreichen 

der geforderten Dienstzeit vorgenommen, ohne dass ein diesbezüglicher Beschluss des 

Gemeinderates über die Gewährung im Einzelfall vorliegt. 

 

Gemäß § 18a Abs.1 lit. a GVBG kann ein Vertragsbediensteter vom Gemeinderat bei 

mindestens durchschnittlichen Leistungen in eine höhere Entlohnungsstufe seiner 

Entlohnungsgruppe oder Funktionsgruppe eingestuft werden. Die im Anhang zur 

Nebengebührenordnung vorliegende Regelung hat lediglich den Charakter einer 

Beförderungsrichtlinie. Schon allein aus dem Erfordernis der „mindestens 

durchschnittlichen Leistungen“ kann von einer Automatik bei außerordentlichen 

Vorrückungen nicht ausgegangen werden, da der Gewährung jedenfalls eine Beurteilung 

der Leistungen voranzugehen hat.  

 

Die Zuerkennung von außerordentlichen Vorrückungen hat im 

konkreten Einzelfall ausschließlich mit Beschluss des 

Gemeinderates zu erfolgen. Es wird empfohlen die Gewährung 

außerordentlicher Vorrückungen generell nicht an die 

Vollendung einer bestimmten Dienstzeit zu knüpfen, da dies 

einerseits nicht der Intention des Landesgesetzgebers 

entspricht und andererseits – wie auch der Rechnungshof 

regelmäßig in seinen Prüfberichten vertritt – die Treue der 

Bediensteten zum Dienstgeber bereits durch die 

Jubiläumsbelohnung anlässlich der Vollendung einer Dienstzeit 

von 25 und 40 Jahren finanziell gewürdigt wird. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Wird bereits so gehandhabt. Jede Vorrückung wird vom Gemeinderat 

beschlossen. Inwiefern die NGO diesbezüglich zu ändern ist, liegt in 

der Zuständigkeit des Gemeinderates. Festzuhalten ist, dass die 

NGO in diesem Punkt wohl umzuschreiben ist, allerdings von der 

Aufsichtsbehörde in dieser Form genehmigt wurde. 
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13.4.5. Reisegebühren 

 

Nach Erteilung eines Dienstreiseauftrages und durchgeführter Dienstreise erfolgt die 

monatliche Abrechnung der Dienstreisen regelmäßig nur unter Angabe des Datums der 

Dienstreise, der Wegstrecke und der zurückgelegten Distanz in Kilometer. Eine Angabe 

der Dauer der Dienstreise erfolgt nicht und wird in dem Formular 

„Kilometergeldabrechnung“ auch nicht vorgegeben. Die Abrechnung der Tagesgebühr 

erfolgt zumeist unter Zugrundelegung der Angaben im Dienstreiseauftrag, ob die 

Dienstreise einen Tag oder einen halben Tag in Anspruch nehmen wird. 

 

Für Bedienstete der Marktgemeinde Guntramsdorf wurde vom Gemeinderat im § 5 der 

Nebengebührenordnung bestimmt, dass hinsichtlich des Ersatzes des Mehraufwandes bei 

Dienstverrichtungen außerhalb der Dienststelle die Landes-Reisegebührenvorschrift (VIII. 

Teil der DPL 1972, LGBl. 2200) zur Anwendung kommt. 

 

Nach dem VIII. Teil der DPL 1972 (§ 140 DPL 1972) finden die §§ 99 bis 127 des 

NÖ Landes-Bedienstetengesetzes (NÖ LBG), LGBl. 2100, sinngemäß Anwendung. Nach 

§ 125 NÖ LBG haben die Bediensteten den Anspruch auf Reisegebühren innerhalb von 

sechs Monaten ab Beendigung der Reise geltend zu machen. Die Anträge auf 

Reisegebühren sind auf ihre Richtigkeit und Plausibilität zu prüfen und gegebenenfalls zu 

bestätigen.  

 

Für die Lohnabrechnung ist in Bezug auf das Ausmaß der Tagesgebühr die Gesamtdauer 

der Dienstreise festzustellen. Die Dauer einer Dienstreise ist vom Zeitpunkt des 

tatsächlichen Beginns bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Beendigung der 

Reisebewegung zu berechnen (§ 113 NÖ LBG). Desweiteren ist die Dauer der Dienstreise 

auch für die sozialversicherungs- und lohnsteuerrechtliche Behandlung der Tagesgebühr 

maßgeblich. Eine Reisekostenabrechnung durch die Bediensteten aus der auch die Dauer 

der Dienstreise zu entnehmen ist, ist daher zwingend erforderlich. 

 

Die Abrechnungen der getätigten Dienstreisen haben künftig 

auch unter Angabe der jeweiligen Dauer der Dienstreise zu 

erfolgen. 
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Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Das Formular wurde bereits entsprechend geändert. 

 

13.4.6. Mehrdienstleistungen 

 

Die Bediensteten führen monatliche Arbeitszeitaufzeichnungen, die am Monatsende der 

jeweiligen Bereichsleitung vorgelegt werden. Die Aufzeichnungen enthalten lediglich die 

tatsächlich geleistete Dienstzeit. Überschreitungen der Monatsarbeitszeit werden als 

Mehrdienstleistung entweder dem Zeitkonto als Freizeitausgleich gutgeschrieben oder als 

Mehrdienstleistungsentschädigung vergütet. Eine Konkretisierung der Tätigkeitsart, die für 

die Anordnung unerlässlich ist, ist den Aufzeichnungen nicht zu entnehmen. In diesem 

Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass Überstundenzuschläge nur dann nach 

§ 68 Abs. 1 EStG 1988 steuerfrei behandelt werden können, wenn die Ableistung dieser 

Überstunden durch entsprechende Aufzeichnungen nachgewiesen wird (LStR 2002, Rz 

1163). Nach der ständigen Judikatur des VwGH muss in Anbetracht der dem § 68 Abs. 1 

EStG 1988 zugrunde liegenden Intention, nur jene Arbeitnehmer steuerlich zu 

begünstigen, die gezwungen sind, zu den im § 68 Abs. 1 leg.cit. angeführten Zeiten 

Leistungen zu erbringen, auch der zwingende betriebliche Grund, gerade an diesen 

Tagen die Tätigkeiten zu erbringen, nachgewiesen werden (vgl. z.B. VwGH vom 

25.11.1999, Zl. 97/15/0206; VwGH vom 30.04.2003, Zl. 99/13/0222). 

 

Den geforderten Nachweis über Anzahl, zeitliche Lagerung der 

Überstunden und den betrieblichen Zweck können nur zeitnah 

erstellte Aufzeichnungen erbringen, aus denen hervorgeht, an 

welchem Tag zu welchen Tagesstunden und zu welchem 

betrieblichen Zweck der einzelne Arbeitnehmer die Überstunden 

geleistet hat. Die Aufzeichnungen von Überstunden haben 

daher neben der zeitlichen Lagerung auch die Art der Tätigkeit 

zu beinhalten, umso mehr als die schriftliche Anordnung der 

Überstunden regelmäßig erst im Nachhinein im Rahmen der 

Abrechnung erfolgt. Wenn eine Anordnung von Überstunden 

nicht im Vorhinein erteilt werden kann, wird dringend empfohlen 

geleistete Überstunden zumindest unmittelbar nach deren 

Erbringung dem Anordnungsbefugten zur Erteilung einer 
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schriftlichen Anordnung bzw. zur Bestätigung der dienstlichen 

Erfordernisse vorzulegen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Aus zeitökonomischen Gründen ist es nicht immer möglich 

Überstunden vorab schriftlich anzuordnen. Allein die räumliche 

Trennung ASB, Bauhof, Friedhof mit der Personalverwaltung 

erschwert dies. Sämtliche Überstunden werden vom Bereichsleiter 

kontrolliert und erst nach dessen schriftlichen Genehmigung kommen 

diese zur Auszahlung. Ebenso verhält es sich mit den Bereichsleitern 

und der Amtsleitung. Tatsächlich wurden auf manchen Stundenlisten 

(nicht wie der vorhergehende Text suggeriert auf allen Stundenlisten)  

nicht der Grund für die Überstunde schriftlich angeführt. Dies wurde 

bereits geändert und die Mitarbeiter wurden entsprechend darauf 

hingewiesen.  

 

13.4.7. Freiwillige Abfertigungszahlungen 

 

Der Gemeinderat beschließt regelmäßig bei Beendigung von Dienstverhältnissen der 

Vertragsbediensteten durch einverständliche Auflösung wegen Inanspruchnahme einer 

(vorzeitigen) Alterspension neben der gesetzlichen Abfertigung auch eine freiwillige 

Abfertigung zu gewähren. So wurde beispielsweise im Jahr 2015 in drei Fällen (PNr. 3022, 

PNr. 3019, PNr. 4007) neben der gesetzlichen Abfertigung von insgesamt rund € 

104.000,- jeweils eine freiwillige Abfertigung von insgesamt rund € 20.400,- gewährt. 

 

In Anbetracht der finanziellen Lage der Gemeinde wäre von der 

Gewährung freiwilliger Abfertigungen künftig Abstand zu 

nehmen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Die bisher beschlossenen freiwilligen Abfertigungen waren bis zum 

heutigen Tag, wie der Aufsichtsbehörde durch die jährliche Vorlage 

der Rechnungsabschlüsse wohl bekannt ist,  alle im ordentlichen 
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Haushalt bedeckt. Sollte dies nicht mehr der Fall sein, so wird der 

Gemeinderat wohl davon Abstand nehmen.  

 

13.4.8. Mitarbeiterhandbuch 

 

Die neueintretenden Bediensteten erhalten ein Mitarbeiterhandbuch in dem u.a. die 

Mitglieder des Gemeinderates, wichtige Telefonnummern, die Vorschriften über 

Nebengebühren sowie allgemeine Informationen zu Arbeitszeitregelung, Arztbesuche, 

Alkoholverbot und Arbeitskleidung enthalten sind. Das Mitarbeiterhandbuch ist 

grundsätzlich zu begrüßen, jedoch in einigen Punkten überarbeitungsbedürftig da es den 

Stand zum Jänner 2007 wiedergibt. Neben der Zusammensetzung des Gemeinderates hat 

sich zwischenzeitlich auch die Rechtslage geändert (z.B. Ausmaß des 

Erholungsurlaubes). 

 

Die Ausgabe eines Mitarbeiterhandbuches wäre beizubehalten, 

jedoch ist dieses auf den aktuellen Stand zu bringen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Das ist von Amts wegen bereits in Arbeit. Sollte jedoch erst nach 

einer allfälligen Überarbeitung der NGO in Angriff genommen 

werden. 

 

13.5. Personalaktführung 

 

Für die Bediensteten der Marktgemeinde Guntramsdorf werden Personalakten geführt. In 

den Personalakten sind wichtige das Dienstverhältnis betreffende Unterlagen und 

Nachweise abgelegt. 

 

13.6. Lohnverrechnung 

 

13.6.1. Höchststufenzulage 

 

Ein Bediensteter (PNr. 3550) erhält eine Höchststufenzulage im Ausmaß von zwei 

Vorrückungsbeträgen die im Lohnkonto als Lohnart „311-2 Höchststufenzulage 07“ 
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bezeichnet wird und mit einem Satz von € 154,40 angegeben wird, somit insgesamt € 

308,80. Weiters wird eine Dienstalterszulage im Ausmaß des eineinhalbfachen 

Vorrückungsbetrages innerhalb der Funktionsgruppe IX ausbezahlt. Der Bedienstete steht 

in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis und ist innerhalb der Funktionsgruppe IX in 

die letzte Gehaltsstufe eingestuft.  

 

Gemäß § 19 Abs. 2 lit. a GBGO gebührt einem Gemeindebeamten, der die höchste 

Gehaltsstufe erreicht hat, in einer Entlohnung nach den Funktionsgruppen VII bis XIII nach 

4 Jahren, die er in der höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, eine für die Bemessung des 

Ruhegenusses anrechenbare Dienstalterszulage im Ausmaß von eineinhalb Vorrückungs-

beträgen. Die für Vertragsbedienstete nach § 12 Abs. 3 iVm § 10 Abs. 3 GVBG 

vorgesehene Höchststufenzulage findet auf Gemeindebeamte keine Anwendung. 

 

Gegenständlich gebührt dem Gemeindebeamten daher nach vier in der höchsten 

Entlohnungsstufe seiner Funktionsgruppe verbrachten Jahren zwar eine Dienstalters-

zulage im Ausmaß von 1,5 Vorrückungsbeträge der Funktionsgruppe IX – demnach 

€ 231,60 – jedoch keine Höchststufenzulage. 

 

Die Auszahlung der Höchststufenzulage an den 

Gemeindebeamten ist nicht mehr vorzunehmen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass durch den (unnötigen) 

Hinweis, dass der Bedienstete in der Gruppe IX eingestuft ist, eine 

anonyme Behandlung in einer öffentlichen Sitzung an sich schwer 

möglich ist. 

Die Aufsichtsbehörde kommt zu dem Schluss, dass der 

Dienstnehmer zu viel, nämlich um die Höchststufenzulage zu viel, 

Entgelt bezieht. Das ist schlicht falsch. Zum Sachverhalt: 

Bei dieser Höchststufenzulage 07 handelt es sich um eine Erhöhung 

Schema 09, hier wurde nur die falsche Bezeichnung gewählt. Zum 

Vorrückungszeitpunkt wurde nicht die Anzahl der Lohnart „Erhöhung 

Schema 09“ gesteigert, sondern eine Höchststufenzulage verwendet. 

Betraglich ergibt sich dadurch kein Unterschied. 
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Hinzu kommt, dass die meisten Gemeinden dieses Programm 

verwenden und dieses Problem dann ja auch bereits mehrfach 

vorgekommen sein muss.  

 

13.6.2. Personalvertretungsumlage 

 

Bei einem Gemeindebediensteten (PNr. 3550) wird die Personalvertretungsumlage im 

Ausmaß von 0,25 % des Dienstbezuges (mit Ausnahme der Dienstalterszulage) und der 

vierteljährlichen Sonderzahlungen (einschließlich der Dienstalterszulage) einbehalten. 

 

Gemäß § 31 NÖ Gemeinde-Personalvertretungsgesetz beträgt die Personalvertretungs-

umlage 0,25 % des Dienst-(Monats-)bezuges einschließlich der Sonderzahlungen mit 

Ausnahme der Kinderzulage. Die Dienstalterszulage zählt gemäß § 4 Abs. 7 GBGO zu 

den Bestandteilen des Monatsbezuges. 

 

Bei der Einbehaltung der Personalvertretungsumlage ist die 

Dienstalterszulage künftig in die Bemessungsgrundlage 

einzubeziehen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Die Lohnarten 702 „Betriebsratsumlage“ und 703 

„Betriebsratsumlage Sonderzahlung“ werden automatisch vom 

Programm erzeugt. Die Einstellung der Lohnarten kann von uns nicht 

selbstständig geändert werden. Mittlerweile wurde bei der Gemdat 

um eine entsprechende Umprogrammierung ersucht.  

 

13.6.3. Mehrdienstleistungsentschädigung 

 

Ein Gemeindebediensteter (PNr. 3550) erhält für die Tätigkeit als Geschäftsführer der 

Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs- und LiegenschaftsGmbH vierzehnmal jährlich eine 

Zulage ausbezahlt. Weiters erhält eine andere Bedienstete der Marktgemeinde (PNr. 

3514) für die Buchhaltungstätigkeit bei der Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs- und 

LiegenschaftsGmbH ebenfalls vierzehnmal jährlich eine Zulage ausbezahlt. Bei der 
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Ermittlung von Mehrdienstleistungsentschädigung wird diese Zulage in die 

Bemessungsgrundlage für den Grundlohn und der Überstundenzuschlag einbezogen.  

 

Gemäß § 46 Abs. 2 GBDO ist die Grundvergütung für die Überstunde durch die Teilung 

des Gehaltes zuzüglich einer allenfalls gebührenden Ausgleichszulage infolge einer 

Überstellung gemäß § 7 GBGO, Dienstzulage, Dienstalterszulage, Personalzulage, 

Zulagen gemäß § 21 GBGO, Verwendungszulage und Teuerungszulage durch die 

4,33fache Anzahl der für die Gemeindebediensteten auf Grund der Festsetzung des 

Gemeinderates geltenden Wochenstundenzahl zu ermitteln. Die Zulage für Tätigkeiten bei 

der GesmbH kann schon naturgemäß nicht in die Entlohnung von Überstunden für die 

Marktgemeinde einfließen und ist im Übrigen auch in der taxativen Aufzählung im § 46 

Abs. 2 GBDO nicht enthalten. 

 

Bei Berechnung von Mehrdienstleistungsentschädigungen sind 

künftig die Zulagen, die für Tätigkeiten bei der GesmbH (gegen 

Refundierung) ausbezahlt werden nicht mehr zu 

berücksichtigen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Vorab sei klargestellt, dass der Dienstnehmer bis 2015 einen 

Dienstwagen zur Verfügung gestellt bekommen hat. Dieser 

Dienstwagen wurde von der GmbH bezahlt. Aus diesem Grund gab 

es keine Weiterverrechnung der Kosten des Dienstnehmers an die 

GmbH. Ab 2016 gibt es den Dienstwagen nicht mehr und die GmbH 

Zulage wird an die GmbH inklusive Dienstgeberbeiträge 

weiterverrechnet. Die Kosten der Überstunden des Dienstnehmers 

werden zu einem aliquoten Anteil an die GmbH weiterverrechnet. Zur 

Ermittlung dieses aliquoten Anteils wird die GmbH Zulage in Relation 

zum Restbezug gesetzt werden. 

 

Die Zulage Ges.m.b.H. ergibt sich aus einem 

Gemeinderatsbeschluss und wurde somit extra für die 

Marktgemeinde Guntramsdorf angelegt. 



- 80 - 

In die Berechnung der Mehrdienstleistungsentschädigungen wird die 

Zulage seit jeher mit einbezogen. 

Laut Gemeinderatsbeschluss wird diese Zulage 14 Mal jährlich 

gezahlt, fraglich ist, ob gewollt war, dass die Zulage als Teil des 

Monatsbezuges zu behandeln ist. Da man dies bei anderen 

Dienstnehmern so gemacht hat, ist davon auszugehen. 

Fraglich ist ebenfalls, ob dies durch einen Gemeinderatsbeschluss 

bestimmt werden kann. 

 

Im Aufnahme- und Ernennungsbescheid, welcher mit denselben 

Mitarbeitern der nun prüfenden Aufsichtsbehörde erarbeitet wurde, 

wird die Zulage Ges.m.b.H. als Sonderzulage bezeichnet, in der im 

Bescheid enthaltenen Aufstellung des Dienstbezuges wird sie als 

Sonderzulage gem. § 20, Abs.3, NÖ GBGO ausgewiesen. 

 

Im § 20 NÖ GBGO wird die Personalzulage geregelt, diese zählt laut 

§ 4 Abs. 7 NÖ GBGO zum Dienstbezug. 

 

Durch diese Bezeichnungen ist nachvollziehbar, dass die Zulage 

Ges.m.b.H. in die Sonderzahlungen sowie die 

Mehrdienstleistungsentschädigungen miteinbezogen wurde. 

 

Weitere Anmerkung: 2009 hat die Aufsichtsbehörde bei der Prüfung 

diesbezüglich nichts beanstandet. 

 

Bedienstete 3514 erhält ebenfalls die LA 313 Zulage Ges.m.b.H., 

dazu liegt uns eine Beschlussfassung in Personalangelegenheiten 

vor, in der bestimmt wird, dass die Bedienstete die 

Buchhaltungsarbeiten für die beiden Gesellschaften Marktgemeinde 

Guntramsdorf Betriebs-und Liegenschafts GmbH und die 

Marktgemeinde Guntramsdorf Betriebs-und Liegenschafts GmbH & 

CO KG übernehmen soll. Gleichzeitig soll eine Verwendungszulage 

für die Dauer der Verwendung bei der Marktgemeinde Guntramsdorf 
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Betriebs- und Liegenschafts GmbH in der Höhe von € 498,07 (14x) 

gewährt werden. 

Die bisher gewährte EDV-Zulage entfällt. 

Fraglich ist, ob sich § 7 NÖ GVBG nur auf die Verwendungszulage 

laut § 20a NÖ GVBG bezieht oder hier auch allfällige andere 

„Verwendungszulagen“ gemeint sind. Dies ist noch juristisch 

abzuklären und wird diesbezüglich noch mit der Aufsichtsbehörde 

Rücksprache gehalten werden müssen. 

 

 

 

 

 

 

13.6.4. Sonderzahlung, Nebengebühren 

 

Ein Bediensteter der Finanzverwaltung (PNr. 3517) wurde mit Beschluss des 

Gemeinderates vom 19. Dezember 2008 mit Wirkung vom 1. April 2009 zum 

stellvertretenden Leiter der Buchhaltung und mit Wirkung vom 1. Jänner 2010 zum 

Kassenverwalter-Stellvertreter ernannt. Für diese Tätigkeit wurde dem Bediensteten eine 

Zulage zuerkannt. Die Zulage findet bei den vierteljährlichen Sonderzahlungen ebenso 

Berücksichtigung wie bei der Ermittlung des Grundlohnes und Zuschlages für Über-

stunden. 

 

Bei der gegenständlichen Zulage handelt es sich um eine Sonderzulage gemäß 20 Abs. 1 

GVBG iVm § 47 Abs. 1 GBDO. Derartige Nebengebühren zählen nicht zu den 

Bestandteilen des Monatsbezuges gemäß § 7 Abs. 2 GVBG und sind daher nicht in die 

Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Sonderzahlungen einzubeziehen. 

Ebensowenig sind diese in der Bemessungsgrundlage für den Grundlohn und den 

Überstundenzuschlag gemäß § 46 Abs. 2 GBDO enthalten.  

 

Die für die Stellvertreterfunktion in der Buchhaltung gewährte 

Zulage ist künftig bei der Ermittlung der Sonderzahlungen und 

der Mehrdienstleistungen nicht mehr zu berücksichtigen. 
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Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Der Gemeinderat kann mit sonderdienstvertraglichen Regelungen 

begünstigend von den gesetzlichen Normen abweichen. Genau das 

war bei dem Dienstnehmer vorgesehen, bedauerlicherweise beim 

Erstbeschluss wurde dies nicht klar genug gefasst. In seinem 

nächsten Beschluss, betreffend dieser Zulage hat der Gemeinderat 

die 14 malige Auszahlung ausdrücklich angeführt. Unabhängig 

davon ist eine Klärung dieser Frage rein akademischer Natur, da der 

Dienstnehmer mit Wirksamkeit 1.1.2017 ohnehin eine neue 

Vertragliche Regelung erhalten soll. 

 

 

 

13.7. Erholungsurlaub 

 

Bei einigen Bediensteten bestehen größere Urlaubsreste aus den Vorjahren (z.B. PNr. 

4512, PNr. 4005, PNr. 3008, PNr. 4015, PNr. 4501). 

 

Gemäß § 31 Abs.7 GVBG verliert der Vertragsbedienstete verliert den Anspruch auf 

Erholungsurlaub, soweit er ihn nicht bis zum 31. Dezember des dem Urlaubsjahr 

folgenden Kalenderjahres verbraucht hat. 

 

Die Bediensteten sind auf den rechtzeitigen Verbrauch des 

Erholungsurlaubes hinzuweisen und dass ein unverbrauchter 

Erholungsurlaub aus dem Vorjahr mit Ende des laufenden 

Urlaubsjahrs  entsprechend § 31 Abs. 7 GVBG verfällt. Bereits 

verfallene Urlaubsansprüche aus den Vorjahren sind aus der 

Urlaubskartei zu streichen. 

 

Stellungnahme der MG Guntramsdorf: 

Das wird bereits so gehandhabt. Die in Frage kommenden 

Dienstnehmer wurden persönlich darauf hingewiesen. 
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13.8. Bezüge der Mitglieder des Gemeinderates 

 

Die Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Guntramsdorf über die Bezüge 

der Mitglieder des Gemeinderates wurde vom Gemeinderat zuletzt am 25. März 2015 

geändert und von der NÖ Landesregierung im Zuge der Verordnungsprüfung gemäß § 88 

NÖ GO 1973 mit Schreiben vom 29. Oktober 2015, IVW3-BGR- 3171001/002-2015, zur 

Kenntnis genommen. Die Auszahlung der Bezüge und Entschädigungen entspricht den 

gesetzlichen Bestimmungen. 

 

 

14. FINANZIELLE LAGE  

 

Die finanzielle Situation der Marktgemeinde hat sich bezogen auf den finanziellen 

Freiraum durch die langfristige Schuldenverteilung über das WT80-Projekt zwar 

verbessert, dennoch kann nicht von einer freien Finanzspitze gesprochen werden. Aus der 

Gegenüberstellung der laufenden Einnahmen und Ausgaben der Marktgemeinde auf 

Basis des Voranschlages 2016 ergibt sich kein finanzieller Freiraum.  

Unter Berücksichtigung der Folgekosten für die im Voranschlag 2016 budgetierten 

Aufnahmen von Bankdarlehen von € 2.000.000,-- für den Gemeindeanteil am Oberstufen-

Realgymnasium sowie € 2.500.000,-- für Straßenbau ergibt sich eine negative 

Finanzspitze in Höhe von € 182.700,--. 

 

Um einen drohenden Haushaltsabgang zu vermeiden wird es nunmehr erforderlich sein, 

keine neuen Fremdfinanzierungen zu vereinbaren, vielmehr bestehendes Grundvermögen 

einzusetzen, um Fremdfinanzierungskosten weitestgehend zu reduzieren. 

 

 

Einsparungsmöglichkeiten sollten sich in einem Budget dieser Größenordnung auch in 

anderen Bereichen finden lassen. Es liegt in der Verantwortung der Gemeinde, jene 

Bereiche zu erheben, in denen die Gemeinde einsparen möchte. Keinesfalls darf der 

bisher eingeschlagene Weg in der Wirtschaftsverwaltung fortgesetzt werden, der wie in 

diesem Bericht mehrfach aufgezeigt, unvorhergesehene oder vermeidbare Folgekosten 

nach sich gezogen hat. 

 

Die zukünftige finanzielle Leistungsfähigkeit der Marktgemeinde wird davon abhängig sein, 

wie weit es gelingt, in Voranschlag und mittelfristigem Finanzplan die Entwicklung der 
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Einnahmen und Ausgaben möglichst genau festzulegen und diese Pläne auch 

umzusetzen. Die Schwerpunkte müssen vor allem sein:  

 Vermeidung neuer Vorhaben 

 Beschränkung auf die Erfüllung der Pflichtaufgaben 

 Deutliche Reduktion bzw. Streichung von Ermessensausgaben und Subventionen 

 genaue Kontrolle der ausgelagerten Einheiten, damit durch deren Entwicklung 

keine Belastung für das Gemeindebudget entsteht 

 Erstellung eines Sanierungskonzeptes 

 

Die so erzielten Einsparungen und zusätzlichen Einnahmen werden den finanziellen 

Handlungsfreiraum der Gemeinde verbessern und müssen dazu beitragen, in den 

nächsten Jahren den ordentlichen Haushalt ausgeglichen zu erstellen. 
 

 

Dieser Bericht ist dem Gemeinderat in einer Sitzung unter einem 

eigenen Tagesordnungspunkt vollinhaltlich zur Kenntnis zu 

bringen. Die auf Grund des Überprüfungsergebnisses 

getroffenen Maßnahmen sind der Aufsichtsbehörde gemäß 

§ 89 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung 1973 innerhalb von drei 

Monaten mitzuteilen. 
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